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1 Abgrenzung und Lage 
der LEADER-Region 

1.1 Beschreibung der Region 

Die LEADER-Wartburgregion liegt am 

westlichen Rand des Bundeslands Thürin-

gen und ordnet sich räumlich in die Pla-

nungsregion Südwestthüringen ein. Seine 

Grenzen umfassen die des Landkreises 

Wartburgkreis. Im Westen grenzt die 

LEADER-Region an das Bundesland Hes-

sen mit den Landkreisen Werra-Meißner-

Kreis, Hersfeld-Rotenburg und dem Land-

kreis Fulda. Auf thüringischer Seite gren-

zen von Norden nach Süden die Land-

kreise Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis 

Gotha und Schmalkalden-Meinigen an. 

Seit der Eingliederung der Stadt Eisenach 

im Jahr 2021 in den Wartburgkreis, ist 

diese auch Bestandteil des neuen LEA-

DER-Gebietes der Wartburgregion. Folg-

lich erhöht sich auch die Fläche der LEA-

DER-Region leicht von 1.363 km² in der 

vorherigen Förderperiode auf nun 1.371 

km². Eine kartographische Übersicht zur 

Lage bietet Abbildung 1. 

Landschaftlich ist die Region durch vier 

abwechslungsreiche Naturlandschaften 

geprägt. Im Norden erstreckt sich die 

Welterberegion Wartburg-Hainich mit 

dem Nationalpark Hainich. Er ist das 

größte zusammenhängende Laubwaldge-

biet in Deutschland und zählt zu den UN-

ESO-Weltnaturerben. Der östliche Teil 

des Landkreises ist geprägt von den Aus-

läufern des Thüringer Waldes und wird 

dem gleichnamigen Naturpark zugerech-

net. Im Zentrum der Region befindet sich 

das Werratal, dass mit ihren flachen Wer-

raauen die Landschaft prägt. Im südlichen 

Gebiet der Wartburgregion ist die Vorder-

röhn verortet, sie gehört zum UNESCO Bi-

osphärenreservats Rhön und ist für ihre 

eindrucksvollen Basaltkuppen bekannt.  

1.2 Beteiligte Gebietskörper-

schaften 

Die LEADER-Region existiert seit 2007 

und umfasste anfangs den Wartburgkreis 

und die ländlichen Ortsteile der damals 

kreisfreien Stadt Eisenach. Wie bereits er-

wähnt, erfolgte zum 01.07.2021 die Ein-

gliederung der Stadt Eisenach in den 

Wartburgkreis. Folglich gehört Eisenach 

seit diesem Datum zum Landkreis.  

Durch die Eingliederung der Stadt Eisen-

ach ist der Wartburgkreis mit ca. 1.371 

km², sowohl von der Fläche als auch von 

der Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021) 

her der größte Landkreis im Freistaat 

Thüringen. Die Bevölkerungszahl in der 

Region hat sich durch diese Entwicklung 

von 132.000 (31.12.2013) auf 158.900 

(31.12.2021) erhöht. Insgesamt ist je-

doch ein klarer Bevölkerungsrückgang in 

der Region zu erkennen, wodurch die Er-

höhung der Bevölkerungszahl fast aus-

schließlich auf die Eingliederung der Stadt 

Eisenach zurückzuführen ist. Neben Ei-

senach ist vor allem auch Bad Salzungen 

als Kreisstadt des Wartburgkreises von 

zentraler Bedeutung. Neben wenigen 

Ausnahmen ist die Region jedoch primär 

ländlich geprägt, was sich auch in der Ein-

wohnerdichte von 116 EW je km² wider-

spiegelt. Diese liegt unter dem thüringi-

schen Durchschnitt von 130 EW pro km².   

Die Wartburgregion besteht aus 11 ge-

meinschaftsfreien Gemeinden, vier erfül-

lenden Gemeinden (EG) und einer Ver-

waltungsgemeinschaft (VG). Die erfüllen-

den Gemeinden übernehmen für kleinere 

Gemeinden den Verwaltungssitz und da-

mit administrative Aufgaben in deren Wir-

kungskreis. Eine kartografische Übersicht 

befindet sich im Anhang (Abbildung 23).
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Abbildung 1: Übersichtskarte der LEADER Wartburgregion, Quelle Daten: Thüringenviewer, Eigene 
Darstellung
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Allerdings ist dieser Gemeindeverband 

keine eigene Körperschaft des öffentli-

chen Rechts und hat daher nicht die vol-

len Befugnisse einer Verwaltungsgemein-

schaft. Beispielsweise können keine ge-

meinsamen Schulden aufgenommen wer-

den. In einer Verwaltungsgemeinschaft 

bei der keine größere Gemeinde domi-

niert, sondern es sich um mehrere zu-

sammengeschlossene kleine Gemeinden 

handelt, können hingegen gemeinsam 

Kredite aufgenommen werden. In Tabelle 

6 (siehe Anhang) sind alle Gebietskörper-

schaften sowie deren Bevölkerungszahl 

(2021), ihre zentralörtlichen Funktionen 

und mögliche Besonderheiten aufgeführt. 

Es gibt bei keiner Gemeinde Überschnei-

dungen zu anderen LEADER-Regionen. 

1.3 Begründung der Gebiets-

abgrenzung 

Die Wartburgregion als LEADER-Gebiet ist 

deckungsgleich mit dem Wartburgkreis. 

Die Deckungsgleichheit wirkt sich positiv 

auf die Arbeit der Regionalen Aktions-

gruppe (RAG) aus, da der Landkreis und 

die Stadt Eisenach Mitglieder in der Regi-

onalen Aktionsgruppe sind und mit ihren 

administrativen Strukturen den LEADER-

Prozess unterstützen. Zusätzlich sind die 

Wirtschafts- und Sozialverbände auf den 

Landkreis ausgerichtet, wodurch die 

Kommunikation der Akteure durch vielfäl-

tige Synergien verstärkt und der Zusam-

menhalt gefördert wird. Diese 

Grenzausprägung erhöht auch die Bereit-

schaft der Bevölkerung an LEADER teilzu-

nehmen, da es für die Beteiligten vor Ort 

eine Abgrenzung darstellt, die sowohl hin-

sichtlich relevanter Organisationsstruktu-

ren (z.B. Kreisbauernverband) als auch 

der beteiligten Akteure bereits bekannt 

ist.  

Die Fusion mit der Stadt Eisenach erwei-

tert die Gebietskulisse sinnvoll und trägt 

zur Stärkung der Stadt-Umland-Bezie-

hung sowie der Kooperation der Akteure 

aus Stadt und Land bei. Bereits vorhan-

dene formelle und informelle Strukturen, 

Netzwerke und Verflechtungen zwischen 

den Beteiligten der Region können weiter 

verfestigt werden.
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2 Erfahrungen aus der 
Förderperiode 2014 bis 
2020/22 

Für die letzte Förderperiode wurde für die 

LEADER-Region das Leitbild „Wartburgre-

gion – gemeinsam. vielfältig. attraktiv.“ 

formuliert, an welchem sich die Entwick-

lung der Wartburgregion orientieren 

sollte. Damit verbunden waren unter an-

derem die Schaffung von lebenswerten 

und attraktiven Orten sowie die Förde-

rung einer intakten Natur- und Kultur-

landschaft. Weiterhin waren die Unter-

stützung im Bereich des Aufbaus einer 

modernen, leistungsfähigen Wirtschaft 

und die Förderung des gesellschaftlichen 

Miteinanders wesentliche Bestandteile 

der vorangegangenen RES. Insgesamt bis 

zum Jahr 2020 geplant, verlängerte sich 

die Förderperiode aufgrund der Verzöge-

rung zur Einigung über den EU-Haushalt 

um zwei Übergangsjahre bis 2022. 

Für das regionale Entwicklungskonzept 

des Jahres 2013 wurden verschiedene 

Themenfelder wie Demografie, Sied-

lungsstruktur, Daseinsvorsorge, Umwelt, 

Energie und Klima, Tourismus und Naher-

holung sowie Bildung, Kultur und gesell-

schaftliches Miteinander betrachtet. An-

schließen kristallisierten sich für die ver-

gangene Förderperiode aus diesen The-

men drei Handlungsfelder mit zugehöri-

gen Entwicklungszielen heraus:  

Handlungsfeld A: Innerortsentwicklung, 

Natur und Kulturlandschaft 

 Entwicklungsziel: Schaffung eines zu-

kunftsfähigen Lebensraums „Wart-

burgregion“ durch nachhaltige Sied-

lungs-, Landschafts-, und Infrastruk-

turentwicklung 

Handlungsfeld B: Regionale Wirtschaft 

 Entwicklungsziel: Stärkung der ländli-

chen Wirtschaft und ihrer Wertschöp-

fungsketten 

Handlungsfeld C: Bildung, Kultur und ge-

sellschaftliches Miteinander 

 Entwicklungsziel: Förderung von bür-

gerschaftlichem Engagement, gesell-

schaftlicher Teilhabe und lebenslan-

gem Lernen 

In Handlungsfeld C wurden hierbei die 

meisten Fördergelder bewilligt, was auf 

einen Hohen Bedarf zur Umsetzung von 

Projekten im Bereich Kultur, Bildung und 

gesellschaftlichem Miteinander schließen 

lässt. Da insbesondere der Aspekt der Bil-

dung im Sinne von Wissensvermittlung 

und Sensibilisierung eine hohe Relevanz 

für alle Themenfelder aufweist, wurde es 

für die neue Strategie als Zielstellung für 

alle Handlungsfelder aufgegriffen. 

Die Bedarfe und Potenziale sowie die fest-

geschriebenen Entwicklungsziele haben 

über die gesamte Förderperiode ihre Gül-

tigkeit behalten, da sich seit der Konzipie-

rung der RES 2014, die betrachteten The-

men nicht bedeutend geändert haben. 

Folglich konnte sich während der gesam-

ten Förderperiode auf die Grundlagen der 

RES 2014 gestützt werden. Allerdings ha-

ben sich einige Problemstellungen durch 

die Corona-Pandemie sowie die aus dem 

Ukraine-Krieg resultierenden Liefer- und 

Energieengpässe, nochmals verstärkt. 

Besonders der Fachkräftemangel ist ein 

bekanntes Problem, das die Region in der 

kommenden Förderperiode noch ver-

stärkt herausfordern wird. Sichtbar wurde 

dieser besonders im Tourismussektor und 

trifft insbesondere das Gastronomie- und 

Hotelgewerbe aber auch das Handwerk, 

was sich z.T. erheblich auf die Umsetzung 

geplanter Projekte auswirkte. Betroffen 
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von den Auswirkungen der Pandemie wa-

ren auch das Vereinswesen und das ge-

sellschaftliche Miteinander. Hier ist durch 

das Abflachen der pandemischen Situa-

tion von besseren Rahmenbedingungen 

auszugehen. Jedoch sind viele Organisa-

tionsstrukturen im Vergleich zum Beginn 

der letzten Förderperiode geschwächt o-

der nicht mehr existent.  

Den genannten Handlungsfeldern der 

letzten Förderperiode sind Handlungsfeld-

ziele unterstellt, für welche in der Evalu-

ierung zur Förderperiode 2014-2020/22 

der Zielerreichungsgrad bemessen 

wurde. Dabei bestehen in allen drei Hand-

lungsfeldern noch offene Handlungsfeld-

ziele, allerdings konnten zum Zeitpunkt 

der Erstellung der Evaluierung noch nicht 

alle Projekte erfasst werden. Außerdem 

muss berücksichtigt werden, dass immer 

nur die Einteilung von Projekten in ein 

Handlungsfeld möglich ist, auch wenn die 

Projekte im Sinne eines integrierten, sek-

torübergreifenden Ansatzes Ziele in meh-

reren Handlungsfeldern verfolgten. Folg-

lich sind manche Handlungsfeldziele un-

terrepräsentiert. Für alle 38 Handlungs-

feldziele der RES beträgt der Zielerrei-

chungsgrad 47% und für weitere 11% der 

Handlungsfeldziele wurden bereits unter-

stützende Maßnahmen durchgeführt. Der 

Zielerreichungsgrad gibt allerdings nur 

bedingt Auskunft über die tatsächliche Er-

reichung von Zielen der RES 2014. Viele 

der Ziele wurden formal sehr konkret for-

muliert und lassen sich teilweise eher als 

Projektansätze verstehen. Die genaue 

Bewertung lässt sich quantitativ folglich 

nur schlecht feststellen. Beispielsweise 

wurde das Ziel C.Z4 „Entwicklung und 

Durchführung von einer Vereinsmesse“ 

nicht erreicht. Das Ziel sollte die Vernet-

zung von Vereinen zum Ergebnis haben. 

Auch wenn keine Vereinsmesse durchge-

führt wurde, wurde durch zahlreiche an-

dere Projekte mit anderer Ziel- oder 

Handlungsfeldeinordnung die Vernetzung 

von Vereinen gefördert. Diese Abwei-

chung in der Messbarkeit der Zielerrei-

chung soll bei der Formulierung der Ziele 

und Indikatoren der neuen Förderperiode 

berücksichtigt werden. 

Bei den Leitprojekten wurden A.L1 „Ent-

wicklung und Umsetzung einer Strategie 

„Innenentwicklung und Siedlungsum-

bau““, B.L3 „Lutherregion“ und C.L1 

„Stärkung der Vereine und Unterstützung 

des Ehrenamtes“ erfolgreich umgesetzt, 

bzw. durch Maßnahmen unterstützt. Die 

Projekte B.L1 „Fachkräftesicherung“ und 

C.L2 „Instrumentenbaukasten für Will-

kommenskultur“ liegen in der Bearbei-

tung schwerpunktmäßig bei der Wirt-

schaftsförderung bzw. Kreisplanung des 

Wartburgkreises und wurden in Abspra-

che mit diesen durch die RAG nicht weiter 

verfolgt. 

Die RAG Wartburgregion ist in die Netz-

werke der Thüringer RAG-Vorsitzenden 

und Regionalmanagements der THVS ein-

gebunden und nimmt an den thüringen- 

und bundesweiten LEADER-Netzwerktref-

fen teil. Die RAG ist außerdem Mitglied 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEA-

DER-Aktionsgruppen (BAG LAG) und 

stimmt sich mit zwei weiteren LEADER-

Aktionsgruppen sowie den Verwaltungen 

des TMIL und des TLLLR ab. Im Aktions-

raum Südwestthüringen ist die RAG eben-

falls aktiv, außerdem gibt es projekt- und 

prozessbezogene Abstimmungen der drei 

südwestthüringischen RAGn sowie mit der 

Bewilligungsbehörde. Auf Landkreisebene 

ist die RAG in die Netzwerke Wirtschafts-

förderung und Klimaschutzkonzept einge-

bunden. 

Die RAG konnte in der Förderperiode ei-

nige Kooperationsprojekte erfolgreich auf 

den Weg bringen und gebietsübergrei-

fende Zusammenarbeit und bestehende 
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Netzwerke verstärken und weiter aus-

bauen. Zu nennen sind die internationa-

len Kooperationsprojekte „ARTour“ mit 

der Stadt Treffurt als durchführenden 

Partner und in Zusammenarbeit mit RAGn 

in Luxemburg, Finnland und Frankreich; 

und „Steinbacher Wege. Jedes Dorf hat 

seinen Zwilling“ unter Federführung der 

Thüringer Stadt Bad Liebenstein und dem 

österreichischen Verein Steinbacher Zu-

kunft – Verein für Dorferneuerung. Auch 

der Raum Thüringer Wald wird in Koope-

rationsprojekten mit anderen Thüringer 

RAGn in den Projekten Wegemeisterei 

Naturpark Thüringer Wald und der Wei-

terentwicklung und Digitalisierung der 

Thüringer Wald Card bearbeitet. 

Aus der Analyse der Zielerreichung der 

Handlungsfeldziele in der Strategieklau-

sur 2021 ist festzuhalten, dass die Hand-

lungsfelder bei der Erstellung der neuen 

RES expliziter dargestellt und die Ziele 

bezogen auf die Handlungsmöglichkeiten 

der RAG definiert werden sollten, um die 

Verantwortlichkeiten von RAG sowie an-

dern Initiativen und Programmen auf 

Ebene des Landkreises klarer trennen zu 

können. Auch für die Leitprojekte der 

neuen Förderperiode sollten die Verant-

wortlichkeiten zwischen RAG und Kreis-

ebene klar dargestellt sein.  

Ebenfalls besteht die Aufgabe, die Ziele 

der neuen RES konkret zu definieren, 

aber gleichzeitig flexibel genug zu formu-

lieren, um die Projektförderung unter sich 

verändernden Rahmenbedingungen und 

Bedarfen zu ermöglichen. Denkbare The-

men für die nächste Förderperiode, die 

sich im Strategieworkshop und im Ergeb-

nissen der Befragung der Mitglieder und 

Projektpartner ergeben haben, sind:  

Neben alternativen Mobilitätsformen, den 

Fokus insbesondere auf Radverkehr für 

Einheimische und Touristen legen 

 Bewusstsein für Regionalität schaffen   

 Anpassungen an den Klimawandel 

bzw. Energie- und Klimaschutz  

 Jugend (-förderung)  

 Digitalisierung  

 Daseinsvorsorge 

In der qualitativen Bewertung der letzten 

Förderperiode wurde festgestellt, dass die 

Energiewirtschaft bisher kaum berück-

sichtigt wurde, aber durch Auswirkungen 

der aktuellen weltpolitischen Lage wie die 

Instabilität von Lieferketten einer genau-

eren Betrachtung bedürfen. Die Fachkräf-

tesicherung wurde hingegen als Aufgabe 

der Wirtschaftsförderung des Landkreises 

zugewiesen und bedarf keines expliziten 

Fokus. Allerdings kann die RAG unterstüt-

zend wirken und Maßnahmen durch Öf-

fentlichkeitsarbeit und ihre Netzwerke 

fördern.
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3 Beteiligungsverfahren 
zur Erstellung der Regio-
nalen Entwicklungsstrate-
gie 

Zur erfolgreichen Umsetzung der Regio-

nalen Entwicklungsstrategie, bedarf es 

der breiten Beteiligung, Einbindung und 

Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung, so-

wie relevanter Akteurinnen und Akteure 

aus verschiedenen Fachbereichen, Bil-

dungseinrichtungen, Gebietskörperschaf-

ten, Vereinen und privatwirtschaftlicher 

Unternehmen. 

Die RAG warb daher beispielsweise in den 

kommunalen Räten und über das Netz-

werk aus Mitgliedern intensiv um Mitar-

beit und legte während der Erstellung der 

RES Wert darauf, eine stetige öffentliche 

Präsenz sicherzustellen. Der offene und 

diskriminierungsfreie Beteiligungsprozess 

umfasste insgesamt zwei öffentliche 

Workshops, zwei öffentliche Foren, vier 

Lenkungsgruppensitzungen und drei Ar-

beitsgruppen.  

Bürgerinnen und Bürger sowie Akteurin-

nen und Akteure des Wartburgkreises 

wurden über verschiedenen Kanäle auf-

gerufen an den Veranstaltungen zur Er-

stellung der RES teilzunehmen. Als Me-

dium diente dabei unter anderem die 

Website der RAG (www.rag-wartburgre-

gion.de), auf der Informationen zu Veran-

staltungen und deren Ergebnissen sowie 

allgemeine Daten zur RAG bereitgestellt 

werden. Das große Netzwerk der Mitglie-

der half neben der Internetpräsenz be-

sonders dabei, Interessengruppen sowie 

Akteurinnen und Akteure aus den Hand-

lungsfeldern zu erreichen und den Prozess 

damit qualitativ aufzuwerten. Gleichzeitig 

engagierte sich ein Großteil der Mitglieder 

ebenfalls im Umsetzungsprozess für die 

RES. Öffentlichkeitsarbeit zu dem Beteili-

gungsverfahren wurde außerdem über die 

lokale Presse (Südthüringer Zeitung), 

Partnerinstitutionen, Facebook, ehema-

lige und aktuelle Projektträger- und Trä-

gerinnen sowie generell über das seit Jah-

ren bestehende und wachsende Netzwerk 

der RAG geleistet.  

Der öffentliche Beteiligungsprozess um-

fasste ein Forum, zwei Workshops und 

eine Abschlussveranstaltung. Das Forum 

diente neben der inhaltlichen Arbeit in 

Gruppen, auch als Auftaktveranstaltung 

für den Beteiligungsprozess. Die Teilneh-

menden erarbeiteten und ergänzten dort 

die Stärken und Schwächen sowie Ent-

wicklungspotenziale und Handlungsbe-

darfe in den einzelnen Handlungsfeldern 

und erhielten zusätzlich allgemeine Infor-

mationen zum Umsetzungsprozess der 

RES. Im ersten Workshop sollten, ausge-

hend von den vorherigen Ergebnissen, 

Ziele und Maßnahmen für die kommende 

Förderphase erdacht werden. In einem 

offenen Format, welches durch eine Mo-

deration seitens der IPU GmbH unter-

stützt wurde, konnte in verschiedenen 

Gruppen diskutiert werden. Im zweiten 

Workshop stand das Fokusthema der 

kommenden Förderperiode „Jugendliche 

und junge Erwachsene“ im Vordergrund. 

In Gruppenarbeit wurde die bessere Ein-

bindung von Jugendlichen und junge Er-

wachsenen, als auch die Umsetzung von 

Projekten mit diesen Gruppen diskutiert. 

Die Veranstaltungen mit öffentlicher Be-

teiligung fanden in den späten Nachmit-

tags- bzw. frühen Abendstunden statt, so 

dass eine breite Bevölkerungsbeteiligung 

gewährleistet werden konnte. 

Im Gremium der Lenkungsgruppe gab es 

drei Termine, bei denen vorwiegend Zwi-

schenergebnisse vorgestellt und abge-

stimmt wurden. Bei dem zusätzlich statt-

findenden Klausurtag wurde über die Or-

ganisationsstruktur und Prozessorganisa-

tion sowie die Ergebnisse der Arbeits-

phase diskutiert. 

http://www.rag-wartburgregion.de/
http://www.rag-wartburgregion.de/
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Zusätzlich wurden im Zuge des Beteili-

gungsprozesses noch Arbeitsgruppen zu 

den Themen „Landwirtschaft“ und „Natur 

und Umwelt“ (Flächenpool) gebildet. Teil-

nehmende waren Akteure und Akteurin-

nen aus den genannten Themenfeldern. 

Tabelle 1: Auflistung des Beteiligungsprozesses Quelle: Eigene Darstellung 

Beteiligungsprozess RES Wartburgregion 2023-2027 

Lenkungsgruppe Arbeitsgruppen Öffentliche Beteiligung Kommunikation 

1. Sitzung am 

07.07.2022 

Konzeptionelle Pla-

nung des Prozesses  

Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft 

am 07.06.2022 

Workshop: Fach-

kräfte in der 

Landwirtschaft 

und Finanzielle 

Chancen für die 

Landwirtschaft 

1. Regionalforum/ 

Auftaktveranstaltung 

am 15.07.2022 

Informationen zur RES 

und Erarbeitung SWOT 

Aufruf und 

Nachbereitung 

Regionalforum I 

2. Sitzung am 

11.08 2022 

Festlegung der HF 

und des Fokusthe-

mas und Vorberei-

tung der Workshops 

1. Workshop am 

17.08.2022 

Entwicklung Ziele in den 

Handlungsfeldern 

 

Aufruf und 

Nachbereitung 

Workshop I 

3. Sitzung am 

13.09.2022 

Abstimmung Leitbild 

und Ziele, Konkreti-

sierung Maßnahmen 

und Kooperations-

projekte 

Arbeitsgruppe 

Natur und Um-

welt am 

09.08.2022 

Flächenpool und 

Ausgleichsmaß-

nahmen 

2. Workshop am 

30.08.2022 

Förderung der Lebens-

qualität Jugendlicher und 

junger Erwachsener  

 

Aufruf und 

Nachbereitung 

Workshop II 

4. Sitzung/ Klau-

surtag am 

05.10.2022 

Arbeitsphase zur 

Organisationsstruk-

tur und Prozessor-

ganisation 

2. Regionalforum/  

Abschlussveranstal-

tung am 19.10.2022 

Vorstellung der RES  

Aufruf und 

Nachbereitung 

Regionalforum II 

Die Beteiligten aus den unterschiedlichen 

Veranstaltungsformaten kamen aus Poli-

tik, Wirtschaft, Landwirtschaft, Land-

schaftspflegeverbänden, Bildungseinrich-

tungen, Handwerk, oder waren als Privat-

person zugegen.  

Die Ergebnisse aus den verschiedenen 

Formaten wurden in die Regionale Ent-

wicklungsstrategie eingebunden. Beson-

ders die Ergebnisse der SWOT-Analyse 

sowie die Ziele und Maßnahmen wurden 

maßgeblich durch die Beteiligungspro-

zesse gestaltet. Die Expertinnen und Ex-

perten aus den Arbeitsgruppen und der 

Lenkungsgruppe beeinflussten den Pro-

zess zur Erstellung der RES aktiv und qua-

litativ. Insgesamt wurde aber darauf ge-

achtet, dass sich die Beteiligten keine 

persönlichen Vorteile aus den Arbeitspro-

zessen verschafften. Vor allem Einzelmei-

nungen wurden inhaltlich und auf persön-

liche Interessen überprüft. 
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4 Gebietsanalyse 

4.1 Rahmenbedingungen 

Tabelle 7 (siehe Anhang) zeigt eine Über-

sicht zu den bereits bestehenden Planun-

gen, Konzepten und Strategien, welche 

für die Regionale Entwicklungsstrategie 

der Wartburgregion relevant sind. Hierbei 

werden deren Zielsetzungen sowie deren 

implizite Bedeutung für die Umsetzung 

sowie Zielstellungen der neuen RES be-

leuchtet. Sie werden in die Landes- und 

Regionalebene sowie die Landkreisebene 

unterteilt. 

4.2 Demographische Entwick-

lung 

4.2.1 Allgemeine Bevölkerungs-

entwicklung 

Die LEADER-Region Wartburgkreis ist von 

Bevölkerungsrückgang geprägt. Bezogen 

auf die Jahre zwischen 2010 und 2020 

sank die Bevölkerungszahl von 131.205 

auf 118.620 Personen, was einer 

Schrumpfung um 9,6% entspricht. Im 

Jahr 2021 stieg die Bevölkerungszahl 

durch die Aufnahme der zuvor kreisfreien 

Stadt Eisenach in den Wartburgkreis ra-

pide an und lag im Jahr 2021 bei 159.507 

Einwohnenden. Durch die ebenfalls leicht 

sinkende Bevölkerung in der Stadt Eisen-

ach, bleibt der Trend der Bevölkerungs-

entwicklung dennoch insgesamt negativ. 

Wie Abbildung 6 (siehe Anhang) zeigt, 

sank die Bevölkerungszahl zwischen den 

Jahren 2010 und 2020 insgesamt um 

8,3% von 173.955 auf 159.507 Personen. 

4.2.2 Natürliche Bevölkerungs-

entwicklung 

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung 

gibt Auskunft über das Verhältnis zwi-

schen Geburten und Sterbefällen. In Ab-

bildung 7 (siehe Anhang) sind diese für 

die Jahre 2010 bis 2021 angegeben. Auch 

hier ist die Aufnahme der Stadt Eisenach 

im Jahr 2021 klar zu erkennen. Der Wart-

burgkreis weist einen konstant hohen 

Sterbeüberschuss auf, welcher von 2010 

bis 2020 im Mittel bei 635 Personen lag. 

Im Jahr 2021 erhöhte sich der Sterbe-

überschuss noch einmal auf 1479 Perso-

nen. Folglich weist die LEADER-Region 

eine kontinuierlich negative natürliche 

Bevölkerungsentwicklung auf. 

4.2.3 Räumliche Bevölkerungs-

entwicklung 

Die Wanderungen ergeben sich aus den 

Zuzügen und Fortzügen und stellen neben 

der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 

den zweiten wichtigen Aspekt für die Ver-

änderung der Bevölkerungszahl dar. In 

Abbildung 8 (siehe Anhang) sind die Wan-

derungsbewegungen seit dem Jahr 2010 

dargestellt. Insgesamt verlor der Wart-

burgkreis zwischen den Jahren 2010 und 

2020 2.241 Einwohnende, wobei in den 

Jahren 2010 und 2011 die höchsten ne-

gativen Wanderungssalden zu verbuchen 

waren. Ausnahmen in der negativen Ent-

wicklung bilden die Jahre 2014 und 2015, 

was vor allem auf die Flüchtlingssituation 

speziell im Jahr 2015 zurückzuführen ist. 

Ebenfalls konnte im Jahr 2021 ein positi-

ver Wanderungssaldo von 457 Personen 

verzeichnet werden. 

4.2.4 Altersstruktur 

Ausschlaggebend für die bereits darge-

stellte natürliche Bevölkerungsentwick-

lung sowie für die Ableitung der derzeiti-

gen und zukünftigen Zusammensetzung 
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der Bevölkerung ist die Altersstruktur. In 

Abbildung 9 (siehe Anhang) ist die Verän-

derung in den verschiedenen Altersgrup-

pen zwischen den Jahren 2010 und 2020 

abgebildet1. Zu erkennen ist, dass sich 

der Anteil der Bevölkerung unter 18 Jah-

ren erhöht hat, wobei sich dies vor allem 

auf die Gruppe der 15 bis Unter-18-Jähri-

gen zurückführen lässt. Ein starker Rück-

gang ist jedoch in den Altersgruppen zwi-

schen 18 bis Unter-30 zu erkennen. Auch 

die Gruppe der 40 bis Unter-50-Jährigen 

verringerte sich im Vergleich zu 2010 um 

33%. Große Zuwächse konnten hingegen 

die Über-85-Jährigen verzeichnen, auch 

der Anteil der 75 bis Unter-85-Jährigen 

erhöhte sich um über 17%. 

Um den Einfluss der Aufnahme der vor-

mals kreisfreien Stadt Eisenach auch in 

der Altersstruktur abzubilden, sind die 

prozentualen Anteile der Altersgruppen 

an der Bevölkerung für die Jahre 2010, 

2020 und 2021 für die Wartburgregion in 

Tabelle 8 (siehe Anhang) abgebildet. 

Hierbei wird deutlich, dass es kaum einen 

Unterschied zwischen den Jahren 2020 

und 2021 gibt, was auf eine sehr ähnliche 

Altersstruktur in der Stadt Eisenach und 

der Wartburgregion hinweist. Insgesamt 

ist zu konstatieren, dass sich die Alters-

struktur in der Wartburgregion verschiebt 

und sich der Anteil der älteren Bevölke-

rungsgruppen erhöht. Zum einen ist dies 

auf die geringere Anzahl in den jüngeren 

Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, 

aber vor allem auf die Wanderungsten-

denzen der 18 bis 30- Jährigen. Diese 

Entwicklung spiegelt sich auch in ver-

                                           

1 In den Unterkapiteln Altersstruktur und Bevölkerungsentwicklung sind in den absoluten Bevölkerungszahlen 

leichte Abweichungen zu erkennen. Dies ist auf die unterschiedlichen Erhebungsstichtage zurückzuführen. Die 

Daten bezüglich der Bevölkerungsentwicklung werden am 30.06. des Jahres erhoben, für die Altersstruktur wird 

der 31.12. genutzt.  

 

schiedenen Messzahlen wie beispiels-

weise dem Gesamtquotienten wieder. An 

diesem lässt sich das Verhältnis zwischen 

den Altersgruppen der 20 bis 64-Jährigen 

zu den Unter-20- und Über-64-Jährigen 

ablesen. Allgemein kann damit auch das 

Verhältnis zwischen der arbeitsfähigen 

zur arbeitsunfähigen Bevölkerung be-

schrieben werden. Im Jahr 2010 lag der 

Gesamtquotient bei 58,2, folglich kamen 

auf 100 Personen zwischen 20 und 64 

Jahren 58,2 Personen außerhalb dieser 

Altersspanne. Im Jahr 2021 lag der Wert 

bereits bei 78,7. 

4.2.5 Bevölkerungsprognose 

Für die Wartburgregion wird eine sich 

fortsetzende Schrumpfung der Bevölke-

rung erwartet, welche sich räumlich in un-

terschiedlicher Intensität vollzieht. Insge-

samt wird erwartet, dass sich die Bevöl-

kerung zwischen 2021 und 2040 von ca. 

160.000 auf 137.400 Einwohnende ver-

ringern wird. Dies würde einer Schrump-

fung von 14,1% entsprechen. Für den 

Wartburgkreis ohne Eisenach wird eine 

Schrumpfung von 16,2%, für die Stadt 

selbst um vergleichsweise geringe 8,3% 

erwartet. Simultan sinkt die Personenzahl 

der Bevölkerungsgruppen bis 65 Jahren, 

während sich der Anteil der Über-65-Jäh-

rigen sukzessiv erhöht. Auch der Gesamt-

quotient steigt weiterhin kontinuierlich an 

und erreicht im Jahr 2040 einen Wert von 

105,2. Bereits 2031 würde der Wert über 

100 liegen, wodurch sich das Verhältnis 

zwischen arbeitsfähiger und arbeitsunfä-

higer Bevölkerung umkehren würde. 
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4.3 Tourismus und Naherho-

lung 

Der Tourismus stellt ebenfalls einen nicht 

zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor 

für die Wartburgregion dar. Sowohl kultu-

relle Besonderheiten als auch naturräum-

liche Highlights ziehen viele Touristen und 

Touristinnen an und sorgen mit ihren Frei-

zeitangeboten gleichzeitig für eine höhere 

Lebensqualität vor Ort. Die Wartburgre-

gion ist dabei in die vier Freizeitregionen 

Welterberegion Wartburg Hainich, Thürin-

ger Wald, Werratal und Thüringische 

Rhön unterteilt. Alle Regionen sind durch-

zogen von Wander- und Fahrradwegen 

und bieten gleichzeitig verschiedene kul-

turelle und aktivtouristische Angebote. In 

der Welterberegion Wartburg-Hainich 

hängt dies vor allem mit Martin Luther zu-

sammen. Zum einen ist das Aushänge-

schild der Region die Wartburg. Zum an-

deren führt der Lutherweg durch die Re-

gion und hat mit der genannten Wartburg 

einen prominenten Zwischenstopp. Aber 

auch der Nationalpark Hainich, vormals 

militärisches Sperrgebiet und heute UNE-

SCO-Weltnaturerbe, bietet diverse Mög-

lichkeiten für einen naturnahen Touris-

mus.  

In der Freizeitregion Thüringer Wald be-

ginnt mit dem Rennsteig der wohl be-

kannteste Wanderweg Deutschlands, wel-

cher sich über eine Länge von 168 km er-

streckt. Aber auch der Gesundheitstouris-

mus, vor allem in Bad Liebenstein, ist ein 

wichtiger touristischer Faktor. Im Kurort 

Bad Salzungen im Werratal sind weiterhin 

umfangreiche Wellness- und Gesund-

heitsangebote vorhanden. Ebenfalls ist 

der Aktivtourismus in Form von Rad- und 

Wanderwegen sowie die Nutzung der 

Werra für Kanutouren in der Region stark 

ausgeprägt. Die Thüringische Rhön im 

Süden der Region ist ihrerseits Teil des U-

NESCO-Biosphärenreservats Rhön und 

damit als Modellregion für nachhaltige 

Entwicklung anerkannt. Auch hier verlau-

fen viele Wanderwege, unter anderem der 

Premiumwanderweg „HOCH-RHÖNER“, 

welcher über die imposanten Basaltkup-

pen der Region führt. Abbildung 11 (siehe 

Anhang) gibt noch einmal einen Überblick 

zu den verschiedenen Regionen. 

Neben dem naturnahen Tourismus ist mit 

der ehemaligen innerdeutschen Grenze 

und dem Grünen Band im Westen der Re-

gion auch ein Nationales Naturmonument 

vorhanden, welches kulturhistorisch von 

zentraler Bedeutung ist. An diesem liegt 

beispielsweise auch die Mahn-, Gedenk- 

und Bildungsstätte „Point Alpha“, westlich 

der Stadt Geisa. Neben dem „Haus auf der 

Grenze“, welches als Museum genutzt 

wird, ist auch der frühere und namensge-

bende Stützpunkt des US-Militärs „Point 

Alpha“ zur Besichtigung geöffnet. Aber 

auch Radfernwege wie der „Iron Curtain 

Trail“ verlaufen entlang der früheren 

Grenze und verbinden den Teil des Grü-

nen Bandes im Wartburgkreis und dem 

Unstrut-Hainich-Kreis mit weiten Teilen 

Europas. Damit sind hervorragende Po-

tenziale für den Ausbau des Radverkehrs 

in der Region gegeben. Es fehlen jedoch 

vielerorts die ergänzenden regionalen 

Radwege, die ländliche touristische und 

Freizeitangebote mit dem überregionalen 

Netz verbinden. 

Festzuhalten ist jedoch auch, dass sich 

das gastronomische Angebot der Region 

vor allem in den größeren Ortschaften 

bündelt und nicht flächendeckend vor-

handen ist. Vor allem das Nichtvorhan-

densein dieser Infrastrukturen an Fahr-

rad- und Wanderwegen erschwert die 

weitere touristische Entwicklung der Re-

gion. Speziell in den ländlichen Gebieten 

ist es in der Wartburgregion schwierig, 

gastronomische Angebote zu schaffen 

und langfristig lukrativ zu betreiben. 
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4.3.1 Touristische Kennzahlen 

Bei den touristischen Kennzahlen wird 

zwischen Ankünften und Übernachtungen 

unterschieden. Während Gäste bei den 

Ankünften nur einmalig gezählt werden 

können, sind bei den Übernachtungen 

mehrfache Zählungen möglich. Folglich 

liegt die Zahl der Übernachtungen höher 

als die der Ankünfte. In Abbildung 10 

(siehe Anhang) sind die Übernachtungen 

zwischen den Jahren 2010 und 2021 ab-

gebildet2. Hierbei ist zu erwähnen, dass 

bei den Kennzahlen auch Übernachtungen 

und Ankünfte in Rehakliniken mit einbe-

rechnet werden. Bis zum Jahr 2020 war 

die Entwicklung in der Wartburgregion 

positiv und erreichte mit knapp 1.160.000 

Übernachtungen im Jahr 2017 ihren 

Höchststand. Durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie brach der Tourismus 

auch in der Wartburgregion ein. Die Über-

nachtungen sanken binnen einen Jahres 

um 25% und haben sich auch im Jahr 

2021 nicht erholt. 

Ein ähnliches Bild ist bei den Ankünften in 

Abbildung 12 (siehe Anhang) zu erken-

nen. Sie erreichten ebenfalls im Jahr 2017 

ihren Höchststand mit 358.882 Ankünf-

ten, blieben bis zum Jahr 2020 aber auf 

einem ähnlich hohen Niveau. In den bei-

den folgenden Jahren sanken sie jedoch 

um bis zu 44% im Jahr 2021 im Vergleich 

zu 2019. Die Pandemie hat jedoch auch 

einen Trend zum Urlaub im eigenen Land 

ausgelöst. Um diesen zu nutzen ist vor al-

lem eine qualitative Aufwertung der Be-

herbergungsangebote im ländlichen 

Raum erforderlich.  

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im 

Wartburgkreis und der Stadt Eisenach un-

terschied sich bis zum Jahr 2020 deutlich, 

was in Abbildung 13 (siehe Anhang) zu 

                                           

2 Bis zum Jahr 2020 ergeben sich die Übernachtungen aus der Summe der Übernachtungen des Wartburgkreises 

und der Stadt Eisenach 

erkennen ist. In der Wartburgregion lag 

sie zumeist zwischen 5,5 und 6,2 Tagen 

und erreichte 2020 mit 7,5 Tagen ihren 

Höchststand. In Eisenach sind es jedoch 

eher kürzere Aufenthalte, beispielsweise 

für Wochenenden. Hier lag die durch-

schnittliche Aufenthaltsdauer zwischen 

1,7 und 1,9 Tagen. Dieser Umstand spie-

gelt sich auch in der seit 2021 gemeinsam 

berechneten Aufenthaltsdauer wieder. 

Für das Jahr 2021 lag sie bei durch-

schnittlich 4,3 Tagen. Diese Zahlen legen 

auch unterschiedliche Nutzungen und 

Zielgruppen der verschiedenen Regionen 

nahe. Werden die ländlichen Räume vor 

allem für naturnahe, längere Urlaube ge-

nutzt, lädt der urbane Raum der Stadt Ei-

senach eher zu einem Kurztrip ein. Durch 

eine stärkere Vernetzung der verschiede-

nen Angebotsbereiche sollte insgesamt 

eine Erhöhung der Verweildauer ange-

strebt werden. 

4.4 Siedlungsstruktur 

Die Siedlungsstruktur der Wartburgregion 

wird primär von kompakten Dorfformen 

mit regionaler Baukultur geprägt. Vor al-

lem kleinere Gemeinden und Kommunen 

prägen die Siedlungsstruktur. Diese sind 

ein Anker der Identifizierung der ländli-

chen Bevölkerung mit ihrer Region und 

daher ein wertvolles zu erhaltendes Kul-

turgut. 

Trotz des bereits dargestellten Bevölke-

rungsrückgangs in der Region, sank die 

Anzahl der Haushalte seit dem Jahr 2011 

insgesamt nur leicht auf das Niveau von 

1998 ab (ca. 61.000). Vor allem der Anteil 

von Haushalten mit drei oder mehr Perso-

nen sank, wobei die Haushalte mit einer 

oder zwei Personen relativ stabil blieben. 

Die Entwicklung zwischen den Jahren 

2000 und 2019 ist in Abbildung 15 (siehe 
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Anhang) dargestellt. Dieser Trend gibt ei-

nen Hinweis darauf, dass sich die Haus-

haltsgröße in der Wartburgregion zuneh-

mend verkleinert und sich der Anteil von 

Singlehaushalten erhöht. Die Nachfrage 

nach Mietwohnungen, primär in den grö-

ßeren Kommunen wie Eisenach oder Bad 

Salzungen, bleibt daher relativ stabil. Die 

Erhöhung der Anzahl der Singlehaushalte 

wird vielfach durch die Vereinzelung der 

Bewohner über 50 Jahren hervorgerufen. 

Das spiegelt sich vor allem in einer erheb-

lichen Zunahme der drohenden Leer-

stände (max. 2 Bewohner Ü 65) bei Ein-

familienwohnhäusern im ländlichen Raum 

wieder. 

Durch eine zunehmend ältere Bevölke-

rung entstehen neue Ansprüche und 

Wünsche für altersgerechte Wohnformen, 

welche auch in kleineren Gemeinden der 

Region nachgefragt werden. Der altersge-

rechte Umbau der bestehenden Bausub-

stanz bei gleichzeitiger Beachtung der re-

gionalen Baukultur ist daher von essenzi-

eller Bedeutung. Dies betrifft in hohem 

Maße Gebäude, welche vor 1950 errichtet 

wurden und die historischen Ortsbilder 

ausmachen. Bei der Entwicklung neuer 

Wohnformen und Wohnraums im ländli-

chen Kontext ist jedoch auch die Ziel-

gruppe junger Erwachsener zwischen 18 

und 30 Jahre zu berücksichtigen. Die im 

Abschnitt Demografie festgestellte Ab-

wanderung dieser Altersgruppe geht häu-

fig mit der Suche nach dem ersten eige-

nen Wohnraum im Mietwohnsektor der 

Städte einher. Vergleichbare Angebote 

fehlen in vielen dörflichen Siedlungsberei-

chen der Wartburgregion. 

4.5 Daseinsvorsorge, Soziale 

Infrastruktur und Kultur 

4.5.1 Soziale Infrastruktur und 

Gemeinwesen 

Das Zusammenleben in Städten, Gemein-

den und Dörfern wird von dem sozialen 

Engagement und den ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner stark geprägt. Die Wartburgregion 

weist hierbei ein funktionierendes sowie 

breit aufgestelltes Vereinswesen auf, wel-

ches sich auch in den kleineren Kommu-

nen ausprägt. Vor allem im Sport, dem 

Natur- und Tierschutz, in Musikvereinen 

und der Freiwilligen Feuerwehr sowie di-

versen anderen Vereinen sind die Men-

schen der Region aktiv. Speziell die weit 

verbreiteten Heimatvereine gestalten das 

soziale und kulturelle Leben aktiv mit. 

Gefährdet wird die derzeit stabile Situa-

tion jedoch von einem Nachwuchsmangel, 

welcher viele Vereine betrifft. Durch die 

Auswirkungen des demografischen Wan-

dels fehlen vor allem junge Menschen in 

der Wartburgregion, welche sich auch eh-

renamtlich engagieren könnten. Ebenfalls 

erreichen viele aktive zunehmend ein Al-

ter, in welchem sie die bisherigen Aufga-

ben nicht mehr in vollem Umfang verrich-

ten können. Weiterhin sind immer noch 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

und die damit einhergegangenen Ein-

schränkungen zu spüren. Viele Tätigkei-

ten von Vereinen und Initiativen mussten 

ruhen.  

Folglich sind besonders auch Initiativen, 

welche der jüngeren Bevölkerung den 

Wert des Ehrenamtes vermitteln und zum 

Mitmachen begeistern von zentraler Be-

deutung. Über das Bundesprogramm 

„Denk bunt im Wartburgkreis“, welches 

das Demokratieverständnis in Thüringen 

fördert, wurden beispielsweise Jugendfo-
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ren eingerichtet, in welchen die Jugendli-

chen eigene Projekte erarbeiten und um-

setzen.  

Es gibt zahlreiche Vereine wie die „Bür-

gerinitiative Krone Schweina e.V.“, die 

ihre Projekte auch durch LEADER-Mittel 

verwirklichen konnten. Ziel dieser Bürger-

initiative ist es, das ehemalige Gasthaus 

„Krone“ in Schweina zu sanieren und zu 

einem Ort der Begegnung zu machen. Mit 

viel Eigenleistung und über einen Zeit-

raum von mehreren Jahren arbeitete die 

Initiative an diesem Projekt und wurden 

im Jahr 2020 für ihr Engagement mit dem 

Deutschen Nachbarschaftspreis ausge-

zeichnet. 

Viele Vereine legen ihren Schwerpunkt 

auf den Erhalt der kulturellen Besonder-

heiten der Wartburgregion, welche reich 

an kulturhistorischen Schätzen ist. Dazu 

gehören die zahlreichen Burgen und 

Schlösser der Region, die oft durch Ver-

einsarbeit vor dem Verfall bewahrt und 

mit Leben gefüllt werden. Neben den Bau-

werken hinterließen auch zahlreiche na-

menhafte Künstler wie Johann Sebastian 

Bach, Georg Friedrich Telemann oder Mi-

chael Praetorius ihre Spuren, die durch 

Stiftungen und Vereinsarbeit im kulturel-

len Leben der Region verankert werden.  

Der Landkreis selbst fördert die Arbeit der 

Kulturschaffenden und Vereine durch eine 

aktive Kulturförderung für die Bereiche 

Musik, Bildende Kunst, Darstellende 

Kunst sowie für kulturhistorische Veran-

staltungen wie Ortsjubiläen. Aber auch di-

verse Museen und Ausstellungen oder 

überregional bekannte Kulturveranstal-

tungen wie der Kaltennordheimer Heirats-

markt oder der Schweinaer Fackelbrand 

zeugen von der Bewahrung des Brauch-

tums in der Region. Eine wichtige Rolle 

spielen auch traditionelle Handwerkstech-

niken wie die Holzverarbeitung und 

Schnitzkunst oder die Messerherstellung, 

für deren Erhalt sich zahlreiche Vereine 

auch mit LEADER- Unterstützung einset-

zen (z.B. Messerstübchen in Schweina). 

Diese traditionellen Handwerkstechniken 

erhalten zunehmend auch als Nebener-

werbszweige an Bedeutung und stellen 

ein verstecktes Potenzial für die Diversifi-

zierung der ländlichen Wirtschaft dar. 

4.5.2 Nahversorgung 

Neben der sozialen Infrastruktur sind 

auch die Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge von zentraler Bedeutung. Hierunter 

fällt auch die Nahversorgung. Der Begriff 

Nahversorgung bezeichnet die wohnort-

nahe Versorgung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfs. Hierbei sind vor allem der 

Lebensmitteleinzelhandel, das Lebens-

mittelhandwerk aber auch Drogerien, 

Apotheken oder das Postwesen zu nen-

nen. Für eine ausreichende Nahversor-

gung sollen im Wortsinn Güter des tägli-

chen Bedarfs für jeden Menschen fußläu-

fig oder per ÖPNV möglichst zeitnah zu 

erreichen sein. 

Insbesondere die beiden Mittelzentren 

Bad Salzungen und Eisenach aber auch 

die Stadt Bad Liebenstein oder die Ge-

meinde Hörselberg-Hainich verfügen über 

ein ausgeprägtes Angebot an Nahversor-

gung. Die größeren Orte im Wartburg-

kreis, üblicherweise die Sitze der Kommu-

nalverwaltungen, verfügen in den meis-

ten Fällen ebenfalls über Einrichtungen 

des Lebensmitteleinzelhandels sowie 

auch Bäckereien, Fleischereien oder Ge-

tränkemärkte. Drogeriemärkte sind vor 

allem in Geisa, Bad Liebenstein, Bad Sal-

zungen und Eisenach angesiedelt. Postfi-

lialen sind relativ gleichmäßig im Kreisge-

biet verteilt mit einer Häufung in den be-

reits genannten Zentralen Orten. Größere 

Defizite in der Abdeckung mit Einrichtun-

gen der Nahversorgung sind hauptsäch-

lich in den peripheren Lagen im Nord- und 

Südwesten sowie Süden des Kreisgebiets 
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zu erkennen. Eine ausreichende Nahver-

sorgung nach obiger Definition ist hier 

nicht in allen Fällen gegeben, stattdessen 

müssen beispielsweise Bürger und Bürge-

rinnen aus Dermbach bis zu 20 Minuten 

mit dem Auto bis zu den zwei nächsten 

Drogeriemärkten in Geisa oder Bad Sal-

zungen fahren.  

Weitere Defizite sind in der Versorgung 

der Bevölkerung mit regionalen Produk-

ten festzustellen. Dies ist vor allem im 

Fehlen regionaler Verarbeitung und Vere-

delung landwirtschaftlicher Produkte und 

entsprechender Vertriebsstrukturen zu 

sehen. Zur Stärkung von Resilienz, Nach-

haltigkeit und wirtschaftlicher Diversität 

der Region wäre ein deutlicher Ausbau 

der genannten Strukturen erforderlich 

4.5.3 Bildung 

Die Zentren der Bildung machen in der 

Wartburgregion die Stadt Eisenach und 

die Kreisstadt Bad Salzungen aus. Das 

Angebot an schulischen Einrichtungen, 

sowie die Auswahl an verschiedenen Bil-

dungsmöglichkeiten abseits der schuli-

schen Bildung ist in den beiden Städten 

im Landkreis am größten. Hier liegen 

auch drei von insgesamt vier Förderzen-

tren der Region. Insgesamt ist jedoch 

festzuhalten, dass die Bildungslandschaft 

den Bedarfen der Region entspricht.  

In der Wartburgregion existierten im 

Schuljahr 2020/21 insgesamt 70 allge-

meinbildende Schulen mit 726 Klassen 

und 14.521 Schülerinnen und Schülern. 

Im Vergleich zum Schuljahr 2010/11 ent-

spricht dies einem Rückgang um sechs 

allgemeinbildende Schulen. Trotz dessen 

blieb die Anzahl der Schulklassen kon-

stant und die Zahl der Schülerinnen und 

Schüler stieg ebenfalls an, was zu einer 

höheren Auslastung der verbliebenen 

Schulen führte.  

Im Schuljahr 2020/21 befanden sich in 

der LEADER-Region insgesamt sechs be-

rufsbildende Schulen mit 163 Klassen und 

2824 Schülerinnen und Schülern. Mehrere 

davon liegen in Eisenach sowie in Bad Sal-

zungen und deren Umgebung, wo beson-

ders technische und medizinisch/soziale 

Berufe gelehrt werden. Zum Schuljahr 

2010/11 gab es noch sieben berufsbilden-

den Schulen mit 216 Klassen und insge-

samt 3.730 Schülerinnen und Schülern 

(TLfS).  

Während die Anzahl der Schülerinnen und 

Schülern an allgemeinbildenden Schulen 

demnach in den letzten zehn Jahren an-

gestiegen sind, ist die Anzahl in den be-

rufsbildenden Schulen um ungefähr ein 

Drittel zurückgegangen. Trotz des anhal-

tenden Fachkräftemangels, ist die Nach-

frage für Ausbildungen in technischen, 

touristischen und medizinischen Berufen 

in der Region zurückgegangen. 

Seit dem 1. September 2016 gibt es ne-

ben den schulischen Angeboten auch eine 

Duale Hochschule in der Wartburgregion. 

In Eisenach befindet sich die Duale Hoch-

schule Gera-Eisenach, in der im Winterse-

mester 2020 512 Studierende immatriku-

liert waren. Die Hochschule bietet die 

Lehrbereiche Technik und Wirtschaft an, 

in denen man beispielsweise Studien-

gänge wie technisches Management, Me-

chatronik und Automation, Konstruktion, 

International Business Administration, 

Tourismuswirtschaft oder Dienstleis-

tungsmanagement studieren kann. 

Zur Erwachsenenbildung im Landkreis 

trägt die Volkshochschule in Bad Salzun-

gen mit ihren Außenstellen bei. Dort ist 

die Weiterbildung beispielsweise in Spra-

chen, EDV, Kultur und Gestaltung oder 

Umwelt und Nachhaltigkeit möglich. Au-

ßerschulische Bildungsangebote beinhal-

ten zusätzlich Musikschulen. Die Haupt-
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stelle in Bad Salzungen und ihre Außen-

stellen bieten Unterricht für eine Vielzahl 

von Instrumenten an.  

4.5.4 Gesundheitsversorgung 

Neben der Nahversorgung ist die medizi-

nische Versorgung ein weiterer wichtiger 

Teil der Daseinsvorsorge. Die Planungs-

bereiche für die medizinische Versorgung 

werden durch die kassenärztliche Vereini-

gung in verschiedene Planungsbereiche 

unterteilt. Hierbei wird nur die Versor-

gung mit Kassenärzten untersucht, pri-

vate Praxen werden nicht berücksichtigt. 

Für das Gebiet der Wartburgregion unter-

teilt sich die hausärztliche Versorgung in 

drei solcher Zonen: Der erste Bereich für 

die Große Kreisstadt Eisenach weist einen 

hausärztlichen Versorgungsgrad von 

101,3% auf. Der Planungsbereich „Eisen-

ach Land“ umfasst die Gemeinden Tref-

furt, Hallungen, Nazza, Frankenroda, das 

Amt Creuzburg, Lauterbach, Krauthau-

sen, Bischofroda, Berka vor dem Hainich, 

Hörselberg-Hainich, Wutha-Farnroda, 

Seebach, Ruhla, Gerstungen und das 

Werra-Suhl-Tal und weist einen Versor-

gungsgrad von 80,2% auf, was größten-

teils mit der räumlichen Nähe zu Eisenach 

begründet werden kann. Der dritte Pla-

nungsbereich „Bad Salzungen“ umfasst 

alle weiteren Städte und Gemeinden, die 

Stadt Bad Salzungen, Vacha, Bad Lieben-

stein, Barchfeld-Immelborn, Leimbach, 

die Krayenberggemeinde, Dermbach, 

Weilar, Wiesenthal, Empfertshausen, 

Schleid, Geisa, Gerstengrund, Oechsen, 

Buttlar und Unterbreizbach. Dieser Pla-

nungsbereich weist mit 104% einen hö-

heren Versorgungsgrad auf, als die Stadt 

Eisenach. Die hausärztliche Versorgung 

ist, berücksichtigt man die Nähe der sta-

tistisch unterversorgen Orte zu Eisenach, 

mit einem ausreichenden Versorgungs-

grad gegeben. Insgesamt sind im Wart-

burgkreis 64 Hausärzte und Hausärztin-

nen sowie 85 Fachärzte und Fachärztin-

nen ansässig. Die Planungsbereiche für 

diese sind anders aufgeteilt und umfassen 

den gesamten Wartburgkreis. In Tabelle 

9 (siehe Anhang) ist eine Auflistung der 

Fachärztinnen und Fachärzte mit entspre-

chendem Versorgungsgrad für den Wart-

burgkreis dargestellt. 

In Bezug auf Fachärzte ist die Wartburg-

region gut versorgt. Jedoch ist zu beach-

ten, dass sich sowohl Fach- als auch viele 

Hausärzte und Ärztinnen primär in den 

größeren Kommunen Eisenach, Bad Sal-

zungen und Bad Liebenstein konzentrie-

ren. Die fünf Allgemein- und Fachkran-

kenhäuser in der Region befinden sich in 

Bad Salzungen (Klinikum Bad Salzungen, 

Asklepios Parkklinik Bad Salzungen), in 

Bad Liebenstein (m&i-Fachklinik Bad Lie-

benstein), in Stadtlengsfeld (Dr. Becker 

Burg-Klinik) und in Eisenach (St. Georg 

Klinikum Eisenach). Zudem befinden sich 

noch zwei Reha-Kliniken in Bad Lieben-

stein. Dem Wartburgkreis standen 2020 

somit 987 Betten zur Verfügung, wovon 

393 in Eisenach und 594 im übrigen Kreis-

gebiet zu verorten waren. Zudem standen 

im Jahr 2019 27 ambulante und 35 stati-

onäre Pflegeeinrichtungen zur Verfügung, 

welche über 10.351 Pflegeplätze verfüg-

ten. Für Eisenach sind dies 77,1 und für 

den übrigen Wartburgkreis 59,6 Plätze 

pro 1.000 Einwohnern, womit Eisenach 

über und die weiteren Kommunen etwas 

unter dem Thüringer Durchschnitt von 

63,6 Plätzen pro 1.000 Einwohner liegen. 

Der Altersdurchschnitt der Ärztinnen und 

Ärzte im Wartburgkreis ist mit 52,7 Jah-

ren im bundesvergleich unterdurch-

schnittlich und somit als positiv zu bewer-

ten. Ärzte und Ärztinnen mit einem 

Durchschnittsalter wie im Wartburgkreis 

(von 50-53,4 Jahren) zählen zur jüngsten 

statistisch ausgewiesenen Altersgruppe, 
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während die Ärztinnen und Ärzte im bun-

desdeutschen Schnitt etwa 54,2 Jahre alt 

sind (Quelle: kbv). Dies ist für den Mo-

ment zwar eine gute Ausgangslage, der 

demografische Wandel und die damit ver-

bundene zukünftige „Lücke“ in der medi-

zinischen Versorgung sind in der Wart-

burgregion dennoch zu erkennen. Für 

junge Mediziner und Medizinerinnen ist 

der ländliche Raum zudem weniger at-

traktiv, wodurch ein zukünftiger Mangel 

an medizinischem Fachpersonal wahr-

scheinlicher wird. Modelle wie die Vergabe 

von Stipendien für Studierende, welche 

sich im Austausch zum Praktizieren in der 

Region verpflichten, sind Ansätze um die-

ser Entwicklung entgegenzuwirken. 

4.5.5 Mobilität 

Der Wartburgkreis wird von mehreren 

überregional bedeutsamen Verkehrsach-

sen durchzogen. In Ost-West-Richtung ist 

hierbei insbesondere die Bundesautobahn 

4 (Kirchheimer Dreieck bis Bundesgrenze 

bei Görlitz) aber auch die Bundesstraßen 

7 (von Eschwege kommend) und 88 (in 

Eisenach beginnend und am Nordrand des 

Thüringer Waldes verlaufend) zu nennen. 

Der Neubau der Bundesautobahn 44 zwi-

schen Herleshausen und Kassel wird in 

Zukunft eine weitere wichtige Verkehrs-

ader darstellen. Im südlicheren Kreisge-

biet ist noch die Bundesstraße 62 von Be-

deutung, welche westlich bei Vacha in den 

Wartburgkreis einläuft und östlich von 

Bad Salzungen bei Barchfeld mit dem An-

schluss an die B 19 ein vorläufiges Ende 

findet. In Nord-Süd-Richtung laufen zwei 

Bundesstraßen von Eisenach kommend 

südwestwärts (B 84) sowie südostwärts 

(B 19). Die Bundesstraße 84 kommt aus 

Richtung Bad Langensalza ins Kreisgebiet 

und führt nach Eisenach und Vacha an der 

Westgrenze Thüringens bzw. des Wart-

burgkreises entlang nach Hünfeld in Hes-

sen. Die Bundesstraße 19 beginnt in Ei-

senach und verläuft zwischen den Zen-

tren Bad Salzungen und Bad Liebenstein 

hindurch in Richtung Schwallungen 

(Landkreis Schmalkalden-Meiningen). 

Darüber hinaus gibt es weitere Bundes,- 

Landes- und Kreisstraßen, welche die vie-

len Orte und Gemeinden miteinander und 

überregional vernetzen. Diese sorgen für 

eine gute bzw. angemessene Erreichbar-

keit der zentralen Orte Eisenach, Bad Sal-

zungen und Bad Liebenstein.  

Die Haupttrassen des Schienenverkehrs 

verlaufen in Ost-West-Richtung mit der 

überregional bedeutsamen Haupttrasse 

von Erfurt nach Bebra, quer durch Eisen-

ach. Wichtigster Anbindungspunkt ist hier 

der Eisenacher Bahnhof für den Personen-

verkehr sowie die Güterbahnhöfe Eisen-

ach-Stedtfeld und Eisenach für den Güter-

verkehr. Diese Strecke wird intensiv von 

Güterverkehr, Regionalverkehr und Fern-

verkehr (z.B. ICE Berlin-Erfurt-Frankfurt) 

genutzt. Eine weitere Trasse führt von Ei-

senach aus Richtung Süden nach Bad Sal-

zungen und vereinigt sich dort mit der 

Trasse, welche im Westen von Vacha aus 

kommt und über Bad Salzungen weiter in 

Richtung Schmalkalden/Schwallungen 

verläuft. Personenverkehr findet im Ab-

schnitt Vacha-Bad Salzungen nicht statt. 

Die südliche und westliche Trasse tragen 

erheblich zur Erschließung der Region 

durch den schienengebundenen Verkehr 

bei und besitzen Ausbaupotenzial.  

Der Öffentliche Nahverkehr (ohne Zug-

verbindungen) wird im Wartburgkreis von 

der Verkehrsgemeinschaft Wartburgre-

gion durchgeführt. Mit 78 Buslinien, wel-

che den überwiegenden Teil der Siedlun-

gen und Städte im Kreisgebiet sowie in ei-

nigen angrenzenden Ortschaften in Nach-

barlandkreisen und in Hessen miteinan-

der verbinden, verfügt der Wartburgkreis 

von der reinen Anzahl her über ein gutes 
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Angebot. Viele der Linien verkehren aller-

dings nur unregelmäßig oder selten. Von 

einem dünnen ÖPNV-Angebot im Wart-

burgkreis sind insbesondere die periphe-

reren Gemeinden und Dörfer betroffen, 

welche sich abseits der Hauptachsen Ei-

senach-Bad Salzungen-Bad Liebenstein 

befinden. Besondere Defizite sind insbe-

sondere im Südwesten (südlich der 

Krayenberggemeinde und zwischen 

Dermbach und Geisa) und Norden (Re-

gion Treffurt, Creuzburg, Nazza) des 

Kreisgebiets vorhanden. Auch ist zu er-

kennen, dass sich der Busverkehr in be-

stimmten Regionen konzentriert, dies 

sind hauptsächlich die Gegenden rund um 

Eisenach und bei Bad Salzungen und Bad 

Liebenstein. Weiterhin ist die zentralissie-

rung von Linien bei Dermbach zu erken-

nen. Weiterhin ist eine insgesamt 

schlechte Verknüpfung zwischen den 

nördlichen und südlichen Teilen der Re-

gion zu konstatieren. 

Um den ÖPNV in der Wartburgregion zu 

fördern wurden verschiedene Strategien 

wie das Konzept „Zukunft des ÖPNV in der 

Wartburgregion“ 2015 oder das Mobili-

tätskonzept im Rahmen des Bundesmo-

dellvorhabens „Langfristige Sicherung der 

Versorgung und Mobilität in ländlichen 

Räumen“ im Jahr 2018 entworfen. Umge-

setzt wurden vor allem Maßnahmen im 

Bereich der Optimierung des Liniennetzes 

sowie der Digitalisierung und eines ge-

meinsamen Marketingauftritts, vor allem 

im digitalen Bereich. Die weitere Umset-

zung dieser Konzepte wird durch die Ab-

teilung Kreisentwicklung des Wartburg-

kreises weiter vorangetrieben. 

Auch aufgrund der starken Präsenz der 

Automobilindustrie in der Wartburgregion 

wurde sie vom Land Thüringen durch die 

Förderstrategie „Masterplan Elektromobi-

lität für Thüringen 2030“ als Leitregion für 

Elektromobilität ausgewiesen. In Zusam-

menarbeit zwischen den Arbeitsgruppen 

vor Ort, Unternehmen, Sharing-Anbie-

tern, Verkehrsunternehmen sowie der 

Thüringer Landesenergieagentur und wei-

terer regionaler Beteiligter konnten ver-

schiedenste alternative E-Mobilitätsange-

bote erprobt werden. Beispielsweise wur-

den Angebote für elektrisches Car- und 

Bike-Sharing geschaffen sowie der Auf-

bau von Schnelladesäulen und die Um-

stellung des ÖPNV auf neue Antriebsarten 

forciert. Mit diesen Entwicklungsmöglich-

keiten sind gute Ansätze für die Gestal-

tung der Mobilitätswende gegeben, deren 

Inhalte durch Kommunikation und Sensi-

bilisierung an die lokale Bevölkerung zu 

vermitteln sind. Ein wesentlicher Aspekt 

ist hierbei die Gestaltung der „letzten 

Meile“ bis zum Einstiegspunkt der öffent-

lichen Mobilitätsangebote. Für diese sind 

in der Wartburgregion vor allem die 

Strukturen des Alltagsradverkehrs von 

Bedeutung. Es gibt bereits einzelne kom-

munale (z.B. Gemeinde Geisa) und inter-

kommunale (z.B. Werra-Wartburgregion) 

Initiativen, die den Ausbau der Infrastruk-

turen für den Alltagsradverkehr vorantrei-

ben. Für die Nutzung des Radverkehrs als 

tragfähiger Bestandteil der Mobilitäts-

wende sind jedoch konzeptionelle Pla-

nung und Ausbau auf regionaler Eben er-

forderlich. 

4.6 Wirtschaft und Beschäfti-

gung 

4.6.1 Wirtschaftsstruktur 

Die Wirtschaftsstruktur in der LEADER-

Region ist von Zulieferunternehmen der 

Automobilbranche und dem Gesundheits-

wesen geprägt. Speziell in der Herstellung 

von Kraftwagen und Kraftwagenteilen ar-

beitet mit 5.517 Menschen eine große An-

zahl von Beschäftigten. Die Beschäfti-

gungszahlen im Gesundheitswesen belau-

fen sich auf 4.875 Personen. Die Zentren 
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der beiden Branchen bilden die Städte Ei-

senach mit den Unternehmen Bosch und 

Opel und dem St. Georg Klinikum Eisen-

ach sowie die Kreisstadt mit dem Klinikum 

Bad Salzungen. Allerdings sind auch wei-

tere Unternehmen in diesen Bereichen in 

der Region verteilt. Vor allem durch den 

großen Flächenbedarf der Industrie sind 

diese eher im Umland von Eisenach ver-

treten. Der Stellenwert der beiden Bran-

chen wird auch bei den Bildungseinrich-

tungen im Wartburgkreis deutlich, deren 

Schwerpunkte im Bereich Technik und 

Gesundheitswesen liegen. Zukünftig 

könnte besonders die Branche zur Her-

stellung von Kraftwagen und Kraftwagen-

teilen gefährdet sein, da vor allem Teile 

für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in 

Eisenach hergestellt werden. Die aufkom-

mende Mobilitätswende könnte demnach 

zu einem Strukturwandel führen und ne-

gative Auswirklungen auf den Standort Ei-

senach und somit auf die Beschäftigten 

haben. So zeigen sich bereits Schrump-

fungen im Bereich der Herstellung von 

KFZ. Insgesamt schrumpfte der Sektor 

zwischen 2012 und 2022 um 20,3% und 

die Anzahl der Beschäftigten reduzierte 

sich von 6561 auf 5277. Gleichzeitig kann 

die Transformation der Region auch als 

Chance gesehen und aktiv gefördert wer-

den. Derzeit wird dies beispielsweise 

durch die Automotive-Strategie des Lan-

des Thüringen gefördert. Neben den bei-

den traditionell starken Branchen im 

Wartburgkreis, gibt es weitere Bereiche 

und Unternehmen, welche die Wirt-

schaftsstruktur der Region prägen. Dazu 

gehören die Sektoren Dienstleistungen 

für Unternehmen und Herstellung von Me-

tallerzeugnissen, die zwischen 2016 und 

2020 das stärkste Wachstum im Wart-

burgkreis zu verzeichnen hatten. Auch die 

Branche zur Gewinnung von Steinen/Er-

den und sonstigem Bergbau ist in der Re-

gion vertreten. Hierbei ist vor allem das 

Unternehmen K+S zu nennen. Dieses 

liegt zwar auf hessischer Seite, trägt 

durch die Pendlerbewegungen jedoch 

auch auf thüringischer Seite zu einer ho-

hen Wertschöpfung bei. Weiterhin stellt 

das Unternehmen DMG Mori mit seinen 

600 Mitarbeitenden in Seebach einen 

wichtigen regionalen Arbeitgeber. 

Neben den großen Unternehmen und 

starken Wirtschaftsbranchen in der Re-

gion existieren weiterhin Klein- und Klein-

stunternehmen bspw. im Handwerk mit 

regionalem und historischem Bezug. 

Diese sind jedoch zunehmend mit einem 

teils dramatischen Fachkräftemangel so-

wie Problemen bei der Nachfolge konfron-

tiert, welcher in den kommenden Jahren 

zu weiteren großen Herausforderungen 

führen werden. 

Dennoch übertrifft die Bruttowertschöp-

fung in den unterschiedlichen Branchen 

der Wartburgregion den Landesschnitt 

von Thüringen, was die bisher solide wirt-

schaftliche Basis der LEADER-Region un-

terstreicht. Besonders das produzierende 

Gewerbe hat einen hohen Stellenwert in 

der Region, was man an der höchsten 

Bruttowertschöpfung der Branche in ganz 

Thüringen erkennen kann. Dienstleistun-

gen und die Finanzbranche machen eben-

falls einen großen Teil der gesamten Brut-

towertschöpfung aus. Der Anteil dieser 

Branchen ist in der Stadt Eisenach deut-

lich höher als im restlichen Wartburg-

kreis. Trotz eines insgesamt geringeren 

Anteils stehen das Baugewerbe sowie die 

Land- und Forstwirtschaft im Vergleich zu 

anderen Landkreisen und kreisfreien 

Städten in Thüringen sehr gut dar. Die 

Wirtschaft des Wartburgkreises profitiert 

vor allem von der zentralen Lage in 

Deutschland und der direkten Anbindung 

an die Bundesautobahn 4 (A4). Die Brut-

towertschöpfung der verschiedenen Bran-

chen ist in Abbildung 14 (siehe Anhang) 

dargestellt. 
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4.6.2 Beschäftigte, Pendler und 

Fachkräfteversorgung 

In der Wartburgregion sind 39.971 Men-

schen sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt. Zu den Beschäftigten zählen 

auch Menschen die außerhalb der Region 

leben, aber im Landkreis arbeiten. Ein-

pendler aus anderen Landkreisen machen 

insgesamt ca. ein Drittel (34,6%) der Be-

schäftigten im Wartburgkreis aus. Von 

den Menschen die im Wartburgkreis leben 

sind 49.879 beschäftigt, knapp die Hälfte 

(47,6%) von ihnen sind Auspendler und 

Arbeiten in einem anderen Landkreis. Der 

Pendlersaldo ist dementsprechend nega-

tiv und betrug im Jahr 2021 -9.908 Be-

schäftigte. Allerdings hat sich der nega-

tive Pendlersaldo in den letzten Jahren re-

duziert. So waren es 2011 noch -13 Per-

sonen pro 100 sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten, während es 2020 nur 

noch -7 waren. 

Die meisten Menschen im Wartburgkreis 

arbeiteten im Jahr 2020 im Dienstleis-

tungsbereich (ca. 56%), gefolgt vom pro-

duzierenden Gewerbe (ca. 34%). In der 

Forst- und Landwirtschaft arbeiteten nur 

ca. 2,3% und im Baugewerbe ca. 7,1% 

der Beschäftigten. In Eisenach arbeiteten 

anteilig im Jahr 2020 sogar noch mehr 

Menschen im Dienstleistungsbereich 

(ca.71,6%), während im produzierenden 

Gewerbe ca. 28,9% der Beschäftigten tä-

tig waren.  

Insgesamt weist die Region einen hohen 

Anteil von Fachkräften (knapp 90%) an 

der gesamten Anzahl der Beschäftigten 

auf. Dennoch wird die Fachkräftegewin-

nung immer schwieriger. Einen Teil dieses 

Umstandes wird auch durch den geringen 

Anteil an Auszubildenden an den sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten 

(3,8%) hervorgerufen. In Deutschland 

lag der Anteil im Jahr 2021 bei 4,9%. 

Folglich fehlt zunehmend der Nachwuchs. 

Vor allem für kleinere Unternehmen ist 

die Fachkräftegewinnung problematisch, 

da diese primär von den größeren Unter-

nehmen der Region angeworben werden. 

Die Arbeitslosenquote (ALQ) im Wart-

burgkreis hat sich in den letzten Jahren 

positiv entwickelt. Sie sank deutlich von 

7,4% im Jahr 2010 auf 3,9% im Jahr 

2019. Im Zuge der Corona-Pandemie im 

Jahr 2020 stieg sie allerdings wieder auf 

5% an. Die Arbeitslosenzahlen vor 2021 

beziehen allerdings nicht die Stadt Eisen-

ach, welche in Bezug auf die ALQ in der 

Vergangenheit deutlich schlechtere Werte 

als der Wartburgkreis aufwies, mit ein 

(Abbildung 16 im Anhang). Ab 2021 wer-

den die Daten von Eisenach und des 

Wartburgkreises zusammen betrachtet. 

Die ALQ betrug im Jahr 2021 5,3% und 

lag damit knapp unter dem Wert des Frei-

staats Thüringen (5,6%).  

Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstäti-

gen ist im Wartburgkreis zwischen 2010 

und 2020 von 46.424€ auf 64.343€ ge-

stiegen. Die Wirtschaftsleistung liegt da-

mit auf einem im Vergleich für den ländli-

chen Raum sehr gutem und höheren Ni-

veau als beispielsweise in Thüringen ge-

samt (60.802€). Allerdings ist in den Da-

ten aus dem Jahr 2020 noch nicht die - 

damals kreisfreie - Stadt Eisenach abge-

bildet, welche ein deutlich niedrigeres BIP 

je Erwerbstätigen von 57.911€ verzeich-

net. Trotz steigendem BIP je Beschäftig-

ten ist die Anzahl der Betriebe zwischen 

2009 und 2018 um 12,3% gesunken.  

4.7 Umwelt, Energie und Klima 

Die Themen Umwelt, Energie und Klima 

sind vor dem Hintergrund des Ukraine-

Krieges und des Klimawandels für die der-

zeitigen und die zukünftigen Generatio-

nen von zentraler Bedeutung. Durch kli-

maschädliche Treibhausgasemissionen 

und gestörte Lieferketten von fossilen 

Brennstoffen, wird die Energiegewinnung 

und -Autarkie von Regionen zu einem 
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wichtigen Faktor für den Wohlstand und 

die Lebensqualität der ansässigen Bevöl-

kerung. Die Abkehr von fossilen Brenn-

stoffen und die erhöhte Investition in al-

ternative Energiequellen sind daher im 

neu erstellten Klimaschutzkonzept des 

Wartburgkreises verankert. Dieses Kon-

zept gilt weiterhin als Grundlage für die 

aktive Gestaltung der kommenden Her-

ausforderungen im Bereich Klima- und 

Ressourcenschutz und versinnbildlicht 

den progressiven Kurs der Region. Neben 

der Versorgung der Bevölkerung mit 

Wärme und Strom fördert eine nachhal-

tige Energiewirtschaft in gewissem Maße 

auch den Schutz des Klimas und damit 

der Naturlandschaft im Wartburgkreis. 

Für eine zukünftige Lebensgrundlage ist 

der Umwelt- und Klimaschutz daher ein 

weiterer wichtiger Aspekt der Zukunftsfä-

higkeit des Landkreises.  

Zur Stärkung des Umweltschutzes gibt es 

seit 2013 einen Flächenpool, um kleine 

und großen Bauvorhaben naturschutz-

rechtlich gebündelt auszugleichen. Er 

wurde von der RAG und dem UNB im Zu-

sammenschluss mit dem Verband für 

Landentwicklung und Flurneuordnung 

Thüringen initiiert und bietet einen wich-

tigen Ansatzpunkt für die Region, zielori-

entiert Arten- und Naturschutz sowie 

Landschaftspflege zu betreiben. Die posi-

tiven Erfahrungen des Flächenpools sind 

bisher auf einige Gemeinden der Wart-

burgregion beschränkt.  

4.7.1 Energiewirtschaft 

Der Endenergieverbrauch3 im Wartburg-

kreis lag im Jahr 2019 bei 4.843 Giga-

wattstunden (GWh) und somit knapp über 

dem durchschnittlichen Verbrauch des 

Freistaates Thüringen und etwa auf dem 

gleichen Niveau der BRD. Besonders die 

                                           

3 Endenergie beschreibt die Energie die dem Verbraucher direkt zur Verfügung steht  

Wirtschaft stellt mit einem Anteil von 44% 

am Endenergieverbrauch die höchste 

Nachfrage. Den größten Teil nimmt davon 

die Industrie (77%) ein, während Ge-

werbe, Handel und Dienstleistungen 

(23%) einen geringeren Anteil am Ver-

brauch ausmachen. Mobilität (34%) ist 

der Sektor, welcher anteilig die zweit-

größte Menge Energie benötigt. Innerhalb 

der Mobilität verbraucht der motorisierte 

Individualverkehr am meisten Energie. 

Den geringsten Anteil am gesamten End-

energieverbrauch machen die privaten 

Haushalte aus (22%), welche deutlich 

mehr Energie für Wärme (82%), als für 

Strom (18%) benötigen 

Zur Deckung des gesamten Endenergie-

verbrauchs trugen in der Wartburgregion 

im Jahr 2019 erneuerbare Energien zu 

19% bei. Davon machte die Windenergie 

(32%) den größten Anteil aus, aber auch 

Energie aus Biomasse (25%) und Solar-

energie (14%) hatten einen hohen Anteil 

an der nachhaltigen Energieerzeugung in 

der Wartburgregion. Dabei stechen ein-

zelne Gemeinden bei der Bereitstellung 

von Flächen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien heraus. Beispielsweise stellt die 

Gemeinde Hörselberg-Hainich derzeit be-

reits 3% ihrer gesamten Fläche zur Ver-

fügung und trägt damit aktiv zur Energie-

gewinnung der Region bei. Mit diesem An-

teil an erneuerbaren Energien am Ener-

giemix liegt die Wartburgregion über dem 

Bundesdurchschnitt (17%) und deutlich 

über dem Länderdurchschnitt Thüringens 

(10%).   

Das Klimaschutzkonzept des Wartburg-

kreises sieht den weiteren Ausbau emis-

sionsarmer und erneuerbarer Energieträ-

ger vor, um sich der Klimaneutralität 

2045 zu nähern und unabhängiger von 

fossilen Rohstoffen zu werden. Dafür wird 

ein besonderes Potenzial bei der Energie-
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gewinnung durch Biomasse und Solaran-

lagen gesehen. Gründe dafür sind die in-

tensive landwirtschaftliche Nutzung in der 

Region, sowie das Landesförderpro-

gramm „Solar Invest“ des Thüringer Um-

weltministeriums. Dieses fördert den So-

larausbau insbesondere im privaten Be-

reich.  

Neben der Steigerung der Produktion von 

Energie aus erneuerbaren Quellen, soll 

der Energieverbrauch zusätzlich durch 

eine nachhaltige Mobilität, klimafreundli-

che Wirtschaft und energiesparendes 

Bauen gedrosselt werden.  

4.7.2 Treibhausgasemissionen 

Die Treibhausgasemissionen aus der 

Strom- und Wärmeerzeugung sowie der 

Mobilität umfassten im Jahr 2019 im 

Wartburgkreis 1.470.714 t CO₂Äqu4. Pro 

Einwohner wurden somit ca. 9,1 t an 

THG-Emissionen verursacht. Im Vergleich 

stoßen Einwohner der BRD im Durch-

schnitt 8,9 t und in Thüringen sogar nur 

7,2 t THG-Emissionen aus. Der Wartburg-

kreis hat dementsprechend einen relativ 

großen Ausstoß von THG-Emissionen im 

regionalen und nationalen Vergleich. Der 

Großteil entfällt dabei mit jeweils einem 

Drittel auf die Bereiche Mobilität und In-

dustrie. 

4.7.3 Umwelt und Naturschutz 

Die Wartburgregion umfasst fünf ver-

schiedene Landschaftsräume, zu denen 

im Norden die Welterberegion Wartburg-

Hainich und das Werrabergland gehören. 

Im Zentrum liegt der Thüringer Wald, im 

Süden die Vorder- oder Kuppenröhn und 

dazwischen das Werratal. In der Region 

befinden sich vier nationale Naturland-

schaften, zahlreiche Naturschutzgebiete 

                                           

4 CO₂-Äquivalente (CO₂Aqu) sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung 

der unterschiedlichen Treibhausgase. 

und das als „Nationales Naturmonument“ 

ausgewiesene „Grüne Band“. Eine Über-

sicht zu den verschiedenen Gebieten ist in 

Abbildung 17 (siehe Anhang) dargestellt. 

Die vorhandenen Naturlandschaften im 

Wartburgkreis sind durch den Klimawan-

del gefährdet und deshalb besonders 

schützenswert. Vor allem die Werra im 

Westen des Landkreises leidet unter den 

Auswirkungen von Wetterextremereignis-

sen wie Überflutungen und Dürren. Ge-

fährdet ist zunehmend auch der Waldbe-

stand, welcher durch längere Trocken-

phasen und Schädlingsbefall (Borkenkä-

fer) geschädigt wird. Zusätzlich kommt es 

in den Städten des Wartburgkreises durch 

die steigenden Temperaturen zu Hitzein-

seln, welche im Sommer vor allem für äl-

teren und vorerkrankten Personen ein po-

tenzielles Risiko darstellen. Aber auch die 

Zunahme von Dürreperioden stellen eine 

zunehmende Gefahr, speziell für den 

Grundwasserspiegel, dar. Klimaanpas-

sungsmaßnahmen werden dementspre-

chend immer wichtiger, um klimaresili-

ente Wohnorte zu schaffen. 

Bedingt durch diese Entwicklungen ist es 

auch in der Wartburgregion von essenzi-

eller Bedeutung neben der Unterstützung 

von Innovationen zur Reduktion der 

Treibhausgase, auch die Bevölkerung für 

diese Themen weiter zu sensibilisieren so-

wie Bildungsangebote für Umwelt und 

nachhaltige Entwicklung zu fördern.  

4.8 SWOT-Analyse 

In der folgenden SWOT-Analyse werden 

zum einen die Stärken und Schwächen in 

den jeweiligen Handlungsfeldern anhand 

der vorangegangenen Analyse abgeleitet. 

Zum anderen werden die Chancen und Ri-

siken ausgewertet, welche sich aus den 

externen Entwicklungen ergeben. Die 
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Chancen sind als Entwicklungspotenziale 

der Region zu erkennen. Ziel der SWOT-

Analyse ist die Bündelung der bisherigen 

Ergebnisse sowie der externen Faktoren 

um nachfolgend die Bedarfe der Region 

abzuleiten. 

 

4.8.1 Grundversorgung und Lebensqualität 

Stärken  Schwächen  

 Flächendeckende Versorgung mit 

Nahversorgern ist gewährleistet 

 Guter Anschluss an Verkehrsanbin-

dungen im Zentrum der Region 

 Gute Versorgung mit Fachärzten 

und Fachärztinnen 

 Gute Versorgungsgrad mit Einrich-

tungen der Gesundheitsversorgung 

 Vergleichsweise geringes Durch-

schnittsalter der Ärzte und Ärztin-

nen 

 Ausgewiesene Leitregion für Elekt-

romobilität  

 Vielseitige und räumlich weit ver-

breitete Vereinslandschaft  

 Verschiedene Initiativen um Ehren-

amt zu fördern und jüngere Bevöl-

kerungsgruppen mit einzubinden 

 Aktive Kulturförderung des Land-

kreises 

 Diverse Kulturveranstaltungen und 

aktive Gestaltung des kulturhistori-

schen Erbes 

 Defizite bei der Abdeckung mit Ein-

richtungen der Daseinsvorsorge in 

einigen peripheren Lagen der Re-

gion 

 Geringes ÖPNV-Angebot in den 

ländlichen Gebieten, insbesondere 

im Südwesten und Norden 

 Fehlende Verbindungen und Infra-

strukturen für den Alltagsradver-

kehr 

 Nachwuchsprobleme in den Verei-

nen 

 Geringe Versorgung mit regionalen 

Produkten 

Chancen Risiken 

 Alternative und den ÖPNV ergän-

zende Mobilitätskonzepte 

 Digitalisierung führt zu erhöhter 

Sichtbarkeit von Vereinen und Eh-

renamt und stärkt deren Zusam-

menarbeit und Koordination 

 Anpassung der Vereinsstrukturen, 

z.B. durch projektbezogene Mit-

gliedschaft, um neue Mitglieder an-

zuwerben 

 Überalterung der Ärzte und Ärztin-

nen bei gleichzeitiger Problematik 

bei Neubesetzung 

 Weitere Ausdünnung der Angebote 

des ÖPNV durch schrumpfende Be-

völkerung 

 Auflösung von Vereinen durch zu 

geringe Zahl an Engagierten 
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4.8.2 Wirtschaft und Arbeit 

Stärken Schwächen 

 Vergleichsweise hohes BIP pro 

Kopf 

 Gesundheitswesen und KFZ-Her-

stellung als starke Branchen der 

Region 

 Global Player in der Region (Bosch 

und OPEL) 

 Hohes Engagement zur Fachkräfte-

gewinnung seitens des Landkreises 

 Klein- und Kleinstunternehmen im 

traditionellen Handwerk mit regio-

nalen Erzeugnissen vorhanden  

 Zentrale Lage in Deutschland und 

Anbindung an überregionale Ver-

kehrswege 

 Niedrige Arbeitslosenquote 

 Hoher Anteil an Fachkräften 

 Sinkende Anzahl an Betrieben (be-

sonders Klein- und Kleinstbetriebe) 

 Schrumpfende Automobilbranche 

in Eisenach 

 Negatives Pendlersaldo 

 Große Konkurrenz bei den Fach-

kräften durch Konkurrenz zu Hes-

sen und Bayern 

 Geringe Zahl an Auszubildenden 

und hohe Bildungsabwanderung 

 Kaum regionale Wertschöpfungs-

ketten und regionale Wirtschafts-

kreisläufe vorhanden 

Chancen Risiken 

 Relevanz der Gesundheitsökonomie 

wächst durch die Auswirkungen 

des demografischen Wandels 

 Aktive Gestaltung des Struktur-

wandels in der Automobilindustrie, 

bspw. durch Zusammenarbeit mit 

Automotive-Strategie des Landes 

Thüringen 

 Attraktivitätsgewinn der starken 

Branchen durch Vernetzung von 

Unternehmen und Bildungseinrich-

tungen in der Region 

 Traditionelles Handwerk wird im 

Nebenberuf erhalten 

 Unterstützung von Klein- und 

Kleinstbetrieben führt zu einem 

Anstieg regionaler Erzeugnisse und 

Wirtschaftskreisläufe  

 Attraktivitätsgewinn ländlicher Re-

gionen durch Einführung neuer Ar-

beitsformen (New Work) 

 Verschärfung des Arbeitskräfte-

mangels durch den demografischen 

Wandel 

 Verlust von Fachkräften aufgrund 

des Strukturwandels in der Auto-

mobilindustrie  

 Wohlstandsverlust durch Struktur-

wandel in der Automobilindustrie 
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4.8.3 Tourismus und Naherholung 

Stärken Schwächen 

 Vielseitige Natur- und Kulturland-

schaft  

 Vier thematisch unterschiedliche 

ausgewiesene Freizeitregionen 

 Nationalpark Hainich als UNESCO-

Weltnaturerbe und „Grünes Band“ 

als Nationales Naturmonument 

 Gut ausgebautes Fahrrad- und 

Wanderwegenetz mit zertifizierten 

Premium-Wanderwegen 

 Vielzahl von kulturellen Denkmälern 

und Highlights wie bspw. der Wart-

burg 

 Gelebtes immaterielles Kulturerbe, 

mit Veranstaltungen und Festen  

 Diverse Standorte für Gesundheits-

tourismus 

 Kein flächendeckendes gastronomi-

sches Angebot 

 Geringes touristisches Angebot, 

speziell in den dünn besiedelten Re-

gionen und entlang von Wander- 

und Fahrradwegen 

 Starker Einbruch der Ankünfte und 

Übernachtungszahlen im Zuge der 

Corona-Pandemie 

 Fehlende Angebote und z.T. Quali-

tät für Beherbergung in ländlichen 

Ortsteilen 

Chancen Risiken 

 Zusammenlegung von Nutzungen 

zum Erhalt touristischer und v.a. 

gastronomischer Angebote in länd-

lichen Gebieten 

 Trend zum naturnahen und aktiven 

Tourismus setzt sich fort 

 Langfristige Folgen der Corona-Pan-

demie dünnen das touristische An-

gebot aus 

 Rückgang des touristischen Ange-

botes durch den Fachkräftemangel, 

v.a. im Bereich des Gesundheits-

tourismus 

 Auswirkungen des Klimawandels 

führen zu irreversiblen Schäden in 

der natur- und Kulturlandschaft 

4.8.4 Bilden 

4.8.5 Stärken 4.8.6 Schwächen 

 Stabile Zahl an Schülerinnen und 

Schülern 

 Berufsbildende Schulen mit Fokus 

auf zentrale Wirtschaftsbereiche 

der Region wie Gesundheit  

 Neugründung der dualen Hoch-

schule Gera/Eisenach 

 

 Rückgang allgemeinbildender 

Schulen 

 Höhere Auslastung der verbleiben-

den Schulen kann auch zu Überlas-

tung führen 

 Erhöhte Fahrzeitdauer für Schüle-

rinnen und Schüler durch Ausdün-

nung des Schulnetzes 



Regionale Entwicklungsstrategie       

  26 

 Vorhandensein von Musikschulen 

und Weiterbildungsmöglichkeiten in 

der Volkshochschule Bad Salzun-

gen 

Chancen Risiken 

 Digitalisierung der Bildungsange-

bote, v.a. im Zuge der Corona-

Pandemie 

 Sinkende Nachfrage und weitere 

Ausdünnung des Schulnetzes durch 

Auswirkungen des demografischen 

Wandels 

4.8.7 Siedlungsentwicklung und Wohnen 

Stärken Schwächen 

 Traditionell kompakte Dorfformen 

mit ausgeprägter regionaler Bau-

kultur 

 Weiterhin solide Nachfrage nach 

Wohnraum trotz schrumpfender 

Bevölkerungsentwicklung 

 Verstärktes Engagement im Be-

reich nachhaltige, abgestimmte 

Siedlungsentwicklung in Teilregio-

nen 

 Steigende Anzahl drohender Leer-

stände 

 Negative Auswirkungen auf Orts-

bild und Tourismus durch Leer-

stand in den Ortskernen 

 Kaum Mietwohnangebote in ländli-

chen Ortsteilen 

Chancen Risiken 

 Förderung regionaler Baukultur 

steigert gleichzeitig Bindung an die 

Region 

 Erhalt der Innenstädte schafft 

Raum für soziale Interaktion und 

Kultur 

 Passende Wohnangebote für alle 

Zielgruppen stabilisieren die Bevöl-

kerungszahl 

 Altersgerechter Umbau von Be-

standsgebäuden verringert Flä-

chenbedarf und ermöglicht es älte-

ren Menschen in ihrer vertrauten 

Umgebung zu bleiben 

 Verlust regionaler Baukultur durch 

höheren Leerstand, v.a. in den In-

nenstädten 

 Zersiedlung von Kommunen durch 

die Ausweisung von Neubaugebie-

ten bei gleichzeitiger Schrumpfung 

der Bevölkerung 

 Keine passenden Wohnangebote 

für alle Zielgruppen führen zu wei-

terem Wegzug der Betroffenen 

(z.B. Rentner und Rentnerinnen o-

der Singles)  
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4.8.8 Natur und Umwelt 

Stärken Schwächen 

 Höheren Anteil an erneuerbaren 

Energien, als im Freistaat Thürin-

gen und in der BRD 

 Erste Energiegenossenschaften 

sind bereits vorhanden 

 Aktuelles Klimaschutzkonzept und 

Flächenpool 

 Hohe landschaftliche Diversität 

 Vielzahl ausgewiesener Schutzge-

biete 

 Hoher pro Kopf Anteil an THG-

Emissionen 

 Hohe Nachfrage an Energie durch 

die Industrie 

Chancen Risiken 

 Betrieb von Biogasanlagen wird 

durch höheren Gaspreis rentabel 

und kann durch die bestehende in-

tensive Landwirtschaft weiter aus-

gebaut werden 

 Hohes bestehendes Potenzial an 

Flächen für die Gewinnung von So-

larenergie (v.a. auf Dächern z.B. 

landwirtschaftlicher Betriebe) 

 Fortschreitende qualitative Ent-

wicklung der ausgewiesenen 

Schutzgebiete zum Erhalt des Kul-

tur- und Naturraums 

 Potenziale von bisher untergenutz-

ten oder nicht genutzten Wasser-

speichern  

 Weitere Nutzung und Pflege der 

Landschaft wird durch die Auswir-

kungen des Klimawandels er-

schwert 

 Steigende Gefahr für Umwelt und 

Mensch durch Wetterextreme wie 

Hitzewellen und Starkregen 

 Gefährdung des Waldbestands 

durch den Borkenkäfer  
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4.9 Bedarfsanalyse 

In der folgenden Bedarfsanalyse werden 

die zentralen Handlungsbedarfe in den je-

weiligen Handlungsfeldern aufgezeigt. 

Diese leiten sich aus den Ergebnissen der 

vorangegangenen Gebietsanalyse, der 

SWOT sowie den Planungen auf Landes- 

und Regionalebene ab. Die Reihenfolge 

der Handlungsbedarfe stellt ihre Rang-

folge in den Handlungsfeldern dar. 

Grundversorgung und Lebensqualität 

 Unterstützung und Förderung des 

Ehrenamts sowie der Vereinstätig-

keit 

 Stärkung der Haltefaktoren für Ju-

gendliche und junge Erwachsene 

vor allem im Bereich Freizeit und 

Kultur sowie Teilhabe und Mitwir-

kungsmöglichkeiten 

 Stärkung alternativer Mobilitäts-

formen insbes. Radverkehr, Zu-

rücklegen der letzten Meile mit 

dem Fahrrad, Übergangspunkte 

zum ÖPNV schaffen 

 Stärkung und Ausbau des ÖPNVs 

wird durch die Kreisentwicklung 

des Landkreises verfolgt, kein 

Handlungsbedarf für die RAG 

 Verbesserung der Versorgung mit 

regionalen Produkten 

Wirtschaft und Arbeit 

 Förderung von Klein- und Klein-

stunternehmen nötig – vor allem 

in den Bereichen der Digitalisie-

rung, Vernetzung und Sichtbarkeit 

 Gleichzeitige Stärkung des traditi-

onellen Handwerks um regionale 

Erzeugnisse und Wertschöpfungs-

ketten zu stützen  

 Die Ausübung des Handwerks so-

wie die Vermarktung der Erzeug-

nisse verlagern sich zunehmend in 

den Nebenerwerb – Unterstüt-

zungsangebote und Vernetzung 

schaffen 

 Unterstützung beim Aufbau von 

Strukturen für Ansätze der Neuen 

Arbeit (z.B. Coworking-Spaces) 

 Der größte Handlungsbedarf be-

steht in der Sicherung von Fach-

kräften, dies ist allerdings nicht 

als Aufgabe von LEADER zu be-

trachten, sondern die Zuständig-

keit befindet sich bei der Wirt-

schaftsförderung des Landkreises 

 Ein weiterer Handlungsbedarf be-

steht in der Diversifizierung der 

Wirtschaftsstruktur, da die beste-

hende KFZ-Industrie sowie deren 

Zulieferer vor einem Strukturwan-

del stehen. Dies ist aber ebenfalls 

nicht durch die RAG zu betreiben. 

Fokussierung der RAG auf Klein- 

und Kleinstunternehmen (siehe 

oben) 

Tourismus und Naherholung 

 Erhalt und Ausbau der touristi-

schen Infrastrukturen in den länd-

lichen Regionen und entlang von 

Freizeitinfrastruktur durch Zusam-

menlegung und Verknüpfung ver-

schiedener Nutzungen  

 Erhalt der bestehenden gastrono-

mischen Angebote und Förderung 

neuer Betreiberformen 

 Förderung der Digitalisierung des 

touristischen Angebotes 

Bilden 

 Schaffung von Sensibilisierungs-

angeboten zur Unterstützung der 

verschiedenen Themenbereiche. 

Themenfelder sind beispielsweise 

Nachhaltigkeit, Erneuerbarer 

Energien, Flächenverbrauch, Bau-

kultur 

 Förderung von Informationsange-

boten zu den Möglichkeiten im 

LEADER-Prozess 
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Siedlungsentwicklung und Wohnen 

 Bestandsstrukturen müssen vor 

dem Hintergrund einer sinkenden 

Bevölkerung und des daraus fol-

genden Leerstandes auch zukünf-

tig erhalten und gestützt werden 

 Ausbau zielgruppenspezifischer 

Wohnformen für ältere Personen 

und kleinere Haushalte, Mietwohn-

angebote für junge Erwachsene, 

v.a. durch die Qualifizierung des 

Gebäudebestandes  

 Erhalt der regionalen Baukultur 

um Identifikation zu stärken, Auf-

träge für kleinere Handwerksbe-

triebe zu generieren und den Tou-

rismus zu fördern 

 Flächeneinsparungen durch Förde-

rung der Innenentwicklung 

Natur und Umwelt 

 Potenziale bei der Nutzung von Bi-

omasse zur Herstellung von Bio-

gas – vor allem vor dem Hinter-

grund des Ukraine-Krieges von 

zentraler Bedeutung 

 Ausbau der Solarenergie um de-

zentrale Energiegewinnung zu för-

dern und CO²-Emissionen zu sen-

ken – gleichzeitig Förderung klei-

nerer Solarfirmen (Montage und 

Wartung) in der Region  

 Förderung von Energiegenossen-

schaften  

 Anpassung an zunehmende Tro-

ckenheit durch den Klimawandel 

durch Speicherung und Nutzung 

von Regenwasser 

 Stärkung von Biodiversität und ge-

schützten Naturräumen durch Ver-

netzung und Ausweitung und dau-

erhafte Pflege
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5 Handlungsfelder, Ziele 

und Maßnahmen 

5.1 Leitbild 

Wartburgregion - in die Zukunft navigie-

ren 

 Lebensqualität in Städten und 

Dörfern steigern 

 Gesellschaftliches Miteinander 

verankert Jugend in der Region 

 Wissen, Lernen und Innova-

tion sind Antrieb wirtschaftlicher 

und sozialer Entwicklung  

 Natur- und Kulturlandschaft 

nachhaltig schützen sowie an den 

Klimawandel anpassen 

Die Wartburgregion ist eine zukunftsfä-

hige Region, die ihren Bewohnerinnen 

und Bewohnern Lebensqualität und öko-

logische Nachhaltigkeit für ihr Leben vor 

Ort bietet. Die Vernetzung von urbanem 

und ländlichem Raum schafft Synergien, 

von denen die gesamte Region profitiert 

und sorgt für stabile Infrastrukturen. His-

torische Ortskerne und Städte halten 

durch ihre nachhaltige Entwicklung be-

darfsgerechte Wohnangebote und Raum 

zur individuellen Entfaltung bereit. 

Bürgerschaftliches Engagement und Ver-

einswesen sind der Rückhalt der Region. 

Das gesellschaftliche Miteinander zeich-

net sich durch Offenheit und kulturelle 

Vielfalt aus. Es bietet Alteingesessenen 

wie Zugezogenen gleichermaßen Möglich-

keiten zur sozialen Teilhabe. Die Jugend 

als Zukunft der Region ist fest im gesell-

schaftlichen Leben verankert.  

Mit Innovation und Wissen wird die sozi-

ale und wirtschaftliche Entwicklung der 

Wartburgregion vorangetrieben. Digitale 

Infrastrukturen bieten Möglichkeiten zu 

lokaler wie internationaler Vernetzung 

und Wissenstransfer. Durch ihre vielsei-

tige Branchenstruktur ist die Region wirt-

schaftlich stabil aufgestellt. Mit diesen An-

geboten ist sie attraktiv für Arbeitnehmer, 

Selbstständige und Gründer. 

Die Wartburgregion ist für die Folgen des 

Klimawandels resilient aufgestellt. Die 

Landwirtschaft ist an seine Folgen ange-

passt und trägt zur regionalen Versor-

gungssicherheit bei. Durch den Schutz 

der vorhandenen Ressourcen und eine 

umweltschonende Nutzung von Land-

schaft und Natur gelingen Klimaschutz so-

wie der Erhalt der gewachsenen Kultur-

landschaft.  

5.2 Ziele des GAP-Strategie-

plans und ELER 

Die nationale Agrarpolitik leitet sich zu 

wesentlichen Teilen von den EU-Regelun-

gen für die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP) ab. Folglich dürfen die Ziele der 

RES-Strategie in keinem Widerspruch zu 

ihnen stehen, sondern sollen vielmehr ei-

nen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele 

liefern. Gleiches gilt für die Zielsetzungen 

des Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER). Die Zielebene des GAP Strategie-

plans gliedert sich in die allgemeinen 

Ziele: 

 Förderung eines intelligenten, 

wettbewerbsfähigen, krisenfesten 

und diversifizierten Agrarsektors, 

der die langfristige Ernährungssi-

cherheit gewährleistet 

 Unterstützung und Stärkung von 

Umweltschutz, einschließlich der 

biologischen Vielfalt, und Klima-

schutz sowie Beitrag zur Verwirkli-

chung der umwelt- und klimabezo-

genen Ziele der Union, einschließ-

lich ihrer Verpflichtungen im Rah-

men des Übereinkommens von Pa-

ris 

 Stärkung des sozioökonomischen 

Gefüges in ländlichen Gebieten 
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und die spezifischen Ziele: 

 Einkommensunterstützung und -

stabilisierung sowie Resilienz land-

wirtschaftlicher Betriebe 

 Förderung der Wettbewerbsfähig-

keit und Beibehaltung der Markto-

rientierung 

 Stärkung landwirtschaftlicher Be-

triebe in der Wertschöpfungskette 

 Beitrag zum Klimaschutz und An-

passungen an den Klimawandel 

 Nachhaltige Entwicklung und effi-

ziente Nutzung von Ressourcen 

 Beitrag zu Natur- und Land-

schaftsschutz 

 Förderung von Junglandwirtinnen, 

Junglandwirten und Existenzgrün-

dungen im ländlichen Raum 

 Förderung von Beschäftigung, 

Wachstum, der Gleichstellung der 

Geschlechter, sozialer Integration 

und lokaler Entwicklung in ländli-

chen Gebieten einschließlich der 

Bioökonomie und nachhaltiger 

Forstwirtschaft 

 Gesellschaftliche Erwartungen an 

Ernährung und Gesundheit. 

Die Ziele des ELER sind: 

 eine starke Wettbewerbsfähigkeit 

der Landwirtschaft 

 die sichere nachhaltige Bewirt-

schaftung der natürlichen Res-

sourcen und 

 die Unterstützung der Wirtschafts-

kraft in den ländlichen Regionen. 

Die hier dargestellten Ziele des GAP-Stra-

tegieplans sowie des ELER finden sich teils 

explizit in den Handlungsfeldzielen der 

Regionalen Entwicklungsstrategie wieder. 

Beispielsweise durch die Ziele „Stärkung 

der Versorgung der Bevölkerung durch 

regionale Produkte“ im Handlungsfeld B 

Siedlungsentwicklung und Wohnen, „Un-

terstützung beim strukturellen Wandel in 

der Landwirtschaft“ im Themenfeld Wirt-

schaft und Arbeit sowie „Stärkung der 

Klima-Resilienz und Anpassung an den 

Klimawandel“ im Themenfeld Energie, 

Klima und Ressourcenschutz. In vielen 

weiteren strategischen Zielen sowie 

Handlungsfeldzielen finden sich ebenfalls 

Bestrebungen die bei der Umsetzung des 

GAP-Strategieplans sowie des ELER eine 

aktive Rolle übernehmen. Ein Wider-

spruch zu den Zielen des GAP-Strategie-

plans sowie den Zielen des ELER kann 

ausgeschlossen werden. Ein Widerspruch 

zu den Zielen des GAP-Strategieplans so-

wie den Zielen des ELER kann ausge-

schlossen werden. 

5.3 Strategische Entwick-

lungsziele 

Die strategischen Entwicklungsziele die-

nen als handlungsfeldübergreifende Leit-

linien, welche einen wichtigen Beitrag für 

die zukünftige Entwicklung der Region 

leisten. Sie sind für die Konzipierung der 

Handlungsfeldziele von zentraler Bedeu-

tung und finden in diesen folglich Berück-

sichtigung. Für die Wartburgregion wur-

den sechs Entwicklungsziele definiert: 

Zukunftsfähigkeit: Schaffung eines 

zukunftsfähigen Lebens-, Natur- und 

Wirtschaftsraums „Wartburgregion“ 

mit nachhaltigen Siedlungs-, Land-

schafts-, und Infrastrukturen. 

In der Wartburgregion sind ver-

schiedenste Natur-, Siedlungs- und Wirt-

schaftsräume mit unterschiedlich intensi-

ven Nutzungen, Potenzialen und Bedarfen 

vorhanden. Die Einbindung des Aspekts 

der Nachhaltigkeit in allen Entscheidungs-

prozessen verbindet sie miteinander. Ob 

bei der Entwicklung von Siedlungs- und 

Verkehrsinfrastrukturen oder der Gestal-

tung von Natur- und Kulturräumen, eine 

nachhaltige und ökologische Ausrichtung 

der Planungen wird als zentraler Faktor 

mitberücksichtigt. 
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Klima- und Ressourcenschutz: Schutz 

des Klimas und der natürlichen Res-

sourcen Boden, Wasser, Biodiversi-

tät. 

Die Auswirkungen des Klimawandels wer-

den auch zunehmend in der Wartburgre-

gion ersichtlich. Folglich bedarf es weite-

rer Anpassung an die sich verändernden 

Rahmenbedingungen. Mit diesem Ziel soll 

der Schutz der natürlichen Ressourcen 

der Region gesichert werden, um die heu-

tigen Nutzungen zu sichern und auch den 

folgenden Generationen einen lebenswer-

ten Raum zu hinterlassen. 

Demografie: Regionale Identität und 

Verbundenheit mit der Region stär-

ken und aufbauen. Dabei sollen Ju-

gendliche und junge Erwachsene als 

Zielgruppe besondere Berücksichti-

gung finden. 

Die Auswirkungen des demografischen 

Wandels, in Form von einer alternden und 

schrumpfenden Bevölkerung, sind in der 

Wartburgregion klar ersichtlich. Das Ziel 

ist daher, Maßnahmen zu entwickeln, wel-

che die derzeit negative Bevölkerungsent-

wicklung stabilisieren. Hierbei sollen 

durch die Stärkung der regionalen Ver-

bundenheit vor allem auch jüngere Bevöl-

kerungsgruppen angesprochen und ge-

halten werden. Aber auch für neu Zuzie-

hende soll die Wartburgregion attraktiver 

werden. 

Kooperation: Zusammenarbeit der 

regionalen Akteure über fachliche 

und organisatorische Grenzen hin-

weg in der gemeinsamen Region 

stärken und überregionale Koopera-

tionen ausbauen. 

Die Vernetzung von Akteuren aus unter-

schiedlichen Bereichen stellt die Grund-

lage für eine erfolgreiche Zusammenar-

beit in der Wartburgregion dar. Ziel ist es, 

bestehende Netzwerke zu unterstützen, 

neue zu bilden und die engagierten Men-

schen der Region zusammenzubringen. 

Insbesondere die bestehende Koopera-

tion der südthüringer Landkreise im Regi-

onalmanagement Südwestthüringen so-

wie das sich derzeit in Bearbeitung be-

findliche IREK leisten einen zentralen Bei-

trag für die regionale Kooperation. Aber 

auch die Kommunikation und Verflech-

tung zu weiteren Akteuren und Akteurin-

nen außerhalb der Region, wie der LAG 

Osteifel-Ahr ist ein wichtiger Baustein in 

der Weiterentwicklung. 

Stadt-Umland-Beziehung: Verbesse-

rung der Stadt-Umland-Beziehungen 

in der Wartburgregion, Stärkung der 

Vernetzung und Kooperation bei Ver-

sorgung, Mobilität, Kultur und Naher-

holung. 

In vielen Bereichen arbeiten die Städte 

und kleineren Gemeinden bereits zusam-

men. Diese Kooperationen gewinnen 

durch die Eingliederung der Stadt Eisen-

ach in die Wartburgregion weiter an Rele-

vanz. Eine Verstetigung der bereits beste-

henden Vernetzung sowie der Ausbau der 

Zusammenarbeit in verschiedenen Hand-

lungsbereichen der Grundversorgung, der 

Mobilität und der sozialen Infrastrukturen 

soll forciert werden. 

Wissen, Innovation und Digitalisie-

rung: als Grundlage der wirtschaftli-

chen und sozialen Entwicklung der 

Region vorantreiben und zur Steige-

rung der Attraktivität als Lebens- und 

Wirtschaftsstandort nutzen. 

Um sich als Wirtschafts- und Innovations-

standort weiterzuentwickeln und für ihre 

Bewohner und Zuziehende insbesondere 

Jugendliche und junge Erwachsene at-

traktiv zu sein, aber auch um neue Wirt-

schaftszweige zu etablieren, setzt die 

Wartburgregion auf die Themenfelder 

Wissen, Innovation und Digitalisierung. 

Durch die Nutzung von neuen Technolo-

gien und Arbeitsmöglichkeiten soll die Un-

ternehmenslandschaft diversifiziert und 

modernisiert sowie das Interesse der 

Menschen an ihren Arbeitsangeboten und 

Lebensumfeld geweckt werden. 
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5.4 Handlungsfelder 

Die fünf Handlungsfelder sind Bestandteil 

einer integrierten Entwicklung der Region 

und verfolgen verschiedene Schwer-

punkte. Sie sind dabei nicht getrennt von-

einander zu betrachten, sondern Teil der 

übergeordneten Entwicklungsstrategie 

und weisen teils stark ausgeprägte Wech-

selwirkungen zueinander auf. Ausgehend 

von den Erkenntnissen der Analyse sowie 

den Ergebnissen der Beteiligungsformate 

wurde eine Priorisierung der Handlungs-

felder vorgenommen. Die nachfolgende 

Auflistung der Handlungsfelder und ihrer 

Ziele gibt diese Priorisierung wieder. Das 

Handlungsfeld A Grundversorgung und 

Lebensqualität wurde dementsprechend 

am höchsten für die neue LEADER-Strate-

gie priorisiert, während das Handlungs-

feld E Tourismus und Naherholung am 

wenigsten priorisiert wird.  

5.4.1 Grundversorgung und Le-

bensqualität 

Die Stabilisierung der Grundversorgung 

für die Bevölkerung in der Wartburgregion 

ist vor dem Hintergrund der sich ausdün-

nenden ländlichen Gebiete von zentraler 

Bedeutung. Zwar sind in der Region der-

zeit noch alle zentralen Einrichtungen 

vorhanden und in annehmbarer Zeit er-

reichbar. Dennoch bilden sich zunehmend 

Defizite vor allem in den südlichen, süd-

westlichen und nördlichen Räumen der 

Region aus. Die Unterstützung neuer An-

gebotsformen, vor allem im Bereich der 

medizinischen Versorgung sowie der Nah-

versorgung sollen daher forciert werden. 

Aber auch die Erreichbarkeit dieser Ange-

bote ohne eigenen PKW soll gefördert 

werden. Dabei liegt der Ausbau des 

ÖPNV-Angebots als Entwicklungsaufgabe 

beim Landkreis. Die RAG fokussiert sich 

auf den Alltagsradverkehr. Auf den touris-

tischen Routen der Region, beispielsweise 

entlang der Werra, ist das Fahrradnetzt 

bereits gut ausgebaut. Für den Ausbau 

des Radnetzes für den Alltagsradverkehr 

sind allerdings noch große Potenziale vor-

handen.  

Weiterhin wird der Fokus auf die stärkere 

dezentrale Versorgung der Bevölkerung 

mit regionalen Produkten gelegt. Zum ei-

nen schafft dies eine bessere Versor-

gungssituation zum anderen leistet es 

auch einen wichtigen Beitrag zur Stär-

kung meist kleiner, regionaler Unterneh-

men und unterstützt die Ziele des Hand-

lungsfelds Wirtschaft und Arbeit. Auch 

eine größere Verbundenheit zu den kultu-

rellen Werten der Wartburgregion kann 

hiermit erzielt werden und die Lebensqua-

lität vor Ort erhöhen. Diese wird in der 

Region in Hohem Maße auch von der so-

zialen Infrastruktur, insbesondere den 

ehrenamtlichen Aktivitäten und von Ver-

einen gefördert. In der Wartburgregion 

sind es vor allem die Heimatvereine, wel-

che den sozialen Zusammenhalt und das 

kulturelle Wissen weitergeben. Aber auch 

weitere Vereine und Initiativen wie die 

„„Bürgerinitiative Krone Schweina e.V.“ 

beleben die soziale Infrastruktur und 

schaffen Lebensqualität. Die Unterstüt-

zung dieser Infrastrukturen ist für die 

Wartburgregion daher von zentraler Be-

deutung. Diese Förderung soll auch durch 

die gezieltere Ansprache und stärkere 

Einbeziehung der Jugend gelingen. Dies 

ist im Fokusthema festgelegt und findet 

auch in besonderem Maße in diesem 

Handlungsfeld Anwendung.  

5.4.1.1 Handlungsziele Grundversor-

gung und Lebensqualität 

Sensibilisierung der Bevölkerung für 

das Handlungsfeld „Grundversor-

gung und Lebensqualität“ der RES 

und dessen Ziele 

Um die Relevanz der einzelnen Themen-

felder hervorzuheben werden Themen-
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jahre ausgerufen, in welchen die jeweili-

gen Handlungsfelder nacheinander in den 

Fokus gerückt werden. Die Sensibilisie-

rung für die Handlungsfelder soll gezielt 

durch Vorbereitungskampagnen verstärkt 

und die Entwicklung von Projekten unter-

stützt werden. Die Zielstellung und der 

Ansatz der Umsetzung ist in jedem Hand-

lungsfeld gleich. Daher wird in den folgen-

den Zielsetzungen auf die vorangegan-

gene Formulierung verwiesen. 

Stärkung der Versorgung der Bevöl-

kerung durch regionale Produkte und 

Dienstleistungen 

Zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 

zur regionalen Versorgung leisten kleine 

regionale Unternehmen einen wichtigen 

Beitrag. Die Versorgung der lokalen Be-

völkerung mit ihren Produkten soll geför-

dert werden. Dabei sollen insbesondere 

die Vernetzung von Städten und ihrem 

Umland und die Nutzung innovativer digi-

taler Lösungen berücksichtigt werden. 

Speziell die verbesserte Einbindung und 

Vermarktung regionaler Erzeugnisse des 

Handwerks und der Landwirtschaft stehen 

im Fokus. Auch der Aufbau regionaler 

Werkschöpfungsketten, welcher als Ziel-

setzung im Handlungsfeld C Wirtschaft 

und Arbeit formuliert ist, wird hierdurch 

unterstützt. Weiterhin wird ein Beitrag zur 

wirtschaftlichen, sozialen und ressourcen-

bedingten Nachhaltigkeit geleistet. 

Stärkung des sozialen Miteinanders 

und des bürgerschaftlichen Engage-

ments, insb. der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen 

Das bürgerschaftliche Engagement ist ein 

zentraler Bestandteil des sozialen Zusam-

menlebens in den Kommunen der Wart-

burgregion. Der Erhalt sowie die Entwick-

lung dieser Strukturen ist vor allem vor 

dem Hintergrund des fortgesetzten Bevöl-

kerungsverlustes und der Notwendigkeit 

der Integration von Zuziehenden von im-

menser Bedeutung. Die Einbindung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist 

für die zukünftige Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung sehr wichtig, weshalb 

sie noch einmal gesondert hervorgehoben 

wird. Diese Schwerpunktsetzung wird 

auch durch die Wahl des Fokusthemas un-

terstützt. 

Unterstützung und Sensibilisierung 

für alternative Mobilitätsformen ins-

bes. Alltagsradverkehr 

Neben den klassischen Angeboten des 

ÖPNV sowie des Individualverkehrs wer-

den vor dem Hintergrund des Klima- und 

Ressourcenschutzes alternative Mobili-

tätsformen auch für die Wartburgregion 

zunehmend wichtiger. Insbesondere die 

Förderung des Alltagsradverkehres kann 

hierfür einen wichtigen Beitrag leisten. In 

der Wartburgregion gibt es bereits ein 

teils gut ausgebautes Radwegenetzt, wel-

ches vor allem an den touristischen High-

lights der Region, wie beispielsweise der 

Werra, entlangführt. Der breite Ausbau 

des Radwegenetzes korreliert daher 

gleichzeitig mit dem Ausbau der touristi-

schen Infrastrukturen. Der Schwerpunkt 

liegt jedoch auf dem Ausbau alltagstaug-

licher Verbindungen, die eine Vernetzung 

zu den ÖPNV-Angeboten sowie zwischen 

den Ortsteilen und ihren Verwaltungszen-

tren aber auch Städten und ihrem Umland 

herstellen. 

Pflege des kulturellen Erbes, des tra-

ditionellen Handwerks und Förde-

rung der kulturellen Vitalität 

Der Erhalt der vielseitigen Kultur der 

Wartburgregion ist von zentraler Bedeu-

tung für die Identifikation der Einheimi-

schen mit ihrer Region. Sowohl die na-

mensgebende Wartburg selbst als auch 

die Kulturlandschaften der Region wie die 

Nationalparke Thüringer Wald und Hai-

nich zeugen von der Geschichte der Re-

gion und prägen deren Bewohner und Be-

wohnerinnen. Auch für die touristische 

Entwicklung spielen diese eine wichtige 
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Rolle. Der Erhalt dieses kulturellen Erbes 

sowie die Stärkung traditioneller Hand-

werksbetriebe, zum Beispiel im Bereich 

der Feinmechanik, Schmiede- und 

Schnitzkunst oder Schafszucht, sollen da-

her aktiv unterstützt werden.

Leitprojekt: Jugendförderung

Die Folgen des demografischen Wandels 

sind in der Wartburgregion klar erkenn-

bar. Vor allem junge Menschen verlassen 

die ländlichen Räume und speziell die 

Wartburgregion ist mit einer hohen Ab-

wanderungsrate junger Bevölkerungs-

gruppen konfrontiert. Das Leitprojekt Ju-

gendförderung hat daher zum Ziel, die 

Verbindung der Jugend zur Region zu 

stärken. Dies soll durch eine vermehrte 

Ansprache und Einbindung in die politi-

schen, sozialen und kulturellen Struktu-

ren der Region forciert werden. Geplant 

sind beispielsweise Projekte im Bereich:

 Schaffung von Infrastrukturen

für Freizeit und Erholung

 jährlicher Kleinprojektewettbe-

werb, Regionalbudget-Förderung

 Veranstaltungen zu Jugendbetei-

ligung

 Sensibilisierung für Jugendbetei-

ligung

 Einbindung der Jugendlichen in

Organisationsstruktur der RAG

Das Leitprojekt Jugendförderung leistet 

damit einen expliziten Beitrag zu den Zie-

len A.3 und A.5 Durch die Jugendförde-

rung werden weiterhin implizit die Ziele 

des Handlungsfeldes Wirtschaft und Ar-

beit unterstützt.

Startprojekt: „Planung und Initiie-

rung des Jugendgartens“ in Gerstun-

gen – Anschaffung überdachter Sitz-

gelegenheiten

Auf einer Freifläche an der Werra („Ju-

gendgarten“), welche für das Jugendzent-

rum Gerstungen von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellt wurde, sollen über-

dachte Sitzgelegenheiten angeschafft

werden, um Jugendlichen einen witte-

rungsunabhängigen Treffpunkt in der Na-

tur bieten zu können. Das Projekt ist der 

erste Schritt zur Ausgestaltung des „Ju-

gendgartens“ und soll von den Jugendli-

chen kontinuierlich selbst weiterentwi-

ckelt werden.  

Das Startprojekt dient der Erreichung des 

Handlungsfeldziels „Stärkung des sozia-

len Miteinanders und des bürgerschaftli-

chen Engagements, insb. der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen“ 

5.4.2 Siedlungsentwicklung und 

Wohnen 

Eine zunehmende Zersiedlung sowie ein 

hoher Flächenverbrauch sind Trends, wel-

che sich trotz sinkender Bevölkerung auch 

in der Wartburgregion erkennen lassen. 

Weiterhin gibt es durch den demografi-

schen Wandel und die Abwanderung vor 

allem jüngerer Bevölkerungsgruppen ei-

nen zunehmenden Leerstand. Vom Rück-

gang der Bevölkerungszahlen ist zwar der 

gesamte Landkreis betroffen, dennoch ist 

er in den städtischen Zentren weniger 

stark ausgeprägt als in den ländlichen Ge-

bieten. Durch diese Schrumpfungsdyna-

mik entsteht in den betroffenen Dörfern 

zunehmend Leerstand, welcher sich auch 

im Ortskern zeigt. Um das stimmige Orts-

bild weiter erhalten zu können sowie der 

Zersiedlung entgegenzuwirken soll die 

leerstehende Bausubstanz nachgenutzt 

werden und zwar vorrangig vor der Neu-

inanspruchnahme bisher unverbauter Flä-

chen. Dies hätte auch einen positiven Ef-

fekt auf den Erhalt historischer und orts-

bildprägender Bausubstanz, welche sich 

positiv auf die kulturelle Verbundenheit 

der Bevölkerung zu ihrem Wohnort sowie 

auf den Tourismus auswirkt. Bei der Ent-

wicklung der Innenorte soll insbesondere 

auf die Förderung neuer, zielgruppenspe-

zifischer Wohnkonzepte geachtet werden. 

Dies betrifft beispielsweise altersgerechte 
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Wohnungen sowie die Schaffung von 

Mietraum in ländlichen Gebieten, was vor 

allem jüngere Bevölkerungsgruppen an-

sprechen soll. Implizit wird damit auch 

der Abwanderung von potenziellen Fach-

kräften entgegengewirkt sowie ein wichti-

ger Beitrag zum Fokusthema geleistet. 

5.4.2.1 Handlungsfeldziele Sied-

lungsentwicklung und Wohnen 

Sensibilisierung der Bevölkerung für 

das Handlungsfeld „Siedlungsent-

wicklung und Wohnen“ der RES und 

dessen Ziele 

Siehe Ziel 1 im Themenfeld Grundversor-

gung und Lebensqualität 

Erhalt bestehender Siedlungsstruk-

turen und Nachnutzung leerstehen-

der Bausubstanz 

Ein intaktes Ortsbild mit einer geringen 

Zersiedlung und einem belebten Ortskern 

ist sowohl für Einheimische als auch für 

Touristen ein wichtiges soziales und kul-

turelles Merkmal einer ansprechenden 

Kommune in der Wartburgregion. Neben 

den kompakten, in den ländlichen Gebie-

ten gelegenen Dorfformen sind vor allem 

die bestehenden Siedlungsstrukturen von 

Städten wie Bad Salzungen oder Eisenach 

von zentraler Bedeutung. Diese kompak-

ten Formen sollen erhalten und einer Zer-

siedlung entgegengewirkt werden. Ziel ist 

es, den Flächenverbrauch zu reduzieren, 

vorhanden Siedlungsstrukturen zu erhal-

ten und unter Berücksichtigung von As-

pekten der Nachhaltigkeit weiterzuentwi-

ckeln, wofür vor allem die Förderung der 

Nachnutzung bereits leerstehender Bau-

substanz angestrebt wird. 

Stärkung der regionalen Baukultur 

und des traditionellen Siedlungsbil-

des 

Durch die Stärkung der regionalen Bau-

kultur soll die Sicherung der kulturellen 

Besonderheiten im Bereich des Siedlungs-

bildes der Wartburgregion unterstützt 

werden. Diese stellen eine wichtige 

Grundlage der Identifikation der Bevölke-

rung mit ihrer Region dar und sie soll als 

Voraussetzung für die touristische Ent-

wicklung der Region unterstütz werden. 

Neben dem kulturellen Faktor sollen auch 

regional ansässige Handwerksbetriebe 

gestärkt werden. Die Zielstellung steht 

daher ebenfalls in enger Verbindung zum 

Ziel „Erhalt des kulturellen Erbes, des tra-

ditionellen Handwerks und der kulturellen 

Vitalität“ des Handlungsfeldes Grundver-

sorgung und Lebensqualität. 

Entwicklung bedarfsgerechter Wohn-

angebote, insb. für junge Erwach-

sene 

Die Wohnangebote in der ländlich gepräg-

ten Wartburgregion entsprechen zuneh-

mend nicht mehr den Ansprüchen be-

stimmter Zielgruppen. Vor allem für jün-

gere Bevölkerungsgruppen ist kaum Miet-

wohnraum vorhanden. Aber auch die An-

passungen des Wohnangebotes für ältere 

Personen wird durch die sukzessiv al-

ternde Bevölkerung in der Wartburgre-

gion immer wichtiger. Die Entwicklung 

bedarfsgerechter Wohnangebote soll bei 

der Lösung dieser Problematik helfen. 

Folglich leistet das Ziel sowohl einen Bei-

trag zum Fokusthema als auch zum Quer-

schnittsthema des demografischen Wan-

dels. 

Leitprojekt: Erhalt bestehender Sied-

lungsstrukturen 

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden 

Flächenverbrauchs und der Zunahme von 

Leerständen in den Ortschaften ist der Er-

halt bestehender Siedlungsstrukturen als 

Leitprojekt von zentraler Bedeutung. Ziel 

ist es, die bestehenden Siedlungsstruktu-

ren zu erhalten und Leerstände neu zu 

nutzen. Auch die regionale Baukultur soll 

gestärkt werden, um die Identifizierung 

der Bewohner mit ihrer Region durch 
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stimmige Ortsbilder zu stärken. Ein wei-

terer Fokus wird auf die Förderung ziel-

gruppenspezifischer Wohnformen, insbe-

sondere für jüngere Bevölkerungsgrup-

pen, gelegt. Folgende Projektansätze sind 

vorgesehen:

 Beratungsformate und Sensibili-

sierungskampagnen

 Aktives Flächenmanagement

einschl. Aufbau Leerstandkatas-

ter und Vermarktung von Innen-

entwicklungspotenzialen

 Aufbau von regionaler Best Prac-

tice Plattform und Netzwerk Re-

gionales Musterhaus und Schu-

lungszentrum für Baukultur und 

energetische Sanierung

   LEADER-gefördertes RAG-Projekt 

"Digitale Plattform Baukultur der 

Wartburgregion" inklusive Fort-

führung

Das Leitprojekt Erhalt bestehender Sied-

lungsstrukturen leistet damit einen Bei-

trag zu den Zielen B.2; B.3; B.4 und D.3. 

Startprojekt: Aktionstag „Bauen im Dorf

3.0“

Die Sensibilisierung für eine nachhaltige 

Siedlungs- und Innenentwicklung ist eine 

wesentliche Strategie im Leitprojekt Sied-

lungsstrukturen. Der Aktionstag „Bauen

im Dorf“ ist eine Sensibilisierungsveran-

staltung zu diesen Themen, der neben 

Wissensvermittlung und Meinungsbildung 

der Netzwerkarbeit und dem Aufbau in-

terkommunaler Kooperationen dient. Er 

soll in regelmäßigen Abständen mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten und Ziel-

gruppen durchgeführt werden. Für den 

Aktionstag „Bauen im Dorf 3.0“ wird der

Fokus auf den Erhalt von Bausubstanz 

und energetische Sanierung gelegt. Ziel-

gruppen sind (potenzielle) Bauherren und 

Bauherrinnen sowie die Bauverwaltungen 

der Kommunen und weitere kommunale 

Multiplikatoren, wie Baulotsen und Bau-

lotsinnen.

Das Startprojekt dient der Erreichung 

des Handlungsfeldziels �Erhalt bestehen-

der Siedlungsstrukturen und Nachnut-

zung leerstehender Bausubstanz“ und 

„Stärkung der regionalen Baukultur und 

des traditionellen Siedlungsbildes“

5.4.3 Wirtschaft und Arbeit

Insgesamt weist die Wartburgregion in 

den vergangenen Jahren eine positive 

wirtschaftliche Entwicklung auf, was unter 

anderem an einer abnehmenden Arbeits-

losenquote sowie einer hohen Bruttowert-

schöpfung abzulesen ist. Zentrale Wirt-

schaftsbereiche sind das Gesundheitswe-

sen, welches sich neben größeren Klini-

ken auch in Kurorten wie Bad Salzungen 

wiederspiegelt und die Automobilindust-

rie. Letztere ist durch Ansiedlungen der 

Unternehmen Opel und Bosch sowie meh-

rerer Zuliefererunternehmen gekenn-

zeichnet, welche als sehr attraktive Ar-

beitgeber in der Region auftreten. Dies 

führt jedoch auch dazu, dass kleinere, re-

gional produzierende Unternehmen weni-

ger Chancen haben, die Fachkräfte in der 

Region für sich zu gewinnen. Gerade 

diese Unternehmen weisen jedoch häufig 

kulturhistorisch relevante Bezüge zur Re-

gion auf und sind zur Versorgung der lo-

kalen Bevölkerung mit regionalen Produk-

ten und Dienstleistungen unverzichtbar. 

Die Unterstützung dieser kleinteiligen 

Strukturen sowie deren Vernetzung zur 

Förderung regionaler Wertschöpfungsket-

ten sind für dieses Handlungsfeld zentral. 

Der Ausbau regionaler Produkte und 

Dienstleistungen ist Grundlage der Errei-

chung der Zielsetzungen der Grundver-

sorgung. Neben den bestehenden Struk-

turen sollen auch neue Arbeitsformen im-

plementiert werden um vor allem für 

junge Bevölkerungsgruppen attraktiv zu 

sein und neue, auch digital agierende Un-

ternehmen in der Wartburgregion anzu-

siedeln.
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5.4.3.1 Handlungsziele Wirtschaft 

und Arbeit 

Sensibilisierung der Bevölkerung für 

das Handlungsfeld „Wirtschaft und 

Arbeit“ der RES und dessen Ziele 

Siehe Ziel 1 im Themenfeld Grundversor-

gung und Lebensqualität 

Aufbau regionaler Wertschöpfungs-

ketten sowie Erhalt, Aufbau und 

Diversifizierung von Klein- und Klein-

stunternehmen 

Durch den Aufbau regionaler Wertschöp-

fungsketten und die Unterstützung von 

kleinen Unternehmen sollen zum einen 

Arbeitsplätze in der Wartburgregion gesi-

chert werden. Zum anderen wird aber 

auch die Vermarktung der regionalen Pro-

dukte, z.B. für die lokale Bevölkerung, 

unterstützt. Hierdurch wird ein Beitrag 

zur wirtschaftlichen und ressourcenbezo-

genen Nachhaltigkeit in der Region und 

Resilienz gegenüber globalen Krisen ge-

leistet. Das Ziel korreliert daher mit Ziel 2 

des Handlungsfeldes Grundversorgung 

und Lebensqualität. 

Förderung neuer Arbeitsformen und 

–strukturen sowie der Attraktivität 

der Arbeitsangebote 

Auch in der Wartburgregion werden neue 

Formen des Arbeitens zunehmend wichtig 

um vor allem digitales, ortsunabhängiges 

Arbeiten zu ermöglichen und attraktiver 

für junge Menschen und innovative Unter-

nehmen zu werden. Daher sollen neue Ar-

beitsformen in der Region etabliert und 

damit die Attraktivität der Arbeitsange-

bote gesteigert werden. Hierdurch wird 

auch die Erreichung der Ziele des Fokus-

themas unterstützt. Die Vernetzung mit 

Initiativen für diese neuen Formen des Ar-

beitens in der Wartburgregion sowie die 

Sensibilisierung für deren Potenziale wird 

verfolgt.  

Unterstützung beim strukturellen 

Wandel in der Landwirtschaft 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

müssen sich auch die landwirtschaftlichen 

Unternehmen den Veränderungen anpas-

sen. Gemeinsam mit den Unternehmen 

sollen innovative Lösungen für die Anpas-

sung an veränderte klimatische Bedin-

gungen, die Regionalisierung des Absat-

zes und die Gewinnung von Fachkräften 

bzw. Auszubildenden gesucht werden. 

Hierfür soll vor allem der Wissenstransfer, 

die Erarbeitung von Innovationsstrate-

gien und die Bereitstellung von Bildungs-

angeboten unterstützt werden. 

Leitprojekt: Regionale Wertschöp-

fungsketten 

Zur Stärkung vor allem kleiner, regional 

produzierender Unternehmen sowie der 

Vernetzung dieser soll das Leitprojekt Re-

gionale Wertschöpfungsketten umgesetzt 

werden. Gleichzeitig dient das Projekt der 

Stärkung der Versorgung der Bevölke-

rung mit regionalen Produkten. Hierfür 

soll ein Kataster für regionale Produkte 

und Produzenten aufgebaut werden. Auf 

dessen Grundlage sollen gezielt Unter-

nehmenskooperationen angeregt und 

Vermarktungsstrategien entwickelt wer-

den. Die Vernetzung unter den regionalen 

Herstellern und Händlern soll durch Tref-

fen (z.B. Unternehmertag) gestärkt wer-

den. Hierdurch sollen Kontakte und Infor-

mationsaustausch ermöglicht und regio-

nale Wertschöpfungsketten gemeinsam 

entwickelt werden. Folgende Projektan-

sätze sind vorgesehen:  

 Kataster regionaler Produkte und 

Produzenten 

 Unternehmertag für regionale 

Produzenten und Händler 

 Hofführungen bei landwirtschaft-

lichen Betrieben 

 Bewusstseinsbildende Kam-

pagne für regionale Produkte in 

der Wartburgregion 
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 Verbesserung des Marketings 

von regionalen Produkten und 

Dienstleistungen 

Das Leitprojekt Regionale Wertschöp-

fungsketten leistet damit einen Beitrag zu 

den Zielen A.2; A.4 und C.1. 

Startprojekt: Steinbacher Regional-

markt 

Im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach 

fand im Jahr 2022 der erste Regional-

markt als Pilotprojekt mit regionalen Her-

stellern und ihren Produkten statt. Nach 

vielversprechender Resonanz soll der Re-

gionalmarkt als jährlich wiederkehrende 

Veranstaltung etabliert werden. Das 

Startprojekt beinhaltet die Anschaffung 

von Material für eine dauerhafte Ausstat-

tung der Marktinfrastruktur. Ausrei-

chende Marktzelte sollen gewährleisten, 

dass alle Hersteller ihre Produkte vor 

Wettereinflüssen schützen können. Zu-

dem sind Sitzgarnituren für Gäste zum 

Austausch und Verzehren der regionalen 

Produkte notwendig. Um die Reichweite 

des Marktes auf die Wartburgregion und 

darüber hinaus auszudehnen, werden 

Marketingaktivitäten und -materialien, 

wie Flyer und Plakate, benötigt.   

Für den Regionalmarkt werden Hersteller 

aus Steinbach und Umgebung eingeladen 

und gezielt Anbieter mit besonderen Spe-

zialitäten – aus dem Wartburgkreis und 

überregional – angesprochen. Grundlage 

einer dauerhaften Händler- und Produ-

zentenstruktur soll das o.g. Kataster wer-

den. 

5.4.4 Energie, Klima und Res-

sourcenschutz  

Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

sowie derzeitiger Krisen im Bereich der 

Energieversorgung tritt dieses Hand-

lungsfeld auch in der Wartburgregion zu-

nehmend in den Vordergrund. In Bezug 

auf die Energiegewinnung aus erneuerba-

ren Energien ist ein positiver Trend in der 

Wartburgregion zu erkennen, welcher in 

den vergangenen Jahren zu einem steti-

gen Ausbau der Energieträger Wind, Bio-

masse und Sonne geführt hat. Mittler-

weile liegt der Wartburgkreis bei seinem 

Anteil der erneuerbaren Energien am 

Energiemix vor dem Durchschnitt der 

Bundesrepublik. Auch im neu erstellten 

Klimaschutzkonzept des Landkreises wird 

diesen Entwicklungen Rechnung getra-

gen. Ein weiteres Instrument zur Unter-

stützung des Klima- und Ressourcen-

schutzes stellt der 2013 eingeführte Flä-

chenpool dar. Dieser wird genutzt um 

Bauvorhaben gebündelt auszugleichen 

und damit naturschutzfachlich hochwer-

tige Flächen dauerhaft zu schützen bzw. 

zu pflegen und ihre Biodiversität zu erhal-

ten. Er wurde von der RAG und dem UNB 

im Zusammenschluss mit dem Verband 

für Landentwicklung und Flurneuordnung 

Thüringen initiiert und soll auch weiterhin 

aktiv betrieben werden. Hier arbeitet das 

Handlungsfeld auch aktiv mit den Hand-

lungsfeldern Siedlungsentwicklung und 

Wohnen sowie Wirtschaft und Arbeit zu-

sammen. Ziel des Handlungsfeldes ist es, 

diese Anstrengungen koordiniert weiter-

zuentwickeln und dabei einen aktiven Bei-

trag zum Schutz von Klima und Ressour-

cen zu leisten sowie sich nachhaltig an 

den Klimawandel anzupassen. 

5.4.4.1 Handlungsfeldziele Energie, 

Klima und Ressourcenschutz 

Sensibilisierung der Bevölkerung für 

das Handlungsfeld „Energie, Klima 

und Ressourcenschutz“ der RES und 

dessen Ziele 

Siehe Ziel 1 im Themenfeld Grundversor-

gung und Lebensqualität 
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Stärkung von Aktionen zum Klima-

schutz und der Anpassung an den Kli-

mawandel 

Die Auswirkungen des Klimawandels wer-

den auch in der Wartburgregion immer 

sichtbarer und werden durch die Bevölke-

rung wahrgenommen und diskutiert. 

Diese Aufmerksamkeit soll genutzt wer-

den, um gemeinsam über eigenes Han-

deln und Möglichkeiten der Einflussnahme 

zu diskutieren. Darauf aufbauend sollen 

zum einen Maßnahmen zur Anpassung an 

die Auswirkungen des Klimawandels, zum 

anderen aber auch Maßnahmen für einen 

aktiven Klimaschutz umgesetzt werden. 

Hiermit wird ebenfalls ein Beitrag für das 

Querschnittsziel Klima- und Ressourcen-

schutz geleistet. 

Erhalt und Entwicklung der Natur- 

und Kulturlandschaft 

Die Natur- und Kulturlandschaft der Wart-

burgregion ist mit ihren Fluss- und Auen-

landschaften sowie ihren Naturparks und 

dem Biosphärenreservat eine wesentliche 

Grundlage der regionalen Entwicklung. 

Ihr Erhalt ist sowohl unter dem Aspekt 

nachhaltigen Wirtschaftens als auch der 

Identifikation und Bindung der Bevölke-

rung an die Region von großer Bedeu-

tung. Es sollen die Aspekte des Schutzes 

der Naturlandschaften und ihre nachhal-

tige Bewirtschaftung in den Fokus gerückt 

werden. Hierzu zählt neben der Reduzie-

rung des Flächenverbrauchs (HF 2) die 

Entwicklung geschützter Naturräume mit 

hoher Biodiversität. Die hierfür bereits 

entwickelten Instrumente (Flächenpool) 

sollen in ihrem Einsatz ausgedehnt und 

effizient gestaltet werden. 

Leitprojekt: Ressourcenschutz Was-

ser 

In Zeiten zunehmender Dürreperioden 

kommt dem Thema der Wasserversor-

gung- und Speicherung eine höhere Be-

deutung zu. Im Leitprojekt Ressourcen-

schutz Wasser sollen diese Thematik auf-

gegriffen und adäquate Strategien und 

Projekte für eine ressourcenschonende 

und nachhaltige Verwendung des Wassers 

entwickelt werden. Geplant sind hierfür: 

 Durchführung von Sensibilisie-

rungskampagnen 

 Bildung von Gemeinschaften 

zum Aufbau von Brauchwasser-

speichern 

 Aufbau von Infrastrukturen zur 

Speicherung und gemeinschaftli-

chen Nutzung von Regenwasser 

(z.B. Nutzung ausrangierter 

Tankwagen als Brauchwasser-

speicher) 

Das Leitprojekt Ressourcenschutz Wasser 

leistet damit einen Beitrag zu den Zielen 

C.4; D.2 und D.3. 

Startprojekt: Bauwagen als Lern-

werkstatt für Kindergärten 

Der Landschaftspflegeverein Creuzburger 

Ziegenverein e.V. möchte zur Nutzung 

durch Kindergärten in Creuzburg und Um-

gebung einen mit Lernmaterialien und in-

teraktiven Elementen ausgestatten Bau-

wagen für Kinder anschaffen. Spielerisch 

sollen die Themen Umwelt- und Natur-

schutz vermittelt werden und somit auch 

ein Beitrag zur frühzeitigen Nachwuchs-

förderung geschaffen werden. Eine Zu-

sammenarbeit mit dem Landschaftspfle-

geverband Eichsfeld-Hainich-Werratal 

e.V. ist geplant.  

5.4.5 Tourismus und Naherho-

lung 

Die Wartburgregion ist durch verschie-

dene Natur- und Kulturräume geprägt, 

welche sich in die vier Freizeitregionen 

Welterberegion Wartburg Hainich, Thürin-

ger Wald, Werratal und Thüringische 

Rhön gliedern. Jede dieser Regionen hat 

unterschiedliche touristische Highlights 

und Potenziale. Hierzu zählen neben kul-
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turhistorischen Orten wie die Wartburg o-

der Point Alpha auch Naturdenkmäler wie 

das Grüne Band oder Thüringer Wald und 

der Naturpark Hainich. Die Verbindung 

und Vernetzung dieser touristischen Po-

tenziale mit den umgebenden Siedlungs-

räumen und ihre gemeinsame Entwick-

lung und Nutzung ist noch nicht in ausrei-

chendem Maß gegeben. Dies betrifft so-

wohl die Infrastruktur von Wander- und 

Radwegen als auch die Einrichtungen für 

Gastronomie und Beherbergung. Der Aus-

bau dieser Angebote sowie die aktive Un-

terstützung neuer Betriebsformen sind für 

den nachhaltigen Aufbau sowie Erhalt der 

Strukturen für Tourismus und Naherho-

lung essenziell und sollen gefördert wer-

den. Auch die verstärkte Vernetzung der 

bestehenden Angebote und deren Anbie-

ter sind von zentraler Bedeutung für ihre 

wirtschaftliche Entwicklung. Neben der 

Stärkung der regionalen Wirtschaft soll 

durch den Ausbau der Angebote für Tou-

rismus und Naherholung auch die Lebens-

qualität der Bevölkerung vor Ort gestärkt 

werden. 

5.4.5.1 Handlungsfeldziele Touris-

mus und Naherholung 

Sensibilisierung der Bevölkerung für 

das Handlungsfeld „Tourismus und 

Naherholung“ der RES und dessen 

Ziele 

Siehe Ziel 1 im Themenfeld Grundversor-

gung und Lebensqualität 

Weiterentwicklung und Stärkung von 

Beherbergungsangeboten und Gast-

ronomie  

Die touristischen Infrastrukturen in Form 

von Beherbergungsangeboten und Gast-

ronomie haben, beschleunigt durch die 

Pandemie, einen erheblichen Rückgang 

erlitten.  Um eine touristische Entwicklung 

in der Wartburgregion für die Zukunft zu 

ermöglichen ist die Entwicklung neuer, 

qualitativ hochwertiger Beherbergungs-

angebote auf Grundlage einer Qualitäts-

offensive erforderlich. Auch die Stärkung 

und der Ausbau gastronomischer Ange-

bote als Grundlage touristischer Entwick-

lung sollen forciert werden. Dabei ist be-

sonderer Fokus auf innovative z.B. ge-

meinschaftliche Betreibermodelle zu le-

gen, da die klassischen Inhabergeführten 

Gastronomien aufgrund des Arbeitskräf-

temangels zunehmend nicht mehr zur 

Verfügung stehen. 

Entwicklung und Ausbau touristi-

scher Angebote  

Die Wartburgregion verfügt über eine 

Vielzahl überregional, auch international 

bekannter Anziehungspunkte. Hierzu zäh-

len neben dem Thüringer Wald, der Werra 

oder dem Nationalpark Hainich auch kul-

turhistorische Orte wie die Wartburg, 

Point Alpha oder das Grüne Band. Die 

Weiterentwicklung dieser Angebote soll 

verfolgt werden und auch ihre Vernetzung 

mit einer Vielzahl ländlicher touristischer 

Angebote in der Region. Dabei sollen ins-

besondere Initiativen zur Entwicklung na-

turräumlicher und kultureller Potenziale 

der Region berücksichtigt werden. Ein 

weiterer Ansatzpunkt soll der Ausbau des 

Radverkehrs sein. Die Entwicklung zur 

Radregion soll in der Teilregion Kalirevier 

forciert werden. Der Ausbau der Fahrrad-

infrastruktur ist mit dem vierten Ziel des 

Handlungsfeldes Grundversorgung und 

Lebensqualität eng verflochten. Er unter-

stützt zudem aktiv die Erreichung der 

Ziele des Klima- und Ressourcenschutz.  

Leitprojekt: Radverkehr 

Für den Ausbau des Radverkehrs als tou-

ristisches Angebot bietet die Wartburgre-

gion mit einer Vielzahl überregionaler, na-

tionaler und internationaler Radrouten 

wie dem IronCurtainTrail oder dem Wer-

ratal-Radweg gut Ansatzpunkte. Von die-

sen ausgehend solle teilräumliche Netze 
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aufgebaut werden, die Tagestouren zu 

touristischen Angeboten in der Region er-

möglichen, um die Verweildauer in der 

Region zu erhöhen. Diese Strukturen sol-

len sowohl touristisch als auch zur Naher-

holung und den Alltagsradverkehr nutz-

bar sein. Damit werden durch ihren Aus-

bau auch Beiträge zum aktiven Klima-

schutz, zur allgemeinen Gesundheit der 

Bevölkerung sowie zur Verbesserung der 

Erreichbarkeit von Versorgungsangebo-

ten geleistet. Um dies zu gewährleisten ist 

eine enge Zusammenarbeit notwendig. 

Entsprechende Kooperationsansätze sind 

im Bereich Thüringer Wald sowie im Kali-

revier am Werrabogen vorgesehen. Wei-

tere interkommunale Kooperationen sol-

len angeregt werden. Folgende Projektan-

sätze zur Förderung des Radverkehrs sind 

vorgesehen: 

 Zertifizierung Bett and Bike  

 Aufbau Ladestationen für E-Bikes 

an Beherbergungseinrichtungen 

 Initiierung interkommunaler Ge-

meinschaften für Radwegeausbau 

 Entwicklung und Ausbau überregi-

onaler Radrouten (Thüringer Wald, 

Kalirevier) 

Das Leitprojekt Radverkehr leistet damit 

einen Beitrag zu den Zielen A.3; D.2 und 

E.2. 

Startprojekt: Neuauflage „Hainichrad 

verbindet“ 

Das Projekt ist eine Fortführung des er-

folgreich umgesetzten Projektes „Hainich-

rad verbindet“ aus dem Förderaufruf 

2021 der letzten Förderperiode. 

Der Projektträger Travelbuttler will sein 

Leih-E-Bike Angebot (Fährräder inklusive 

Equipment) erweitern und bereits gewon-

nene Erfahrungen anwenden, um das 

Verleihsystem für alle Akteure noch prak-

tischer und erreichbarer zu machen. Ge-

plant sind weitere E-Bike-Verleihstatio-

nen, vor allem in Gemeinden die zuvor 

noch nicht erreicht werden konnten: Bad 

Liebenstein und Bad Salzungen. Die E-Bi-

kes verbessern das touristische Angebot 

der Region sowie deren Betriebe, vernet-

zen Stadt mit Umland und stellen für die 

einheimische Bevölkerung ein nachhalti-

ges Mobilitätsangebot dar ("Schnupper-

fahrten", tägliche Besorgungen sowie Er-

holungsfahrten).  

Das Startprojekt dient der Erreichung des 

Handlungsfeldziels „Entwicklung und Aus-

bau touristischer Angebote“. 

5.5 Mehrwert durch Koopera-

tion und Kooperationsprojekte 

Das Lernen und Zusammenarbeiten mit 

anderen Regionen sowie Akteuren und 

Akteurinnen spielt für die RAG Wartburg-

region eine wichtige Rolle, um in Sachen 

Know-How und Erfahrungen von anderen 

Regionen zu profitieren und erlangtes 

Wissen weiterzugeben. In der Region gibt 

es bereits eine große Anzahl von Koope-

rationen, die durch die RAG in den ver-

gangenen Jahren aufgebaut wurden. 

Diese sind interkommunal-, regional-, 

aber auch überregional. Zu nennen sind 

hier als Kooperationspartner- und Partne-

rinnen beispielsweise das bundesland-

übergreifende Biosphärenreservat Rhön, 

die landkreisübergreifenden Naturparke 

Eichsfeld-Hainich-Werratal und Thüringer 

Wald, der landkreisübergreifende Dach-

verband für Regionalentwicklung und 

Tourismus Thüringer Rhön - Rhönforum 

e. V. Enge Kooperationen gab es in der 

Vergangenheit auch mit den Südwestthü-

ringer RAGen Henneberger Land und Hild-

burghausen-Sonneberg und mit teilregio-

nalen Entwicklungsvereinen wie dem 

Werra-Wartburgregion e.V.. Perspekti-

visch sollen die bestehenden Kooperatio-

nen beibehalten und neue Kooperationen 

entwickelt werden. Darüber haben sich im 

Rahmen der Strategieerstellung die Betei-

ligten sowie potenzielle Kooperationspart-

nern verständigt.  
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Seit 2018 besteht eine Kooperation mit 

der LAG Osteifel-Ahr (ehemals LAG 

Rhein-Eifel). Diese Kooperation hat insbe-

sondere den Wissens- und Erfahrungs-

austausch zu verschiedenen ländlichen 

Themen zum Ziel, sowie den Informati-

onsaustausch zu guten Beispielprojekten. 

In den vergangenen Jahren sind ein 

freundschaftlicher Austausch und ein gu-

tes Vertrauensverhältnis entstanden, auf 

das weiter aufgebaut werden soll. Die 

Umsetzung eines gemeinsamen Koopera-

tionsvorhabens wird für die kommende 

Förderperiode angestrebt. Das Fokus-

thema der RAG Wartburgregion und die 

Frage, wie Jugendliche in die Arbeit und 

Projektumsetzungen der eingebunden 

werden können, wird hierbei eine wichtige 

Rolle spielen. Der Austausch Jugendlicher 

und junger Erwachsener beider Regionen 

zu Erfahrung und Themen (u.a. Lebens-

qualität im ländlichen Raum, Jugendpar-

lamenten/ anderen Strukturen, Ausbil-

dungsberufe, grüne Berufe, etc.) wird ein 

erster Schritt zum Aufbau des Kooperati-

onsprojekts sein.  

Als weiteres Kooperationsprojekt ist die 

Inwertsetzung der touristischen Infra-

struktur für das Werratal, insbesondere 

für das Wasserwandern, Radfahren und 

Wandern, geplant. Hierbei ist eine inten-

sive Zusammenarbeit mit den benachbar-

ten thüringischen RAGen Eichsfeld und 

Henneberger Land, den angrenzenden 

hessischen LAGen (Hersfeld-Rotenburg 

und Werra-Meißner), dem Werratal Tou-

rismus und dem Verein Werra-Wartburg-

region e.V. erforderlich. Mit den genann-

ten Kooperationspartnern gibt es bereits 

einen intensiven Austausch zu diesen 

Themen und in Teilbereichen eine pro-

jektbezogene Zusammenarbeit, die auf 

der Grundlage regionsübergreifender Ent-

wicklungskonzepte (z.B. Radarena Kalire-

vier) ausgebaut werden soll. Das Koope-

rationsprojekt ist dem Handlungsfeld E 

„Tourismus und Naherholung“ zuzuord-

nen.  

Mehr als die Hälfte des in Deutschland 

einzigartigen, länderübergreifenden Bio-

topverbundsystem Grünes Band liegt in 

Thüringen. Eine Koordinierung und Ver-

netzung der Aktivitäten am Grünen Band 

mit Fokus auf den Erhalt, die Weiterent-

wicklung und Inwertsetzung des Grünen 

Bandes als nationales Naturerbe, Erinne-

rungslandschaft, kulturhistorisch bedeut-

samer Landschaftsteil und dem Iron Cur-

tain Trail ist hierfür notwendig. Geplant ist 

eine bundes- bzw. europaweite Zusam-

menarbeit mit LAGen/RAGen entlang des 

Grünen Bandes. Das Kooperationsprojekt 

ist handlungsfeldübergreifend, es können 

Maßnahmen im Handlungsfeld Grundver-

sorgung und Lebensqualität, Energie, 

Klima und Ressourcenschutz sowie Tou-

rismus und Naherholung durchgeführt 

werden. Grundlage sind die, durch die 

Stiftung Naturschutz Thüringen, erstell-

ten regionsübergreifenden Pflege- Ent-

wicklungs- und Informationspläne für das 

Grüne Band. 

Der Thüringer Wald als Natur-, Wirt-

schafts- und Lebensraum bietet eine Viel-

zahl an Ansätzen für Kooperationspro-

jekte mit allen angrenzenden RAGen. 

Themen und Projekte sind Umweltbil-

dung, Landschaftspflege, Regionale Pro-

dukte oder regionale Stoffkreisläufe. 

Grundlage hierfür ist der regionsübergrei-

fende „Rahmenkonzept Biosphärenreser-

vat Thüringer Wald“. Auch die digitale 

Weiterentwicklung der Thüringer Wald 

Card als einheitliche und einzige digitale 

Gästekarte für den gesamten (touristi-

schen) Thüringer Wald sowie Weiterfüh-

rung und -entwicklung des Kooperations-

projekts Naturpark-Meisterei Thüringer 

Wald sind angedachte Kooperationspro-

jekte. Daneben ist auch die Rhön als Ko-

operationsraum und die Zusammenarbeit 

zu den eingangs genannten Themen in 
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der Gebietskulisse Rhön seit langem ein 

wichtiger Ansatz der RAG. Hier sollen wei-

terhin Kooperationsprojekte erfolgen. 

U.a. soll im Handlungsfeld C „Energie, 

Klima- und Ressourcenschutz“ die Streu-

obstberatung und -bildung als Umweltbil-

dungsthema als Kooperationsprojekt ent-

wickelt werden.  

Die Imagebildung, Nachwuchs- und Fach-

kräftegewinnung für die Landwirtschaft / 

Grüne Berufe ist ein Kooperationsansatz 

mit anderen RAGn in Thüringen. Land-

wirtschaftsbetriebe und Grüne Berufe 

sind, wie andere Branchen auch, stark 

vom Fachkräftemangel betroffen. Das be-

trifft insbesondere auch die Gewinnung 

von Auszubildenden. Mit einer deutlichen 

Verbesserung der Sichtbarkeit von regio-

nalen Landwirtschaftsbetrieben, mit Au-

thentizität und Transparenz soll eine pro-

gressive Imagebildung erreicht werden. 

Dies soll durch verschiedene Bausteine 

von der Imagekampagne und –film bis 

zur Öffnung der Unternehmen für Infor-

mationsveranstaltungen und –werkstät-

ten erfolgen. Um eine zielführende Reich-

weite dieser Formate zu erreichen, ist die 

gemeinsame Umsetzung in mehreren Re-

gionen ggf. auch thüringenweit ange-

dacht. Netzwerkstellen der RAGn sollen 

diese Prozesse organisieren.  

5.6 Fokusthema „Förderung 

der Lebensqualität Jugendli-

cher und junger Erwachsener 

in der Region“ 

Im Rahmen des Bevölkerungsverlustes, 

mit dem die Wartburgregion zu kämpfen 

hat, ist insbesondere die Abwanderung 

Jugendlicher und junger Erwachsener als 

ein ursächliches Problem zu identifizieren. 

Der Anteil der 15 bis 29-Jährigen an der 

Gesamtbevölkerung sank zwischen 2010 

und 2021 von 15% auf 10% und damit 

unter vergleichbaren Landkreisen Thürin-

gens. Diese Entwicklung spiegelt sich in 

der fehlenden Präsenz und Einbindung 

der Jugend in gesellschaftlichen Struktu-

ren der Region wie auch allen Entwick-

lungsbereichen (Wirtschaft, Siedlung, 

Umwelt) wider. Dabei werden die Einbin-

dung der Jugend und die Übertragung von 

Gestaltungsspielraum und Verantwortung 

als wesentliche Haltefaktoren erkannt. An 

diesem Punkt will die RAG ansetzen und 

sich für die Einbindung der Jugend in ge-

sellschaftliche Strukturen und der Schaf-

fung von Gestaltungsmöglichkeiten und 

Verantwortungsbereichen sowohl im ei-

genen Verein als auch bei ihren Mitglie-

dern stark machen.  

Die RAG hat diesem Thema in der Erar-

beitung der RES einen vertiefenden Work-

shop gewidmet und die Möglichkeiten der 

Einbindung der Jugend in bestehende ge-

sellschaftliche Strukturen und Organisati-

onen sowie die Möglichkeiten zur Verbes-

serung der Projektarbeit mit Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen erarbeitet 

(siehe Dokumentation Workshop II im 

Anhang). Im Ergebnis sind Änderungen 

der eigenen Strukturen der RAG und ihrer 

Ziele sowie konkrete Projektansätze erar-

beitet worden.  

Strukturziel: Erweiterung des Ent-

scheidungsgremiums um zwei (2) 

Vertreter/innen der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen 

Um die Kontinuität insbesondere in der 

Zusammenarbeit und Vertretung der Ju-

gendlichen zu erreichen soll hier mit be-

stehenden Jugendgremien und Organisa-

tionsstrukturen (Jugendparlament des 

Landkreises, Partnerschaft für Demokra-

tie „Denk bunt im Wartburgkreis“) zusam-

mengearbeitet werden. 

Die Stärkung der Mitwirkung und Teilhabe 

Jugendlicher und junger Erwachsener 

wurde explizit in folgende Handlungsfeld-

ziele und ihre Indikatoren aufgenommen: 
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Handlungsfeld A Grundversorgung 

und Lebensqualität

 Handlungsfeldziel: Stärkung des 

sozialen Miteinanders und des bür-

gerschaftlichen Engagements, 

insb. der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen

 Leitprojekt: Jugendförderung

 Handlungsfeld 2 Siedlungsent-

wicklung und Wohnen

 Handlungsfeldziel: Entwicklung

bedarfsgerechter Wohnangebote, 

insb. für junge Erwachsene

Darüber hinaus wurden die Interessen 

und die Einbindung Jugendlicher und jun-

ger Erwachsener in allen Handlungsfel-

dern mitgedacht, so dass das Fokusthema 

einen handlungsfeldübergreifenden Cha-

rakter entwickelt hat. Der Schwerpunkt 

der Umsetzung liegt jedoch im Hand-

lungsfeld 1 mit seinem Leitprojekt, was 

sich auch in der Budgetplanung wider-

spiegelt. Das HF 1 erhält mit 20% einen 

hohen Budgetanteil, der nur aufgrund des 

hohen Anteils nichtinvestiver Maßnahmen 

geringer ist, als der Ansatz für das HF 2. 

Im HF 2, mit dem höchsten Budgetanteil 

(25%) ist mit o.g. Zielstellung ein we-

sentlicher Anteil auf die Entwicklung von 

Angeboten für die Zielgruppe des Fokus-

themas gerichtet

5.7 Maßnahmen

Für alle Maßnahmen gilt ein Fördersatz 

von 60 %. Bei Kleinprojekten mit Ge-

samtkosten bis 5.000 € beträgt der För-

dersatz 65%. Die Zuschussuntergrenze 

für alle Maßnahmen liegt bei 2.000 €. In 

folgenden Fällen kann ein Kleinprojekt 

mit maximal 75 % bezuschusst werden:

 Nichtinvestive Vorhaben

 Investive Vorhaben, die einem oder

mehreren der spezifischen Ziele ent-

sprechen:

o Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Anpassung an den Klima-

wandel sowie Förderung nach-

haltiger Energie

o Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung und der effizien-

ten Bewirtschaftung natürli-

cher Ressourcen

o Beitrag zur Eindämmung und 

Umkehrung des Verlusts an bi-

ologischer Vielfalt, Verbesse-

rung von Ökosystemleistungen 

und Erhaltung von Lebensräu-

men und Landschaften

 Vorhaben, die dem Ziel der Basis-

dienstleistungen entsprechen

 Investitionen in land- und forstwirt-

schaftlicher Infrastruktur

 Nichtproduktive Investitionen

Die Förderhöhe ist auf maximal 50.000 €

begrenzt. Unter weiterer Beachtung der 

Bestimmungen der geltenden Förder-

richtlinie ILE/REVIT kann die Förderober-

grenze in begründeten Ausnahmefällen 

durch den Gesamtvorstand aufgehoben 

werden, wenn das Projekt eine gesamt-

regionale Bedeutung und Wirkung sowie 

einen hohen innovativen Charakter auf-

weist.

Durch den einheitlichen Fördersatz für 

alle Begünstigten wird eine Gleichbehand-

lung der Projektträger gewählt und der 

Beitrag des Projekts zur Erreichung der 

Ziele der RAG zum maßgeblichen Förder-

kriterium gemacht. Die Begrenzung des 

Höchstfördersatzes auf 50.000€ ent-

spricht dem Anspruch der RAG, die erfor-

derlichen Anreize zur Auseinanderset-

zung mit den Zielen der RAG zu setzen 

und damit Entwicklungen, Kooperationen 

und Projekte zu initiieren die aufgrund 

ihre Ausgestaltung langfristig selbststän-

dig tragfähig sind und daher auch eine 

eigene wirtschaftliche Tragfähigkeit besit-

zen. Eine Ausnahme hiervon können, mit 

einer entsprechenden Begründung, kom-

munale Projekte darstellen, wenn von 

diesen ein großer Personenkreis auf der 

Grundlage gemeinschaftlicher Nutzungs-

konzepte erreicht wird und aufgrund des 

gemeinnützigen Ansatzes dauerhaft von 

einer Unterstützung durch die 

projekttragende Kommune ausgegangen 

werden muss.
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Handlungsfeld A: Grundversorgung und Lebensqualität 

Fördergegenstände: M1.1 

Maßnahmen für konzeptionelle, koordinierende und 
sensibilisierende Vorhaben zur Stärkung und Weiter-
entwicklung der Grundversorgung und Lebensqualität 
in der Wartburgregion insbes. durch: 

 Sensibilisierung, Wissenstransfer, Projektent-

wicklung 
 Markterkundung, Marketingstrategien 
 Digitalisierung regionaler Vermarktung 
 Digitalisierung von Kommunikationsprozes-

sen 
 Beratung und Moderation von ehrenamtlichen 

Initiativen 

 Informationsmaterial und Kampagnen für re-
gionale Produkte 

 Unterstützung interkommunaler Abstimmung 

und Planung 

M1.2 

Investive Maßnahmen zur Stärkung und Weiterentwick-
lung der Grundversorgung und Lebensqualität in der 
Wartburgregion insbes. durch: 

 Vertriebseinrichtungen für regionale Produkte 

 bauliche Maßnahmen an Gebäuden und Freiflä-

chen von Dienstleistungs- und dörflichen Ge-
meinschaftseinrichtungen 

 Ausstattung (Maschinen/Anlagen) für Produk-
tion bzw. Dienstleistung und dörflichen Gemein-
schaftseinrichtungen 

 

Begünstigte:  Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mit-

arbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

 Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mitar-

beitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

Fördervoraussetzungen   Produktions- bzw. Dienstleistungsstandort in 
dörflichem Siedlungsbereich der Region 

Andere Fördermaßnahmen und –pro-

gramme zur Umsetzung der RES 

Förderprogramm für kommunale Verkehrsinfrastruk-

tur in Thüringen für die Förderung konzeptioneller Pla-

nung sowie Ingenieurplanung von Radverkehrsprojek-

ten 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 

o Kleinstunternehmen der Grundversor-
gung 

o Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen 

 Bundesprogramm Klimaschutz durch Radver-
kehr für die investive Förderung der Herstellung 
von Infrastrukturen für den Radverkehr 
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Handlungsfeld B: Siedlungsentwicklung und Wohnen 

Fördergegenstände M2.1 

Maßnahmen für konzeptionelle, koordinierende und 
sensibilisierende Vorhaben zur Stärkung der Siedlungs-
entwicklung und des Wohnens in der Wartburgregion 
insbes. durch: 

 Informationsveranstaltungen, Schulungen, Ak-

tionstage 
 Machbarkeitsstudien und Beratung zur Nach-

nutzung leerstehender Bausubstanz 
 Beratung von Nutzergemeinschaften 
 Unterstützung interkommunaler Abstimmung 

und Planung 

M2.2 

Investive Maßnahmen zur Stärkung der Siedlungsentwick-
lung und des Wohnens in der Wartburgregion insbes. 
durch: 

 Nachnutzung leerstehender Bausubstanz 

 Stärkung regionaler Baukultur 

 Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote 

 

Begünstigte  Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mit-

arbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

 Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mitar-

beitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

Fördervoraussetzungen   Siedlungsbereich vor 1950 

 Bestätigung des Leerstands bzw. drohenden 
Leerstands durch die Kommune 

Andere Fördermaßnahmen und –pro-

gramme zur Umsetzung der RES 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 
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Handlungsfeld C: Wirtschaft und Arbeit 

Fördergegenstände M3.1 

Maßnahmen für konzeptionelle, koordinierende und 
sensibilisierende Vorhaben zum Erhalt, Aufbau und 
der Diversifizierung von Klein- und Kleinstunterneh-
men sowie zum Ausbau von regionalen Wertschöp-
fungsketten insbes. durch: 

 Sensibilisierung, Wissenstransfer, Projektent-

wicklung 
 Koordination kooperativer Prozesse 
 Vernetzung mit Initiativen 
 Moderation kooperativer Prozesse 

M3.2 

Investive Maßnahmen für Vorhaben zur Steigerung der 
regionalen Wertschöpfung insbesondere durch Weiter-
verarbeitung und Vermarktung regional erzeugter Pro-
dukte insbes. durch   

 bauliche Maßnahmen an Produktionsgebäuden 

und Umfeld 

 Ausstattung (Maschinen/Anlagen) 
 Aufbau gemeinschaftlicher Logistikstrukturen 
 Initiativen für Ansätze „Neue Arbeit“ 
 Internetseiten/Onlineshopaufbau 
 Digitalisierung von Firmenprozessen 

Begünstigte  Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mit-

arbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

 Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 Mitar-

beitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, Ver-

bände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, RAG) 

Fördervoraussetzungen   Produktionsstandort und Firmensitz in der Wart-

burgregion 

Andere Fördermaßnahmen und –pro-

gramme zur Umsetzung der RES 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 

 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Kleinstunternehmen der Grundversor-

gung 
o Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-

tungen 

  



Regionale Entwicklungsstrategie       

  49 

Handlungsfeld D: Energie, Klima und Ressourcenschutz 

Fördergegenstände M4.1 

Maßnahmen für konzeptionelle, koordinierende 
und sensibilisierende Vorhaben zur Stärkung und 
Weiterentwicklung von Klima- und Ressourcen-
schutz sowie der Nutzung regenerativer Energien 
insbes. durch: 

 Sensibilisierung, Wissenstransfer, Projekt-

entwicklung 
 Beratung von Betreibergemeinschaften 
 Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung 
 Planungen für naturräumliche Entwick-

lungsflächen 

M4.2 

Investive Maßnahmen zur Stärkung und Weiterent-
wicklung von Klima- und Ressourcenschutz sowie 
der Nutzung regenerativer Energien insbes. durch: 

 bauliche Maßnahmen zur Wasserspeiche-
rung und Brauchwassernutzung 

 Entsiegelung im Zusammenhang mit an-

schließender Renaturierung 

 

Begünstigte  Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 

Mitarbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, 

Verbände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, 

RAG) 

 Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 

Mitarbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, 

Verbände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, 

RAG) 

Fördervoraussetzungen   Angebotsort im ländlichen Bereich der Re-
gion 

Andere Fördermaßnahmen und –programme zur 

Umsetzung der RES 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 

(zur Förderung der Moderation 
von gemeinschaftlichen Entwick-
lungsprozessen) 

 Nutzung der ILE Maßnahmen:  
o Dorferneuerung und –entwicklung 

(für Errichtung und Sanierung von 
Infrastrukturen und Brauchwas-
serspeichern in dörflichen Sied-
lungsbereichen) 
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Handlungsfeld E: Tourismus und Naherholung 

Fördergegenstände M5.1 

Maßnahmen für konzeptionelle, koordinierende 
und sensibilisierende Vorhaben zur Stärkung und 
Weiterentwicklung von Tourismus und Naherho-
lung in der Wartburgregion insbes. durch: 

 Sensibilisierung, Wissenstransfer, Pro-

jektentwicklung 

 Markterkundung, Machbarkeitsstudien 
 Beratung von Betreibergemeinschaften 
 Qualitätsaudits 

M5.2 

Investive Maßnahmen zur Stärkung und Weiterent-
wicklung von Tourismus und Naherholung in der 
Wartburgregion insbes. durch: 

 bauliche Maßnahmen zur Herstellung tou-
ristischer Angebote 

 Bauliche Entwicklung und Ausstattung 

gastronomischer Einrichtungen 
 Digitalisierung von Kommunikations- und 

Marketingprozessen 

Begünstigte  Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 

Mitarbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, 

Verbände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, 
RAG) 

 Kommunen 
 Klein- und Kleinstunternehmen (max. 50 

Mitarbeitende) 
 Sonstige (u.a. Privatpersonen, Vereine, 

Verbände, Stiftungen, Kammern, Kirchen, 
RAG) 

Fördervoraussetzungen   Angebotsort im ländlichen Bereich der Re-

gion 

Andere Fördermaßnahmen und –programme zur 

Umsetzung der RES 

  Nutzung der ILE Maßnahmen: 
o „Dem ländlichen Charakter ange-

passte Infrastrukturmaßnahmen“ 
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6 Organisationsstruktur 
und Prozessorganisation 

6.1 Regionale Aktionsgruppe 

Die Regionale Aktionsgruppe LEADER 

Wartburgregion (RAG Wartburgregion) ist 

als Verein beim Amtsgericht Bad Salzun-

gen eingetragen und führt den Zusatz 

„e.V.“. Sitz des Vereins ist die Erzberger 

Allee 14, in 36433 Bad Salzungen. Der 

Verein verfügt über eine entsprechend 

geprüfte und anerkannte Satzung (Sat-

zung und Geschäftsordnung im Anhang). 

Die Gremien des Vereins sind 

 die Mitgliederversammlung 

 der Vorstand 

 der erweiterte Vorstand 

 der Gesamtvorstand (Abbildung 2) 

Die Mitglieder der RAG Wartburgregion 

sind Wirtschafts- und Sozialpartner, sons-

tige Vertreter der Zivilgesellschaft, öffent-

licher Einrichtungen und Gebietskörper-

schaften wie Landkreis und Kommunen 

des Vereinsgebietes. Die Mitgliedschaft in 

der RAG ist grundsätzlich für alle regiona-

len Akteure und Institutionen sowie enga-

gierten Bürgern offen. Die Mitgliederver-

sammlung ist das oberste beschlussfas-

sende Vereinsorgan und wird mindestens 

einmal jährlich einberufen (Mitgliederliste 

vgl. Anhang)

 

 

Abbildung 2: Die Gremien der Regionalen Aktionsgruppe und ihre Organisationsstruktur 
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Dem Vorstand obliegt die laufende Ge-

schäftsführung des Vereines im Rahmen 

der Satzung und nach Maßgabe der Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung. Der 

Vorstand des Vereins besteht aus dem 

Vorsitzenden, dem 1. Stellvertreter und 

dem 2. Stellvertreter. Der erweiterte Vor-

stand zusätzlich aus Schatzmeister und 

bis zu drei Beisitzern. Die gewählten Mit-

glieder amtieren bis zur Neuwahl von 

Nachfolgern. Der Vorstand und erweiterte 

Vorstand werden von der Mitgliederver-

sammlung für die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Der Vorstand tritt nach Bedarf, 

jedoch mindestens einmal je Halbjahr, 

zusammen. Der Vorstand kann themen-

bezogene Arbeitsgruppen berufen. 

Der Vorstand bestellt aus den Reihen der 

Mitglieder des Vereins einen Gesamtvor-

stand (vgl. Anhang 8.8) und bildet einen 

Fachbeirat. Der Gesamtvorstand ist durch 

die Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

Der Gesamtvorstand ist das Entschei-

dungsgremium der RAG. Ihm obliegt ins-

besondere die Aufgabe der Umsetzung 

der LEADER-Strategie und Entscheidung 

über die durchzuführenden Projekte, die 

Erarbeitung der Stellungnahmen zu den 

durch Projektträger beantragten Projek-

ten einschließlich Weiterleitung der Pro-

jekt- und Förderanträge an die zustän-

dige(n) Bewilligungsbehörde(n), soweit 

erforderlich. Der Gesamtvorstand ent-

scheidet des Weiteren über die Vergabe 

des professionellen Regionalmanage-

ments einschließlich Führung der Ge-

schäftsstelle durch ein geeignetes Büro. 

Ein Nachweis über die Zusammensetzung 

der Mitglieder des Gesamtvorstands be-

findet sich im Anhang (vgl. Anhang 8.8). 

Es wird gewährleistet, dass dem Gesamt-

vorstand mindestens eine Person unter 

40 Lebensjahren als Mitglied angehört.   

Der Gesamtvorstand wird durch die Mit-

glieder des Fachbeirates beraten. Im 

Fachbeirat sind jeweils mit einer Person 

vertreten: 

 Thüringer Landesamt für Landwirt-

schaft und Ländlichen Raum Meinin-

gen 

 Landwirtschaftsamt Bad Salzungen 

 Ein Vertreter eines Forstamtes des 

Vereinsgebietes 

Zudem ist im Fachbeirat ein WiSo-Partner 

mit Schwerpunkt Jugend und Soziales 

vertreten. Weitere Fachbehörden des 

Landes Thüringen können bei Bedarf im 

Fachbeirat mitwirken. Der Gesamtvor-

stand kann sonstige Planungsträger des 

ländlichen Raumes (z.B. Planungsträger 

„Integrierter ländlicher Entwicklungskon-

zepte“, „Regionale Entwicklungskon-

zepte“) u.a. beratend hinzuziehen.  

In der vergangenen Förderperiode (2014-

2020/22) hat sich diese Organisations-

struktur bewährt und als effizient und ef-

fektiv erwiesen. 

Die RAG Wartburgregion hat bereits in der 

vergangenen Förderperiode (2014-2020) 

aktiv an der Thüringer Vernetzungsstelle 

LEADER sowie in europäischen Netzwer-

ken mitgewirkt. Die RAG Wartburgregion 

erklärt sich bereit, sich aktiv in die Arbeit 

der Thüringer Vernetzungsstelle LEADER, 

nationaler und europäischer Netzwerke 

einzubringen sowie Maßnahmen der Pub-

lizität und Vernetzung durchzuführen 

(Strukturziele S.Z4, S.Z5, S.Z6, P.Z1). 

6.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit der RAG ist 

Crossmedial und dialogorientiert. 

Die RAG Wartburgregion e.V. wird das be-

stehende Öffentlichkeitsarbeitskonzept 

fortschreiben und verpflichtet sich, dieses 

jährlich zu aktualisieren. Das Konzept be-

inhaltet: 
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Abbildung 3: Öffentlichkeitsarbeit RAG LEADER Wartburgregion e.V. 

Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sind 

Medienarbeit, Veranstaltungen sowie Ver-

netzung. Die Medienarbeit umfasst die 

Webseite der Regionalen Aktionsgruppe 

(www.rag-wartburgregion.de), klassische 

Pressearbeit (Pressemitteilungen, Presse-

konferenzen) sowie Mitteilungen in Amts-

blättern (bspw. Kreisjournal), Newsletter, 

Interviews in Radio und Fernsehen sowie 

die Nutzung sozialer Medien. Zu Veran-

staltungen im Bereich interne Kommuni-

kation zählen Versammlungen und Sit-

zungen der Vereinsorgane (Mitgliederver-

sammlung, Vorstandssitzung, Gesamt-

vorstand-/ Fachbeiratssitzungen). Die Er-

gebnisse dieser Sitzungen werden über 

die Medien sowie die Internetseite nach 

außen kommuniziert. Workshops, Klausu-

ren und Fachkonferenzen sind Instru-

mente der Öffentlichkeitsarbeit, die der 

Beteiligung der relevanten Akteure sowie 

der Bevölkerung dienen. Aktionen wie 

Sensibilisierungsveranstaltungen, die 

Teilnahme an dem LEADER PR-Nachmit-

tag, der Kleinprojektewettbewerb oder 

Kampagnen sollen die Bekanntheit der 

RAG in der Öffentlichkeit erhöhen. 

Es lassen sich für die Öffentlichkeitsarbeit 

der RAG Wartburgregion folgende Ziel-

gruppen definieren: 

 Regionale Bevölkerung 

 Öffentlich: Politik und Verwaltung 

 Privat: Wirtschaft und Unternehmen 

 Zivilgesellschaft: Organisationen, Ini-

tiativen, Vereine, Verbände etc. 

 Multiplikatoren: Netzwerke, Gremien 

Amtsblätter und das Kreisjournal errei-

chen jeden Haushalt in der Region und 

sind dazu noch kostenfrei. Da der über-

wiegende Anteil der kommunalen Ge-

bietskörperschaften Mitglied im Verein ist, 

kann eine Publikation in den Amtsblät-

tern/ Kreisjournal als „eigene Publikation“ 

betrachtet werden. Aus diesem Grund 

wird die RAG Wartburgregion durch Pres-
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semitteilungen regelmäßig über ihre Ar-

beit und die Ergebnisse von Veranstaltun-

gen und Vernetzungstreffen informieren. 

Neben der Publikation in eigenen Print-

medien können die Pressemitteilungen 

zusätzlich in den regionalen Tageszeitun-

gen (Wochenspiegel, Thüringer Allgemei-

ne, Thüringische Landeszeitung, Freies 

Wort, Südthüringer Zeitung etc.) erschei-

nen. Darüber hinaus kann die klassische 

Medienarbeit TV und Radio-Interviews 

beinhalten. 

Zielgruppen: Regionale Bevölkerung, Po-

litik und Verwaltung, Wirtschaft und Un-

ternehmen, Organisationen, Initiativen, 

Vereine, Verbände,  

Multiplikatoren Werbewirkung: Informa-

tion 

Für LEADER-Hauptmaßnahmen gelten 

Publizitätspflichten. Diese bestehen, je 

nach Umfang der Förderung oder Maß-

nahme, aus Förderhinweis, Erläuterungs-

tafel oder Hinweisschild. Der Förderhin-

weis enthält das LEADER-Logo und einen 

gut sichtbaren Hinweis auf die Beteiligung 

der Gemeinschaft. Die Förderhinweise 

können auch als Maßnahme der Öffent-

lichkeitsarbeit gesehen werden. 

Zusätzlich wird die RAG alle relevanten In-

formationen sowie Protokolle und Ergeb-

nisse von Sitzungen auf ihrer Webseite 

(www.rag-wartburgregion.de) kommuni-

zieren. Gleichzeitig werden Inhalte über 

die sozialen Medien geteilt. Die RAG Wart-

burgregion hat sich in der vergangenen 

Förderperiode dazu entschieden, auf die 

Plattform „Facebook“ zurückzugreifen und 

öffentlichkeitsrelevante Informationen zu 

teilen und sich mit Institutionen und Nut-

zer und Nutzerinnen der Plattform aus der 

Region zu vernetzen. Die geteilten Infor-

mationen sind öffentlich zugänglich und 

mit der offiziellen Webseite der RAG ver-

knüpft. Gleichzeitig haben registrierte Fa-

cebook-Nutzer und Nutzerinnen die Mög-

lichkeit, geteilte Inhalte zu kommentieren. 

Somit findet ein permanenter Austausch 

mit den Interessierten statt. Die Kommu-

nikation ist dialogorientiert. Des Weiteren 

besteht die Möglichkeit eine Seite auf der 

Plattform Instagram zu erstellen. Es bie-

ten sich hier vielfältige multimediale und 

interaktive Funktionen und die Möglich-

keit, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. 

Zielgruppen: Regionale Bevölkerung, Po-

litik und Verwaltung, Wirtschaft und Un-

ternehmen, Organisationen, Initiativen, 

Vereine, Verbände,  

Multiplikatoren Werbewirkung: unterstüt-

zende Maßnahme zur Information und 

Partizipation 

Der Beteiligungsprozess wird zukünftig 

sowohl über Veranstaltungen, als auch 

online stattfinden. Als Veranstaltungen 

sollen vorwiegend Workshops und Netz-

werktreffen stattfinden. 

 

Tabelle 2: Auflistung der Beteiligten Gruppen und der bespielten Medien, Quelle: Eigene Darstellung 

 Maßnahme Regionale 

Bevölkerung 

Politik und 

Verwaltung 

Wirtschaft und 

Unternehmen 

Organisationen, 

Initiativen, Ver-

eine, Verbände 

Multipli-
katoren 

Medienar-

beit 

Klassisch x x x x x 
Webseite x x x x x 

Soziale Medien x  x x x 

Veranstal-

tungen 

Workshops x x x x x 
Klausuren  x x x  
Fachkonferenzen x x x x x 

Netzwerktreffen      
Aktionen  x   x x 

http://www.rag-wartburgregion.de/
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Folgende Ziele legt die RAG für die interne Arbeit fest: 

Tabelle 3: Strukturziele: effiziente Arbeitsstrukturen 

Strukturziele: effiziente Arbeitsstrukturen 

Nr. Strukturziele Ergebnis Indikator Zielgröße Termin 

S.Z1 Erweiterung des Ent-
scheidungsgremiums 
um zwei (2) Vertre-
ter/innen der Jugendli-

chen und jungen Er-
wachsenen 

Verbesserung der Be-
teiligung Jugendlicher 
und junger Erwachse-
ner in der Regional-

entwicklung 

Anzahl der Ju-
gendvertreter 
im Gremium 

2 Bis 2024 

S.Z2 Erweiterung der Mitglie-
derbasis um  

zehn (10) WiSo Partner 

Erweiterung der Mit-
gliederbasis und 
Diversifizierung der 
Vereinsstruktur 

Anzahl der 
neuen WiSo 
Partner  

10 Bis 2027 

S.Z3 Bilden von mindestens 
zwei (2) themenbezo-
genen Arbeitskreisen 

Fachspezifische Auf-
bereitung bestimmter 
Themen 

Anzahl der ge-
bildeten Ar-
beitskreise 

2 Bis 2027 

S.Z4 Mitgliedschaft in einem 

(1) nationalen LEADER-
Netzwerk über die ge-
samte Förderperiode 

Erfahrungsaustausch 

mit anderen LEA-
DER-Regionen 

Anzahl der 

Mitgliedschaf-
ten 

1 Bis 2027 

S.Z5 Mitgliedschaft in einem 
(1) thüringenweiten LEA-
DER-Netzwerk über die 
gesamte Förderperiode 

Erfahrungsaustausch 
mit anderen Thürin-
ger LEADER- Regio-
nen 

Anzahl der 
Mitgliedschaf-
ten 

1 Bis 2027 

S.Z6 Durchführung von fünf 
(5) gemeinsamen Kon-
ferenzen der südwest-

thüringer RAGen 

Intensivierung der 
Zusammenarbeit der 
südwestthüringer 

RAGen 

Anzahl der 
durchgeführ-
ten Konferen-

zen 

5 jährlich 

 

Tabelle 4: Prozessziele: Qualität der Vereins- und Managementarbeit 

Prozessziele: Qualität der Vereins- und Managementarbeit 

Nr. Prozessziel Ergebnis Indikator Zielgröße Termin 

P.Z1 Durchführung von min-
destens einem (1) Tref-
fen der Südwestthürin-

ger RAGen mit dem 
TLLLR Meiningen pro 
Jahr 

Informationsaus-
tausch und Identifi-
kation möglicher ge-

meinsamer Projekte 

Anzahl der 
durchgeführ-
ten Treffen 

1 jährlich 
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Tabelle 5: Prozessziele: Öffentlichkeitsarbeit für den regionalen Entwicklungsprozess 

Prozessziele: Öffentlichkeitsarbeit für den regionalen Entwicklungsprozess 

Nr. Prozessziel Ergebnis Indikator Zielgröße Termin 

P.Z2 Versenden von einem 
(1) Bericht mit Tätigkei-
ten der RAG an die Mit-
glieder pro Jahr 

Verbesserung der 
Information der Mit-
glieder 

Anzahl der 
versandten 
Berichte 

1 jährlich 

P.Z3 Durchführung von drei 
(3) themenbezogenen 
Veranstaltungen für die 
Mitglieder der RAG zur 
aktiven Teilnahme 

Ansprache der Mit-
gliederbasis und Mit-
gliederbindung 

Anzahl der 
Veranstaltun-
gen 

3 Bis 2027 

P.Z4 Durchführung von (5) 
fünf öffentlichkeitswirk-

samen Aktionen 

Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Anzahl der 
durchgeführ-

ten Aktionen 

5 bis 2027 

P.Z5 200 (zweihundert) Web-
seiten Aufrufe im Monat 

Erhöhung der Medi-
enpräsenz 

Anzahl der 
monatlichen 
Webseitenauf-
rufe 

200 bis 2027 

P.Z6 100 (einhundert) er-
reichte Personen auf Fa-
cebook  

Erhöhung der Social-
Media- Aktivitäten 

Anzahl der er-
reichten Per-
sonen  

100 bis 2027 

P.Z7 Verlinkungen der RAG 
Webseite bei (10) Mit-

gliedsgemeinden 

Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Anzahl der 
Verlinkungen 

10 bis 2027 

P.Z8 Verlinkungen der RAG 
Webseite bei (10) Pro-
jektträgern 

Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Anzahl der 
Verlinkungen 

10 bis 2027 

P.Z9 Durchführung von zwei 
(2) Sensibilisierungs-
kampagnen für die Ar-
beit der RAG 

Steigerung der 
Wahrnehmung der 
RAG und ihrer Arbeit 
in der Öffentlichkeit 

Anzahl der 
durchgeführ-
ten Kampag-
nen 

2 bis 2027 

6.3 Regionalmanagement 

In der Förderperiode 2014-2022 hat die 

RAG eine Geschäftsstelle in Bad Salzun-

gen, OT Gumpelstadt betrieben. Diese 

war gleichzeitig Sitz des Vereins. Die Ge-

schäftsstelle in Gumpelstadt wird in der 

kommenden Förderperiode aufgelöst. Die 

neue Geschäftsstelle wird ihren Sitz in Ei-

senach in einem Gemeinschaftsbüro mit 

der Kreisplanung haben. Hier bieten sich 

Möglichkeiten der Kooperation und des 

Informationsaustausches.  

Der Sitz des Vereins ist das Landratsamt 

des Wartburgkreises.  Die Anschrift ist: 

Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen. 

Die RAG Wartburgregion möchte sich 

auch in der nun kommenden Förderperi-

ode eines externen Regionalmanage-

ments, dass sie bei der Umsetzung der 

Strategie unterstützt, bedienen. 

In der Förderperiode 2024-2020 wurde 

bis 2019 in der Geschäftsstelle ein, im 

Verein angestellter Mitarbeiter, täglich 

von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschäftigt. 

Gleichzeitig wurde das Regionalmanage-

ment an ein externes Büro vergeben. Mit 

dem Wegfall des Vereinsmitarbeiters auf-

grund von Ruhestand, übernahm das ex-
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terne Büro das gesamte Aufgabenspekt-

rum. Aus diesen Gründen ist vorgesehen, 

das Regionalmanagement mit insgesamt 

zwei Vollzeitstellen zu besetzen. Die Ein-

richtung des Regionalmanagements ist 

bis mindestens 2027 zugesichert.

Das Aufgabenspektrum des Regionalma-

nagements umfasst:

I Prozessmanagement und -steuerung

Das Prozessmanagement und die Pro-

zesssteuerung umfasst die federführende 

Koordination und Durchführung des Ge-

samtprozesses zur Umsetzung der Regio-

nalen Entwicklungsstrategie. Insbeson-

dere die Vorbereitung, Ausführung und 

Überwachung der Beschlüsse des Vereins, 

das Management des Vereins sowie die 

Mitwirkung bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Sitzungen des Vorstan-

des und des Gesamtvorstands sowie der 

Mitgliederversammlungen des Vereins mit 

Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, re-

gelmäßige Berichterstattung, Koordina-

tion der Aktivitäten. Die Koordination des 

Vereins zwischen den Sitzungen, Bera-

tung sowie Unterstützung der/des Vorsit-

zenden gehören ebenso zu den Aufgaben 

wie Jour-fixe mit dem Vorsitzenden der 

Regionalen Aktionsgruppe. Zudem ist die 

Aufgabe die Umsetzung des Regionalbud-

get  nach GAK in Verbindung mit der FR 

ILE/REVIT - B8.

II Betrieb der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist ein zentraler Kom-

munikationspunkt der Arbeit der RAG Wart-

burgregion und des LEADER-Prozesses. Zur 

Besetzung der Geschäftsstelle wird auch die 

Wahrnehmung von Außer-Haus-Terminen 

wie Ortsterminen gehören. Zum Aufgaben-

spektrum des externen Büros gehört das Si-

cherstellen der Funktionsfähigkeit der durch 

die RAG bereitgestellten Geschäftsstelle so-

wie die Organisation von Wartung und Be-

treuung der Bürotechnik auf Rechnung der 

RAG.

III Umsetzung der Regionalen Entwick-

lungsstrategie (RES)

Zu den Kernaufgaben des Regionalmanage-

ments gehört die Umsetzung der Regiona-

len Entwicklungsstrategie sowie die Um-

setzung und jährliche Fortschreibung von 

Finanz- und Aktionsplan.

Auf Projektebene übernimmt das Regional-

management die (Weiter-)Entwicklung von 

Projekten und die Beratung von (potenziel-

len) Antragstellern. Das Regionalmanage-

ment bereitet die Bewertung und Votierung 

von Projekten durch den Gesamtvorstand 

vor und arbeitet mit den entsprechenden 

Bewilligungsbehörden zusammen. Die Be-

ratung von möglichen Antragsstellern, die 

Pflege der Projektdatenbank und die Um-

setzung von RAG eigenen Projekten gehört 

ebenfalls zum Aufgabenspektrum des Regi-

onalmanagements.

In der kommenden Förderperiode soll 

durch die Durchführung von Themenjah-

ren mit themenbezogenen Sensibilisie-

rungsformaten die Entwicklung zielge-

richteter Projekte durch das Regionalma-

nagement unterstützt werden. Durch die 

Durchführung von Projektwerkstätten 

und die Ausweitung der Beratungsange-

bote zur Projektentwicklung soll die Qua-

lität der Projekte und die Zielerreichung 

erhöht werden.

IV Zusammenarbeit mit Akteuren in der 

Region

Das regionale Bewusstsein und die regio-

nale Zusammenarbeit der verschiedenen 

Akteure und Institutionen in der Wartburg-

region sind weiter zu stärken. Dafür ist es 

notwendig, erfolgreiche gemeinsame Pro-

jekte und Prozesse weiterzuführen. Im 

Zuge der Umsetzung der RES und des kon-

tinuierlichen Monitorings ist die weitere in-

tensive Beschäftigung mit neuen Themen, 

fachlichen Ansätzen und Methoden der Re-

gionalentwicklung und Bürgerbeteiligung in 

der Region unabdingbar.
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Hier wird vorgesehen:

 eine jährliche LEADER-Konferenz,

möglichst mit den Südwestthürin-

ger Nachbarregionen

 Veranstaltungen in den verschie-

denen Handlungsfeldern (siehe 

Kapitel 3)

Dabei soll mit den verschiedenen Institu-

tionen und Akteuren in der Wartburgregi-

on, vor allem mit dem Landratsamt aber 

auch mit anderen Institutionen der Regi-

onalentwicklung und Wirtschaftsförde-

rung (u.a. Rhönforum, KAG Hainich-Wer-

ratal, Werra-Wartburgregion e.V. etc.) 

und mit umliegenden RAGn zusammen-

gearbeitet werden. Die konkreten The-

menschwerpunkte, Ansätze und Koopera-

tionen werden sich aus den im Kapitel 5 

aufgezeigten Möglichkeiten ergeben und 

sind in einem geplanten Diskussionspro-

zesses weiter zu entwickeln.

V Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit und die öffentli-

che Präsenz der RAG Wartburgregion e.V. 

ist beizubehalten.

VI Fördermittelmanagement und Akquise 

von Drittmitteln

Das beauftragte Büro übernimmt für die 

RAG das Fördermittelmanagement der 

Verwaltungskosten sowie die damit zu-

sammenhängenden Verwaltungsvor-

gänge und Abstimmungen mit dem För-

dermittelgeber. Dazu gehören unter an-

derem der Abruf von Fördermitteln, die 

Abrechnung, Erstellung von Verwen-

dungsnachweisen oder Sachberichten. 

Das Fördermittelmanagement für Pro-

jekte liegt beim jeweiligen Projektträger 

selbst. Eine weitere Aufgabe ist die Um-

setzung des Regionalbudgets.

Ein weiterer Kapazitätsaufbau der Mobili-

sierung von Förder- und Finanzmitteln der 

RAG Wartburgregion über die bisher (in 

der vergangenen Förderperiode) vor al-

lem in Anspruch genommenen Pro-

gramme und Mittel ist notwendig. Die 

RAG Wartburgregion strebt einen Mul-

tifonds-Ansatz an. Dieser Kapazitätsauf-

bau ist durch die verstärkte Zusammen-

arbeit mit Förderinstitutionen in der Wart-

burgregion sowie in Thüringen oder auf 

Bundesebene weiter zu verfolgen. Dar-

über hinaus soll das Regionalmanage-

ment die Suche nach neuen Wegen der 

Mobilisierung von Finanzmitteln zur Fi-

nanzierung von regionalen Entwicklungs-

projekten und –prozessen angehen. 

VII Koordination gebietsübergreifender 

und transnationaler Zusammenarbeit  

Erfolgreiche Regionalentwicklung bedarf 

einer kontinuierlichen und vertrauensvol-

len Prozessgestaltung. Das trifft mindes-

tens genauso auf die Zusammenarbeit mit 

den Nachbarregionen und Partnern in 

Deutschland und anderen Ländern zu, die 

anhaltend läuft und weiterlaufen muss. 

Dafür seien nur beispielhaft die Zusam-

menarbeit der Thüringer und speziell Süd-

westthüringer RAGn, die Durchführung 

von Veranstaltungen und Projekten mit 

dem Verein Werra-Wartburg e.V. im Be-

reich der Siedlungsentwicklung, aber auch 

die nationale sowie internationale Zusam-

menarbeit mit anderen LEADER-Gruppen, 

zum Beispiel der LAG Osteifel-Ahr, ge-

nannt. Diese Ansätze und Kontakte sind 

zu pflegen und in konkrete Projekte um-

zusetzen. Darüber hinaus erfordern die 

Grenzlage der Wartburgregion, die natur-

räumliche und historische Berührung so-

wie die Überlagerung von Regionen in der 

Wartburgregion selbst, einen Ausbau der 

gebietsübergreifenden Zusammenarbeit. 

Vor allem im Bereich der Hainich-Region, 

der Rhön mit dem dortigen Biossphären-

reservat aber auch nach Hessen und Bay-

ern kann kooperiert werden. Aufgabe des 

Regionalmanagements ist hier die Weiter-

entwicklung der gebietsübergreifenden 

Zusammenarbeit und die Umsetzung der 
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im Kapitel 5 beschriebenen und im Akti-

onsplan verankerten Kooperationspro-

jekte. Aktivitäten zur weiteren Anbahnung 

gebietsübergreifender und transnationaler 

Zusammenarbeit sind zudem umzuset-

zen. Eine weitere Zusammenarbeit ist in 

Thüringen mit der Akademie Ländlicher 

Raum Thüringen, IBA Thüringen, Service-

stelle für Demografie, Nachhaltigkeitsze-

ntrum Thüringen, Thüringer Landesamt 

für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, 

Thüringer Vernetzungsstelle LEADER, Uni-

versitäten und Hochschulen u.a. denkbar.  

VIII Koordination und Umsetzung von 

Kleinprojektewettbewerben 

Gemeinsam mit der Sparkassenstiftung 

Wartburg-Region, rief die RAG in der letz-

ten Förderperiode vier Mal zum Kleinpro-

jektewettbewerb für gemeinnützige Ver-

eine auf. Bei diesem werden Projekte aus 

der Region mit bis zu 1.000 € (bei ent-

sprechender Qualität auch bis zu 2.000 €) 

gefördert.  

Für die neue Förderperiode ist vorgese-

hen diesen Kleinprojektewettbewerb jähr-

lich weiterzuführen. Vorstellbar ist, dass 

hier insbesondere auch die Themen Ju-

gend- und Nachwuchsförderung bearbei-

tet werden, um das Fokusthema in der 

Entwicklungsstrategie weiter zu unter-

stützen. 

6.4 Projektauswahlverfahren 

Grundsätzlich muss ein Projekt eine Über-

einstimmung mit den Zielen des ELER und 

GAP-Strategieplans aufweisen und zur 

Umsetzung der Ziele der RES dienen. Das 

Projekt muss (sofern es sich nicht um ein 

Kooperationsprojekt handelt) in der Ge-

bietskulisse liegen und einen Projektträ-

ger sowie eine abgesicherte Kofinanzie-

rung vorweisen. 

Das Entscheidungsgremium der RAG 

Wartburgregion ist der Gesamtvorstand. 

Die Zusammensetzung dessen ist in §8 

der Vereinssatzung (siehe Anhang) gere-

gelt. Mindestens 50 % des Gesamtvor-

stands müssen Wirtschafts- und Sozial-

partner sein. Aktuell besteht der Gesamt-

vorstand aus 18 Mitgliedern. Sechs der 

Mitglieder sind aus dem öffentlichen Be-

reich, vier Mitglieder aus dem privatwirt-

schaftlichen Bereich und acht Mitglieder  

aus der Zivilgesellschaft. Der Gesamtvor-

stand tritt nach Bedarf, jedoch mindes-

tens einmal im halben Jahr zusammen. 

Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 

die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er 

trifft seine Entscheidungen mit einfacher 

Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-

glieder. Bei Projektauswahlentscheidun-

gen ist es erforderlich, dass mindestens 

50 % der Stimmen von Partnern aus 

dem nichtöffentlichen Bereich stammen. 

Die Auswahl der Vorhaben findet in ihrer 

Gesamtheit statt. Die bis zu einem be-

stimmten Stichtag eingegangen Projekte 

werden vom Gesamtvorstand anhand un-

ten aufgeführter Projektauswahlkriterien 

qualitativ bewertet. Eine Ausnahme bil-

den Kooperationsprojekte und RAG-eige-

ne Vorhaben, diese sind von einer Wer-

tung durch Projektauswahlkriterien aus-

genommen.

Um Interessenskonflikte zu vermeiden, 

hat jedes Mitglied dem Vorsitzenden ein 

Interesse an einem Projekt vor der Ab-

stimmung anzuzeigen und wird daraufhin 

von der Abstimmung ausgeschlossen. In 

der Erklärung soll das Interesse bzw. die 

Beziehung zwischen Gesamtvorstands-

mitglied und Antragsteller erläutert wer-

den. Dies wird protokollarisch dokumen-

tiert. Ebenso sind Mitglieder des Entschei-

dungsgremiums von Beratungen und Ent-

scheidungen zu Projekten, an denen sie 

persönlich beteiligt oder Antragsteller 

sind, auszuschließen.

Die Projektauswahlbeschlüsse können 

nachfolgenden Verfahren herbeigeführt 

werden:
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1. Persönliche Abstimmung in der

Sitzung des Gesamtvorstands.

2. Schriftliche Abstimmung des Ge-

samtvorstands im Umlaufverfah-

ren bei Beschlussfassung zu Ein-

zelprojekten. Das Umlaufverfah-

ren ist bei der Behandlung und Be-

schlussfassung zu Tagesordnungs-

punkten zur Überwachung und 

Fortschreibung der Umsetzung der 

Regionalen Entwicklungsstrategie 

nicht zugelassen.

3. Die Schriftliche Abstimmung im 

Umlaufverfahren sollte nur in Aus-

nahmefällen. z.B. bei besonderer 

Dringlichkeit des Projektes vorge-

nommen werden.

Jede Person, jeder Verein, jede Organisa-

tion etc. kann grundsätzlich Projekte zur 

Förderung im Rahmen von LEADER einrei-

chen.

Die RAG veröffentlicht ihre Projektaus-

wahlkriterien und das Prozedere des Aus-

wahlverfahrens auf ihrer Website. Diese 

Projektauswahl wird begründet und doku-

mentiert. Die Projektauswahlentschei-

dungen (Protokolle) werden auf der Web-

seite der RAG publiziert. Die Sitzungen 

des Gesamtvorstands sind grundsätzlich 

nicht öffentlich. Der Projektträger wird im 

Falle einer Ablehnung oder Zurückstel-

lung seines Projekts schriftlich darüber in-

formiert, welche Gründe für die Ableh-

nung oder Zurückstellung ausschlagge-

bend waren. Nicht berücksichtigte Vorha-

ben werden, nach Anzeige durch den Pro-

jektträger, in der nächsten Entschei-

dungsrunde wieder zugelassen. Dem Pro-

jektträger wird die Möglichkeit eröffnet in 

der nächsten Sitzung des Entscheidungs-

gremiums, die der Ablehnung folgt, Ein-

wendungen gegen die Entscheidung zu 

erheben. Das Entscheidungsgremium hat 

über das Projekt nach Anhörung abschlie-

ßend erneut Beschluss zufassen. 

Weiterhin wird der Projektträger auch 

auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er 

trotz der Ablehnung oder Zurückstellung 

des Projekts durch die RAG einen Förder-

antrag (mit der negativen RAG-Stellung-

nahme) bei der Bewilligungsbehörde stel-

len kann und ihm so der öffentliche Ver-

fahrens und Rechtsweg eröffnet wird.

Die in Abbildung 4 und 5 aufgeführten 

Auswahlkriterien werden zur Projektaus-

wahl herangezogen. Dabei sind die Krite-

rien 1-6 Mindestkriterien, da sie prüfen, 

ob das Vorhaben zur Umsetzung der Re-

gionalen Entwicklungsstrategie und zur 

Erreichung der in der Strategie festgeleg-

ten Ziele beitragen. Die Kriterien 7 bis 

einschließlich 13 sind Wertungskriterien. 

Bei Kriterium 7 und 9 muss mindestens 

ein Punkt erreicht werden. Bei den 

Wertungskriterien 8 und 10 bis 13 ist ei-

ne Bewertung mit 0 bis drei Punkten 

möglich. Die Kriterien bewerten den Bei-

trag des Vorhabens zu den strategischen 

Entwicklungszielen.

Insgesamt muss ein Vorhaben die Mini-

malpunktzahl von sieben (7) Punkten er-

reichen. Maximal kann ein Projekt mit 22 

Punkten bewertet werden.

Bei Punktegleichheit von Vorhaben wird 

die Rangfolge folgendermaßen  differen-

ziert:  Das Kriterium 8 „Innovativer An-

satz“ und die dort vergebenen Punkte er-

hält die höchste Wertigkeit, gefolgt von 

Kriterium 9 „Regionale Bedeutung“, Kri-

terium 10 „Beitrag zur regionalen Wert-

schöpfung“ und Kriterium 11 „Beitrag zur

Förderung der Lebensqualität Jugendli-

cher und junger Erwachsener“ (in dieser

Reihenfolge).

Die in der RES festgelegten Themenjahre 

spielen in der Auswahl der Projekte eine 

Rolle. Wirkt das Projekt im Handlungsfeld 

des jeweiligen Themenjahres mittel (2) 

oder hoch (3) beim Wertungskriterium 7, 

dann erhält das Projekt einen Zusatz-

punkt. 
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Abbildung 4: Bewertungsmatrix 1/2 
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Abbildung 5: Bewertungsmatrix 2/2 
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6.5 Erläuterungen zu den Pro-

jektauswahlkriterien

Kriterium 1: Vollständigkeit der Antrags-

unterlagen

Dieses Kriterium wird vorab vom Regio-

nalmanagement ausgefüllt und gibt Aus-

kunft, ob die Antragsunterlagen, wie im 

Antragsformular gefordert, vollständig 

sind.

Kriterium 2: Plausibilität des Projektan-

trages

Hier wird bewertet, ob der Projektantrag 

plausibel bzw. das beantragte Vorhaben 

umsetzbar scheint.

Kriterium 3: Langfristigkeit des Projekts 

Die langfristige Wirkung des beantragten 

Projekts auf die Region wird bei diesem 

Mindestkriterium bewertet. Unter dem 

Begriff „langfristig“ wird verstanden, dass

investive Maßnahmen eine Zweckbin-

dungsfrist von mindestens 5 Jahren ha-

ben und sonstige Vorhaben eine anhal-

tende Wirkung aufweisen.

Kriterium 4: Keine Pflichtaufgabe der öf-

fentlichen Hand

Bei diesem Kriterium wird festgestellt, ob 

das Projekt (keine) Pflichtaufgabe der 

öffentlichen Hand ist.

Kriterium 5: Gesamtkosten des Projekts 

Ob die Gesamtkosten des Projekts bei 

über 2.000 Euro brutto liegen wird bei 

diesem Kriterium beurteilt.

Kriterium 6: Wirkung des Projektes in ei-

nem der Handlungsfelder

Die Wirkung des beantragten Projekts in 

einem der fünf Handlungsfelder der RES –

mit Blick auf das Wertungskriterium 7 –

wird hier geprüft.

Kriterium 7: Wirkung des Projektes auf 

die Handlungsfeldziele in den Handlungs-

feldern

Beim Wertungskriterium 7 wird das Pro-

jekt dem oder den Handlungsfeldzielen 

in einem Handlungsfeld zugeordnet und 

in diesem bewertet. Beantragte Vorha-

ben, die keinen Beitrag zur Erreichung 

mindestens eines Handlungsfeldzieles in 

einem Handlungsfeld leisten, werden ab-

gelehnt. Die Punktevergabe für das Pro-

jekt kann nur für das oder die Hand-

lungsfeldziele in einem Handlungsfeld er-

folgen. Die Punktevergabe richtet sich 

nach dem Beitrag, den das Vorhaben zur 

Zielerreichung des oder der Handlungs-

feldziele im Handlungsfeld leistet. Ist die 

Wirkung des Vorhabens für die Zielerrei-

chung des oder der Handlungsfeldziele 

im Handlungsfeld hoch, wird das Vorha-

ben mit drei (3) Punkten bewertet. Bei 

einer mittleren Wirkung des Projekts 

wird dies mit zwei (2) Punkten bewertet. 

Ist die Wirkung des Vorhabens gering, 

wird das Vorhaben mit einem (1) Punk-

ten bewertet.

Kann das Projekt zusätzlich einem weite-

ren Handlungsfeld mit dem oder den 

Handlungsfeldzielen zugeordnet werden, 

wird ein Zusatzpunkt für das eingereichte 

Vorhaben vergeben.

Kriterium 8: Innovativer Ansatz

Ein überregional innovativer Ansatz und 

eine Bewertung mit drei (3) Punkten lie-

gen vor, wenn das Vorhaben vorbildhaf-

ten oder Modellcharakter hat. Ein regional 

innovativer Ansatz wurde in anderen Re-

gionen, jedoch noch nicht in der Wart-

burgregion angewandt bzw. umgesetzt 

und wird mit zwei (2) Punkten bewertet. 

Ein lokal innovativer Ansatz wurde in der
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Wartburgregion bereits beispielgebend 

umgesetzt, jedoch noch nicht als allge-

meiner Standard durchgesetzt. Ein sol-

ches Vorhaben erhält einen (1) Punkt. Ein 

innovativer Ansatz kann sowohl Projekt-, 

als auch Prozessbezogen sein. Ist kein in-

novativer Ansatz erkennbar wird das Vor-

haben mit null (0) Punkten bewertet.

Kriterium 9: Regionale Bedeutung 

Dieses Kriterium ist ein Wertungsriterium. 

Vorhaben, die keine Bedeutung für die 

Region haben, werden abgelehnt. Regio-

nale Bedeutung hat ein Vorhaben, wenn 

seine Nutzung bzw. die angesprochenen 

Nutzergruppen mindestens die gesamte 

Wartburgregion betreffen, seine Nachah-

mung für andere Regionen bzw. Teilregio-

nen relevant ist oder das Vorhaben in Ko-

operation mit anderen Regionen umge-

setzt wird. Trifft dies zu, wird das Projekt 

mit der Maximalpunktzahl drei (3) bewer-

tet. Mit zwei (2) Punkten wird das Vorha-

ben bewertet, wenn das beantragte Pro-

jekt eine Stadt-Umland-Beziehung be-

wirkt und/oder eine teilregionale Strahl-

kraft hat. Wird die Bedeutung des Vorha-

bens als lokal eingeschätzt, wird das Vor-

haben mit einem (1) Bewertungspunkt 

bewertet.

Kriterium 10: Beitrag zur regionalen 

Wertschöpfung

Leistet ein Vorhaben einen hohen Beitrag 

zur regionalen Wertschöpfung, so wird es 

mit der Maximalpunktzahl von drei (3) 

Punkten bewertet. Bei einem mittleren 

Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, er-

hält ein Projekt zwei (2) Bewertungs-

punkte. Ist der Beitrag zur regionalen 

Wertschöpfung gering, so wird das Vorha-

ben mit einem (1) Punkt bewertet. Ist 

kein Beitrag zur regionalen Wertschöp-

fung zu erkennen, so wird dieses Krite-

rium mit null (0) bewertet.

Kriterium 11: Beitrag zur Förderung der 

Lebensqualität Jugendlicher und junger 

Erwachsener

Leistet ein Vorhaben einen hohen Beitrag 

zur Förderung der Lebensqualität Jugend-

licher und junger Erwachsener in der 

Wartburgregion so wird es mit der Maxi-

malpunktzahl von drei (3) Bewertungs-

punkten bewertet. Bei einem mittleren 

Beitrag zur Förderung der Lebensqualität, 

erhält ein Projekt zwei (2) Punkt. Ist der 

Beitrag gering, so wird das Vorhaben mit 

einem (1) Punkt bewertet. Ist kein Beitrag 

zur Förderung der Lebensqualität Jugend-

licher und junger Erwachsener zu erken-

nen, so wird dieses Kriterium mit null (0) 

bewertet.

Kriterium 12: Grad der Vernetzung und 

Kooperation

Ein hoher Grad der Vernetzung und Ko-

operation (drei (3) Punkte) liegt vor, 

wenn das Vorhaben Akteure und Akteu-

rinnen aus verschiedenen institutionellen 

Bereichen und verschiedenen Teilregio-

nen vernetzt. Zwei (2) Punkte erhält ein 

Vorhaben mit einem mittleren Grad der 

Vernetzung und Kooperation, dass Ak-

teure und Akteurinnen aus verschiedenen 

institutionellen Bereichen oder verschie-

denen Teilregionen vernetzt. Vorhaben 

weisen einen geringen Grad der Vernet-

zung und Kooperation auf (einen (1) 

Punkt), wenn sie Akteurinnen und Ak-

teure aus den gleichen institutionellen Be-

reichen oder der gleichen Teilregion ver-

netzen. Projekte, die keine Akteure und 

Akteurinnen oder Teilregionen vernetzen 

oder Kooperationen entstehen lassen, er-

halten keinen (0) Punkt.

Kriterium 13: Umfang des bürger-

schaftlichen Engagements

Bei diesem Kriterium können drei (3) 

Punkte erreicht werden. Wird die Bevöl-

kerung bei der Umsetzung des Vorhabens 

(Planung, Umsetzung oder Betrieb) kaum 

mit einbezogen, so wird das Vorhaben mit
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einem (1) Punkt bewertet. Bei einer mitt-

leren Beteiligung der Bevölkerung beim 

Vorhaben wird dies mit zwei (2) Punkten 

bewertet. Ist das Einbeziehen der Bevöl-

kerung bei der Umsetzung des Vorhabens 

hoch, wird das Projekt mit drei (3) Punk-

ten bewertet.

6.6 Definition der Fördersätze

Zuwendungsempfänger- und Empfänge-

rinnen der Förderung ist der Träger der 

Maßnahme. Zuwendungsempfänger- und 

Empfängerin sind sowohl juristische Per-

sonen öffentlichen, als auch privaten 

Rechts sowie natürliche Personen. Die 

Höhe der Förderung für Vorhaben, die zur

Umsetzung der Regionalen Entwicklungs-

strategie dienen, liegt bei 60 % der för-

derfähigen Kosten.

Die Höhe der Zuwendung ist auf 50.000 €

der zuwendungsfähigen Kosten begrenzt. 

Unter weiterer Beachtung der Bestim-

mungen der geltenden Förderrichtlinie 

ILE/REVIT kann die Förderobergrenze in 

begründeten Ausnahmefällen durch den 

Gesamtvorstand aufgehoben werden, 

wenn das Projekt eine gesamtregionale 

Bedeutung und Wirkung sowie einen ho-

hen innovativen Charakter aufweist. 

Maßnahmen, deren förderfähige Kosten 

5.000€ nicht übersteigen (Kleinprojekte),

können zu einem Vorhaben der Regiona-

len Aktionsgruppe als Umbrella-Projekt 

zusammengefasst werden. Zuwendungs-

empfänger- und Empfängerinnen sind so-

wohl juristische Personen öffentlichen, 

als auch privaten Rechts sowie natürliche 

Personen. Die Höhe der Förderung für 

Kleinprojekte bzw. Umbrella-Projekten 

beträgt für alle Zuwendungsempfänger-

und Empfängerinnen 65 % der förderfä-

higen Kosten. In folgenden Fällen kann

ein Kleinprojekt mit maximal 75 % bezu-

schusst werden:

     Nichtinvestive Vorhaben

 Investive Vorhaben, die einem oder

mehreren der spezifischen Ziele ent-

sprechen:

o Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Anpassung an den Klima-

wandel sowie Förderung nach-

haltiger Energie

o Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung und der effizien-

ten Bewirtschaftung natürli-

cher Ressourcen

o Beitrag zur Eindämmung und 

Umkehrung des Verlusts an bi-

ologischer Vielfalt, Verbesse-

rung von Ökosystemleistungen 

und Erhaltung von Lebensräu-

men und Landschaften

 Vorhaben, die dem Ziel der Basis-

dienstleistungen entsprechen

 Investitionen in land- und forstwirt-

schaftlicher Infrastruktur

 Nichtproduktive Investitionen

6.7 Monitoring und Evaluie-

rung

Einem erfolgreichen Monitoring liegt eine 

kontinuierliche Beobachtung und Erfas-

sung des gesamten LEADER-Umsetzungs-

prozesses zu Grunde. Das Monitoring bil-

det die Grundlage für die Halbzeit- und 

Abschlussevaluierung.

Ein kontinuierliches Monitoring findet 

durch die jährliche Fortschreibung des Ak-

tions- und Finanzplans statt. In jedem 

Projektantrag, der durch die RAG Wart-

burgregion geprüft wird, sind eindeutige 

(messbare) Beiträge zu den Handlungs-

feldzielen des Projekts benannt. Jedem 

Handlungsfeldziel sind wiederum Indika-

toren zugeordnet, die so eine Überprü-

fung der Zielerreichung gewährleisten. 

Dies ermöglicht, im Zuge der jährlichen 

Fortschreibung, eine Ist-Soll-Analyse so-

wie eine Bestimmung des Zielerrei-

chungsgrads durchzuführen. Daraus lässt 

sich überprüfen, ob die umgesetzten Pro-

jekte zur Umsetzung der RES (Strategie-

konformität) beitragen. Basierend auf 

diesen Ergebnissen, kann dann ggf. bei 

Bedarf steuernd eingegriffen werden.

Das Monitoring ist Grundlage der durch-

zuführenden Selbstevaluierung der RAG.
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Aufbauend auf Erfahrungen aus der vor-

herigen Förderperiode (2014-2022), sol-

len folgende drei Methoden bzw. Instru-

mente weiterhin zur Evaluierung einge-

setzt werden:

 Standardisierte Befragung (Fragebo-

gen) der beteiligten Akteure und Ak-

teurinnen

 Spezielle Befragungen und Gespräche 

mit Experten und Expertinnen in der 

Region zu RES–relevanten Themen

 Moderierte Workshops und Vorstands-

workshops

Diese gewährleisten kombiniert eine aus-

geglichene, quantitativ und qualitativ um-

fassende Bewertung der Arbeit der RAG.

Neben den laufenden Maßnahmen der 

Evaluierung sind eine Halbzeit- sowie ei-

ne Abschlussevaluierung geplant. Die 

Halbzeitevaluierung wird voraussichtlich 

im 4. Quartal 2024 stattfinden, die Ab-

schluss-evaluierung im 4. Quartal 2026 

beginnen. Halbzeit- und Abschlussevalu-

ierung sehen eine komplexere Überprü-

fung der Zielerreichung sowie eine Ablei-

tung potenzieller Handlungsbedarfe für 

die kommenden Jahre vor. Aufgrund des-

sen ist ein Methodenmix erforderlich, der 

Erhebung und Befragung, Signal-, Multi-, 

und Fokuschecks o.ä. miteinander kom-

biniert. Über die anzuwendenden Metho-

den soll zu gegeben Zeitpunkt eine Ab-

stimmung in den Gremien erfolgen.

7 Finanzplan 

 

 

 

Lfd. Nr. Interventionsbereich/ Handlungsfeld Anteil am Budget der 

RAG in % 

1 Durchführung von Vorhaben, einschließlich 

Kooperationsaktivitäten und deren Vorberei-

tung (Art. 34 Abs. 1b) 

75% 

2 Handlungsfeld A Grundversorgung 

und Lebensqualität 

20% 

3 Handlungsfeld B Siedlungsentwick-

lung und Wohnen 

25% 

4 Handlungsfeld C Wirtschaft und Ar-

beit 

15 % 

5 Handlungsfeld D Energie, Klima und 

Ressourcenschutz 

10 % 

6 Handlungsfeld E Tourismus und Nah-

erholung 

5 % 

7 Verwaltung, Begleitung und Evaluierung der 

Strategie; Sensibilisierung; Erleichterung 

des Austauschs zwischen Interessenträgern 

(Art. 34 Abs. 1c) 

25% 

8 Regionalmanagement 20 % 

9 Sensibilisierung, Vernetzung und Öf-

fentlichkeitsarbeit 

5 % 
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Begründung: 

Die Budgetierung der Handlungsfelder 

wird gemäß ihrer Priorisierung vorgenom-

men. Dem Fokusthema wird hierbei ein 

Teil des Budgets des Handlungsfeldes A 

„Grundversorgung und Lebensqualität“ 

zugerechnet. Abweichend der Priorisie-

rung werden 25 % des Budgets im Hand-

lungsfeld B „Siedlungsentwicklung und 

Wohnen“ eingeplant, da in diesem Hand-

lungsfeld erfahrungsgemäß eine große 

Anzahl an investiven Projekten mit höhe-

ren Finanzvolumen erwartet wird, als in 

den übrigen Handlungsfeldern. Zudem 

wird auch die Umsetzung des Fokusthe-

mas „Förderung der Lebensqualität Ju-

gendlicher und junger Erwachsener“ maß-

geblich durch die Umsetzung des Ziels

 

 „Entwicklung bedarfsgerechter Wohnan-

gebote, insbes. für junge Erwachsene“ 

aus dem Handlungsfeld Siedlungsent-

wicklung und Wohnen vorangetrieben. 

Um das Regionalmanagement sowie die 

Arbeit im Bereich Sensibilisierung, Ver-

netzung und Öffentlichkeitsarbeit in der 

gleichen Qualität wie in den letzten Jahren 

fortzuführen, wird in den beiden Berei-

chen zusammen 25 % des Budgets einge-

plant. Die RAG sichert hierüber hinaus die 

Finanzierung des Eigenanteils zu.  
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8 Anhang 

8.1 Tabellen 

Tabelle 6: Übersicht der Gebietskörperschaft im Wartburgkreis, Quelle: BVdI 2018; Thüringer Lan-
desamt für Statistik 

Gebietskörperschaft Bevölke-

rung 

Versorgungszentren 

Zentralörtliche 

Funktion 

Besonderheit 

Landkreis Wartburg-

kreis 

 158 900   

Barchfeld-Immelborn 4 500 Ohne Zentrums 

Funktion 

Versorgungszentrum in OT Barch-

feld 

Treffurt, Stadt 5 874 Grundzentrum Gefährdet durch Bevölkerungsrück-

gang 

Unterbreizbach 3 321 Ohne Zentrums 

Funktion 

Versorgungskern5 

Vacha, Stadt  4 966 Grundzentrum Gefährdet durch Bevölkerungsrück-

gang 

Wutha-Farnroda  6 271 Grundzentrum Versorgungszentrum 

Gerstungen 9 026 Grundzentrum Versorgungszentrum; Versorgungs-

kern mit starkem Bevölkerungsrück-

gang in OT Marksuhl 

Hörselberg-Hainich 6139 Ohne Zentrums 

Funktion 

Versorgungszentrum in Behringen 

Bad Liebenstein, Stadt  7 700 Grundzentrum Gefährdet durch Bevölkerungsrück-

gang 

Krayenberggemeinde 4 971 Ohne Zentrums 

Funktion 

Versorgungskern mit starkem Be-

völkerungsrückgang 

Werra-Suhl-Tal, Stadt 6 325 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

Eisenach, Stadt  41 806 Mittelzentrum mit 

Teilfunktion OZ 

Versorgungszentrum mit hoher Be-

deutung 

EG: Bad Salzun-

gen, Stadt  

24 700   

   Bad Salzungen, Stadt  22 976 Mittelzentrum Versorgungszentrum mit hoher Be-

deutung, weiteres Versorgungszent-

rum in Tiefenort 

                                           

5 Mind. 1.000 EW in 2035 EW-Abnahme bis 2035 <20 % (Basisangebot an Einrichtungen 

der Daseinsversorgung vorhanden) 

https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=extra&nr=63000&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=extra&nr=63000&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63004&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63076&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63078&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63082&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63092&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63097&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63098&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63099&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63101&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63103&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63105&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=erf&nr=6351&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=erf&nr=6351&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63003&Aevas2=Aevas2&SZDT=
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   Leimbach 1 724 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

EG: Geisa, Stadt  7 114   

   Geisa, Stadt 4 777 Grundzentrum Versorgungszentrum 

   Buttlar 1 250 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Gerstengrund  65 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Schleid  1 022 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

EG: Ruhla, Stadt  7 120   

   Ruhla, Stadt  5 352 Grundzentrum Gefährdet durch Bevölkerungsrück-

gang 

   Seebach  1 768 Ohne Zentrums 

Funktion 

Versorgungskern mit starkem Be-

völkerungsrückgang 

EG: Dermbach  9 838  Versorgungskern in Ortsteil 

Stadtlengsfeld 

   Dermbach  7 153 Grundzentrum Versorgungszentrum 

   Empfertshausen  515 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Oechsen  590 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Weilar 838 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Wiesenthal  742 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

VG: Hainich-Werratal  9 287   

   Berka v. d. Hainich  721 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Bischofroda 640 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Frankenroda  315 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Hallungen 184 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Krauthausen  1 574 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Lauterbach  659 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Nazza  536 Ohne Zentrums 

Funktion 

 

   Amt Creuzburg, Stadt  4 658 Grundzentrum Versorgungskern mit starkem Be-

völkerungsrückgang 

https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63051&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=erf&nr=6356&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63032&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63011&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63033&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63068&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=erf&nr=6357&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63066&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63071&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=erf&nr=6359&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63015&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63023&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63062&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63084&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63086&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=vwg&nr=6306&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63006&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63008&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63028&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63037&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63046&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63049&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63058&Aevas2=Aevas2&SZDT=
https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?TabelleID=GG000102&auswahl=gem&nr=63104&Aevas2=Aevas2&SZDT=
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Tabelle 7: Übergeordnete Planungen in der Wartburgregion, Eigene Darstellung 

Konzept Planung/Strategie 

Landes- und Regionalebene 

LEP Thüringen 2025 

(2014) 

- Anpassungsstrategien für Ver- und Entsorgungssysteme 

durch neue technologisch-innovative Lösungen 

- Bürgerschaftliches Engagement als Teil der gemeinsamen 

Wahrnehmung und Verantwortung zur dauerhaften Siche-

rung der Daseinsvorsorge 

- Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 

- An die Bedarfe angepasste soziale Infrastruktur, z.B. Ver-

sorgungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Kulturangebote 

- Sicherung von Bildungsangeboten 

- Mobilitätsangebote als Bestandteil eines Mix zur Bereitstel-

lung eines hochwertigen Infrastrukturangebots 

- Erhaltung des Breitensports, gleichzeitig Verbesserung des 

Leistungssports 

- Sicherung von kulturellen Angeboten 

- Wirtschaftlicher Entwicklung unter Ausnutzung der besonde-

ren Potenziale der zentralen Lage 

- Bereitstellung guter Investitionsbedingungen 

- Stärkung der Leistungskraft kleiner und mittlerer Unterneh-

men 

- Barrierefreie Errichtung neuer Infrastrukturen 

- Leistungsfähiges Netz von Verkehrswegen 

- Flexible Lösungen für Alltagsmobilität 

- Ressourcenpotenzial für nachfolgende Generationen erhalten 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur 

- Naturgüter sollen gesichert und Entwickelt werden 

- Rückbau von Versiegelungen und Renaturierung von Brach-

flächen 

- Böden sollen in ihrer natürlichen Funktionen gesichert und 

erhalten werden 

- Aktive Kulturlandschaftsgestaltung und Kulturlandschafts-

pflege sollen naturbetonte Strukturelemente der Agrarräume 

erhalten 

Die Thüringer Nach-

haltigkeitsstrategie 

(2018) 

- Bildung und lebenslanges Lernen, Sensibilisierung für Nach-

haltigkeit 

- Klimaschutz, nachhaltige Energien und schützenausbauen 

- Nachhaltiger Konsum und nachhaltiges Wirtschaften 

- Schutz der biologischen Vielfalt 

- Reduzierung von Ungleichheit 
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Tourismusstrategie 

Thüringen 2025 

(2017) 

- Thüringen Deutschlandweit bekannter machen 

- Definierte Zielgruppen ansprechen 

- Akteure kennen und leben die Markenstrategie und ihre 

Werte 

- Stärke Vernetzung im Tourismus 

- Gemeinsames Content-management für digitale Inhalte 

- Unterstützungsinitiative für das Gastgewerbe für steigende 

Gästezufriedenheit 

Regionalplan Süd-

westthüringen 

(2012) 

- Hochwasser- und Erosionsschutz ausbauen 

- Ökologische Verbundfunktion der Fließgewässer und Auen 

verbessern 

- Renaturierung unmittelbar nach Abschluss von Rohstoff-Ge-

winnungsarbeiten 

- Siedlungen mit regionaltypischen, prägenden Erscheinungs-

bildern sollen erhalten werden 

- Regional bedeutsame Kulturlandschaften sollen weiterentwi-

ckelt werden 

Handlungskonzept 

Streuobst Thüringen 

(2020) 

- Bestandspflege der Obstgehölze 

- Sanierung und Revitalisierung von Streuobstbeständen 

Thüringer Bildungs-

plan bis 18 Jahre 

(2019) 

- Naturwissenschaftliche Bildung sowohl in staatlich organi-

sierten Bildungseinrichtungen als auch kombiniert mit au-

ßerschulischen Lernangeboten 

Landkreisebene 

Modellregion Wart-

burgregion (2018) 

- Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in länd-

lichen Räumen 

Klimaschutzkonzept 

Wartburgkreis (2022) 

- Verankerung und Verstetigung des Klimaschutzes als Quer-

schnittsthema im Landkreis 

- Sensibilisierung und Wissenstransfer für Klimaschutz 

- Klimaverträgliche Verwaltung durch Senkung des Endener-

gieverbrauchs 

- Senkung des Endenergieverbrauchs in der Mobilität 

- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiever-

brauch 

- Stärkung des Bewusstseins und der Handlungsfähigkeit in 

Bezug auf Klimawandelfolgen 

Maßnahmen- und 

Umsetzungskonzept 

„E-mobile Wartburg-

region“ (2019) 

- Begleitung des Transformationsprozesses in der Automobil-

industrie 

- Förderung der Elektrifizierung im ÖPNV 

- Förderung der Elektrifizierung zur Stärkung des Radver-

kehrs 

- Bereitstellung / Förderung von (halb-) öffentlicher Ladeinf-

rastruktur 

- Umstellung des Fuhrparks von Kommunen und kommuna-

len Unternehmen 

- Erprobung neuer Mobilitätskonzepte und –dienstleistungen 

- Steigerung der Akzeptanz der individuellen E-mobilität 
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Gewerbeflächenent-

wicklungskonzept 

des Wartburgkreises 

(2021) 

- zielgerichteter, effizienter und nachhaltig wirksamer Einsatz 

von kommunalen Finanzmitteln sowie maximale Nutzung 

möglicher Fördermittel  

- planerische Unterstützung der Städte und Gemeinden 

- Entwicklung eines einheitlichen regionalen Ansatzes zur Po-

tenzialflächenfindung 

Rahmenkonzept 

Siedlungsentwicklung 

Werra-Wartburgre-

gion (2019) 

- Erhalt der Identitätsstiftenden, regionaltypischen Dörfern 

und Städten 

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

- Stärkung von Versorgungskernen als Ankerpunkte 

- Entwicklung dezentraler Versorgungsstrukturen und alter-

nativer 

- Erhalt und infrastrukturelle Erneuerung der bestehenden 

Gewerbeschwerpunkte 

Jugendförderplan des 

Wartburgkreises für 

2021 (2020) 

- Rationalisierte Jugendarbeit 

- Schulsozialarbeit 

- Schulbezogene Jugendarbeit 

- Jugendverbandsarbeit 

- Gesetzlicher und erzieherischer Kinder- & Jugendschutz 

Kurze Tourismusstra-

tegie für die Welter-

beregion Wartburg-

Hainich (2020) 

- Welterberegion stärker definieren  Marketing 

- Qualitativer und quantitativer Ausbau des ÖPNV 

- Fahrradverleih-Stationen und Ausbau des Radwegenetzes 

- Regionale Produkte stärker bewerben/anbieten 

- Angebot für Gäste kommunizieren 

- Zusammenarbeit in der Region stärken 

 

 

Tabelle 8: Prozentualer Anteil der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in der Wartburgregion in 

den Jahren 2010, 2020 und 2021, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2021 (Eigene Darstel-
lung) 

 
Unter 

6 

6 - < 

15 

15 - 

< 18 

18- < 

25 

25- < 

30 

30- < 

40 

40- < 

50 

50- < 

65 

65- < 

75 

75- < 

85 

Über 

85 

2010 4% 7% 2% 7% 6% 11% 17% 23% 13% 8% 2% 

2020 5% 8% 2% 5% 3% 12% 12% 26% 14% 10% 3% 

2021 5% 8% 2% 5% 3% 12% 12% 25% 14% 10% 4% 
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Tabelle 9: Absolute Anzahl und versorgungsgrad an Fachärztinnen und Fachärzten in der Wartburg-
region im Jahr 2021, Quelle: Kassenärztliche Vereinigung 2022 (Eigene Darstellung) 

Fachärzte Absolute Zahl Versorgungsgrad 

Augenärzte und Augenärztinnen 9 111,0% 

Chirurgie & Orthopädie 11 132,0% 

Frauenärztinnen und Frauenärzte 14 142,5% 

HNO-Ärzte und HNO-Ärztinnen 7 126,4% 

Hautärztinnen und Hautärzte 4 135,2% 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 21 111,3% 

Kinderärztinnen und Kinderärzte 10 136,2% 

Urologen und Urologinnen 4 123,5% 

Nervenärzte und Nervenärztinnen 5 116,6% 

8.2 Abbildungen 

 

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in der Wartburgregion, dem Wartburgkreis und der Stadt Ei-
senach in den Jahren 2010 bis 2021, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstel-
lung) 
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Abbildung 7: Geburten und Sterbefälle in der Wartburgregion (Seit 2021 mit der Stadt Eisenach) in 
den Jahren 2010 bis 2021, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 8: Zuzüge und Fortzüge in der Wartburgregion in den Jahren 2010 bis 2021, Quelle: Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 
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Abbildung 9: Entwicklung der Altersstruktur in der Wartburgregion zwischen den Jahren 2010 und 
2020, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 10: Übernachtungen in der Wartburgregion (inklusive der Stadt Eisenach) in den Jahren 
2010 bis 2021, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 

  

-60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

unter 6

6 - < 15

15 - < 18

18- < 25

25- < 30

30- < 40

40- < 50

50- < 65

65- < 75

75- < 85

Über 85

Entwicklung in Prozent

A
lt
e
rs

k
la

s
s
e
n

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A
n
z
a
h
l 
d
e
r 

Ü
b
e
rn

a
c
h
tu

n
g
e
n

Jahreszahl



Regionale Entwicklungsstrategie       

  76 

 

 

  

Abbildung 11: Tourismusregionen in der Wartburgregion, Quelle: RAG Wartburgregion 
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Abbildung 12: Ankünfte in der Wartburgregion (inklusive der Stadt Eisenach) in den Jahren 2010 bis 
2021, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 
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Abbildung 13: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach in den 
Jahren 2010 bis 2020, Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 
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Abbildung 15: Anteil der verschiedenen Haushalte an allen Haushalten in den Jahren 2000 bis 2019, 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2022 (Eigene Darstellung) 
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Eigene Darstellung 
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Abbildung 16: Entwicklung der Arbeitslosenquote zwischen 2010 und 2020, Quelle: Thüringer Lan-
desamt für Statistik, Eigene Darstellung 
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Abbildung 17: Übersichtskarte Umwelt- und Schutzzonen im Wartburgkreis, Quelle: Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation (Eigene Darstellung) 
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8.3 Zielstruktur 

8.3.1 Handlungsfeld A: Grundversorgung und Lebensqualität 

Leitprojekt: Jugendförderung 

Startprojekt: „Planung und Initiierung des Jugendgartens“ in Gerstungen – Anschaffung 

überdachter Sitzgelegenheit 

Kooperationsprojekt: Austausch Jugend und junger Erwachsener mit LAG Osteifel-Ahr 

A1 Handlungsfeldziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für das Handlungs-

feld „Grundversorgung und Lebensqualität“ der RES und dessen Ziele 

(A1) 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

A1.1 Durchführung einer Vorbe-
reitungskampagne für das 

Themenjahr 2024  

Anzahl der Kam-
pagnen 

1 Kampagne 2023 

 

A2 Handlungsfeldziel: Stärkung der Versorgung der Bevölkerung durch re-

gionale Produkte und Dienstleistungen 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

A2.1 Unterstützung von regional 

produzierenden Unterneh-
men bei der Markteinfüh-

rung regionaler Produkte 
bzw. des Marketings für re-
gionale Produkte  

Anzahl der unter-

stützten Unter-
nehmen 

 

3 unterstützte 

Unternehmen 
2027 

A2.2 Aufbau eines Katasters für 
regionale Produkte  

Anzahl der entwi-
ckelten Kataster 

1 Kataster 2027 

A2.3 Schaffung von neuen de-
zentralen (stationären oder 
mobilen) Strukturen zur 
Versorgung der Menschen 

mit regionalen Produkten 
und Dienstleistungen 

Anzahl der neu 
geschaffenen de-
zentralen (Bevöl-
kerung am 

Standort kleiner 
1500 Einwoh-
ner/-innen) An-
geboten der Da-
seinsvorsorge 

2 umgesetzte 
Projekte/ Ange-
bote 

 

2027 

Anteil der ländli-

chen Bevölke-
rung, die besse-
ren Zugang zu 
Dienstleistungen 
und Infrastruktu-
ren hat 

1% 2027 
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A3 Handlungsfeldziel: Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürger-

schaftlichen Engagements, insb. der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

A3.1 Durchführung von Kleinpro-
jektewettbewerben (auch  mit 

dem Fokus auf Jugend/Nach-
wuchsgewinnung)  

Anzahl durchge-
führter Kleinpro-

jektewettbe-
werbe 

 

5 Kleinprojekte-
wettbewerbe 

davon 2 mit Fo-
kus auf Jugend / 
Nachwuchsge-
winnung 

2027 

A3.2 Durchführung von Veranstal-

tungen für Beteiligung Ju-
gendlicher und junger Er-
wachsener in der Region  

Anzahl durchge-

führter Veran-
staltungen für 
Jugendliche und 

junge Erwach-
sene 

3 Veranstaltun-

gen 

 

 

2026 

 

 

 

Erreichte Ju-

gendliche 

90 Teilnehmer 2026 

A3.3 Erhalt oder Schaffung von 
Infrastrukturen für Vereine 
zur Jugendförderung  

Anzahl erhalte-
ner oder ge-
schaffener Infra-
strukturen 

2 Infrastrukturen 2026 

 

A4 Handlungsfeldziel: Unterstützung und Sensibilisierung für alternative 

Mobilitätsformen insbes. Alltagsradverkehr 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

A4.1 Unterstützung bei der Bil-
dung interkommunaler 
Verbünde zur Förderung 

des Alltagsradverkehrs  

Anzahl unter-
stützter inter-
kommunaler Ver-

bünde zur Förde-
rung des Alltags-
radverkehrs 

1 interkommuna-
ler Verbund 

 

 

2026 

 

 

Streckenkilome-
ter neu gebauter 

bzw. ausgebauter 
Radwege 

10 km 2027 

A4.2 Partizipation der RAG an 
dem Erstellungsprozess 
des Radverkehrskonzeptes 
des Wartburgkreises  

Anzahl der akti-
ven Teilnahmen 
an Beratungen 
zum Radver-

kehrskonzept des 
Wartburgkreises 

3 Teilnahmen an 
Beratungen 

2027 
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A5 Handlungsfeldziel: Pflege des kulturellen Erbes, des traditionellen 

Handwerks und Förderung der kulturellen Vitalität 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

A5.1 Unterstützung von Bil-
dungs- bzw. Vernetzungs-

veranstaltungen zu Kultur 
oder traditionellen Hand-
werkstechniken in der Re-
gion  

Anzahl unter-
stützter Bildungs- 

bzw. Vernet-
zungsveranstal-
tungen 

3 Veranstaltun-
gen 

 

2027 

 

 

Anzahl erreichter 
Menschen 

120 Menschen 2027 

A5.2 Förderung von Maßnahmen 
zur Pflege des kulturellen 
Erbes, des traditionellen 
Handwerks und der kultu-

rellen Vitalität  

Anzahl geförder-
ter Objekte des 
kulturellen Erbes 
oder zur Aus-

übung des traditi-
onellen Hand-

werks und der 
kulturellen Vitali-
tät 

3 Objekte 2027 

 

8.3.2 Handlungsfeld B: Siedlungsentwicklung und Wohnen 

Leitprojekt: Erhalt bestehender Siedlungsstrukturen 

Startprojekt: Aktionstag „Bauen im Dorf 3.0“ 

B1 Handlungsfeldziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für das Handlungs-

feld „Siedlungsentwicklung und Wohnen“ der RES und dessen Ziele 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

B1.1 Durchführung einer Vorbe-

reitungskampagne für das 
Themenjahr 2025  

Anzahl der Kam-

pagnen 

1 Kampagne 2024 
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B2 Handlungsfeldziel: Erhalt bestehender Siedlungsstrukturen und Nach-

nutzung leerstehender Bausubstanz 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

B2.1 Durchführung von Sensibi-
lisierungsveranstaltung zu 

Innenentwicklung  

Anzahl durchge-
führter Sensibili-

sierungsveranstal-
tungen 

 

3 Veranstaltun-
gen 

 

 

2026 

Anzahl erreichter 
Menschen 

100 Menschen 2026 

B2.2 Förderung von Maßnahmen 
zur Nachnutzung leerste-
hender und teilleerstehen-

der  Bausubstanz  

Anzahl geförder-
ter nachgenutzter 
Leerstände 

3 leerstehende 
Objekte 

2026 

B2.3 Aufbau kommunaler Da-

tengrundlagen und Organi-
sationsstrukturen der In-
nenentwicklung  

Anteil der Kom-

munen in der Re-
gion die ein Leer-
standskataster/ 
aktives Flächen-
management be-
treiben 

1/3 der Kommu-

nen der Region 

2027 

 

B3 Handlungsfeldziel: Stärkung der regionalen Baukultur und des traditio-

nellen Siedlungsbildes 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

B3.1 Entwicklung von Sensibili-
sierungsmaßnahmen zum 
Erhalt des baukulturellen 

Erbes  

Anzahl Informati-
onsstrategien 
bzw. –material 

zur regionalen 
Baukultur 

 

2 Maßnahmen 2027 

B3.2 Förderung von Projekten 
zum Erhalt baukulturell 

wertvoller Objekte  

Anzahl geförder-
ter baukulturell 

wertvoller Ob-
jekte 

2 Objekte 2025 

 

B4 Handlungsfeldziel: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote, insb. 

für junge Erwachsene 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

B4.1 Aufbau einer Best-Practice 
Plattform zu innovativen, 
bedarfsgerechten Wohnan-
geboten  

Anzahl aufgebau-
ter Best-Practice 
Plattformen 

 

1 Plattform 2027 

B4.2 Durchführung von Exkursi-
onen zu modellhaften Vor-

haben  

Anzahl durchge-
führter Exkursio-

nen 

1 Exkursion 2026 
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8.3.3 Handlungsfeld C: Wirtschaft und Arbeit 

Leitprojekt: Regionale Wertschöpfungsketten 

Startprojekt: Steinbacher Regionalmarkt 

C1 Handlungsfeldziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für das Handlungs-

feld „Wirtschaft und Arbeit“ der RES und dessen Ziele 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

C1.1 Durchführung einer Vorbe-
reitungskampagne für das 
Themenjahr 2026  

Anzahl der Kam-
pagnen 

1 Kampagne 2025 

 

C2 Handlungsfeldziel: Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten sowie Er-

halt, Aufbau und Diversifizierung von Klein- und Kleinstunternehmen 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

C2.1 Unterstützung des Auf-
baus einer Vertriebsstruk-
tur für regionale Produkte  

Anzahl unter-
stützter Ver-
triebsstrukturen 

Anzahl neuer Ar-
beitsplätze 

1 unterstützte 
Vertriebsstruktur 

 

1 neuer Arbeits-
platz 

2027 

C2.2 Unterstützung von Klein- 
und Kleinstunternehmen 
bei der Produktentwick-
lung und –vermarktung  

Anzahl unter-
stützter Klein- 
und Kleinstunter-
nehmen 

 

Anzahl neuer Ar-

beitsplätze 

3 unterstützte 
Klein- & Klein-
stunternehmen 

 

2 neue Arbeits-
plätze 

2027 

C2.3 Förderung von Klein- und 
Kleinstunternehmen bei 
Digitalisierungsbestrebun-
gen  

Anzahl geförder-
ter Digitalisie-
rungsprozesse in 
Klein- und Klein-

stunternehmen 

2 geförderte Digi-
talisierungspro-
zesse 

2026 

 

C3 Handlungsfeldziel: Förderung neuer Arbeitsformen und –strukturen so-

wie der Attraktivität der Arbeitsangebote 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

C3.1 Vernetzung mit Initiativen 
für neue Arbeitsformen  

Anzahl vernetzter 
Initiativen 

1 vernetzte Initi-
ative 

2025 

C3.2 Sensibilisierung für Ge-
meinwohlökonomie  

Anzahl durchge-
führter Sensibili-
sierungsveranstal-
tungen für Ge-
meinwohlökono-

mie 

1 durchgeführte 
Veranstaltung 

 

 

2024 

 

 

 

Anzahl zertifizier-
ter Unternehmen 

3 Unternehmen 2027 

 



Regionale Entwicklungsstrategie       

  86 

C4 Handlungsfeldziel: Unterstützung beim strukturellen Wandel in der 

Landwirtschaft 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

C4.1 Durchführung von Treffen 
des Arbeitskreis Landwirt-

schaft  

Anzahl durchge-
führter Arbeits-

kreistreffen Land-
wirtschaft 

3 Arbeitskreise 2027 

C4.2 Durchführung von Veran-
staltungen zu Innovations-
strategien und Bildungsan-

geboten  

Anzahl durchge-
führter Veranstal-
tungen zu Innova-

tionsstrategien 
und Bildungsange-
boten 

2 durchgeführte 
Veranstaltung 

2027 

C4.3 Diversifizierung landwirt-

schaftlicher Unternehmen 
durch Möglichkeiten zur Ge-

winnung erneuerbarer Ener-
gien und Nahwärmenutzung  

Anzahl landwirt-

schaftlicher Be-
triebe mit Möglich-

keit zur Erzeugung 
regenerativer 
Energie 

¼ der landwirt-

schaftlichen Un-
ternehmen 

2027 

 

8.3.4 Handlungsfeld D: Energie, Klima und Ressourcenschutz 

Leitprojekt: Ressourcenschutz Wasser 

Startprojekt: „Bauwagen als Lernwerkstatt für Kindergarten“ 

D1 Handlungsfeldziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für das Handlungs-

feld „Energie, Klima und Ressourcenschutz“ der RES und dessen Ziele 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

D1.1 Durchführung einer Vorbe-

reitungskampagne für das 
Themenjahr 2027  

Anzahl der Kam-

pagnen 

1 Kampagne 2026 

 

D2 Handlungsfeldziel: Stärkung von Aktionen zum Klimaschutz und der An-

passung an den Klimawandel 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

D2.1 Durchführung von Projekt-

entwicklungswerkstätten 
zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels  

Anzahl durchge-

führter Projekt-
entwicklungs-
werkstätten 

2 Projektentwick-

lungswerkstätten 

2027 

D2.2 Unterstützung von Projek-
ten zur gemeinschaftlichen 

Speicherung und Nutzung 
von Brauchwasser  

Anzahl neu errich-
teter Brauchwas-

serspeicher 

3 Brauchwasser-
speicher 

2027 

D2.3 Unterstützung von Projek-
ten zur Nahwärmenutzung- 
bzw. Energieversorgung 
bis 2027 

Anzahl unter-
stützter Projekte 

3 Projekte 2027 
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D3 Handlungsfeldziel: Erhalt und Entwicklung der Natur- und Kulturland-

schaft 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

D3.1 Durchführung von Treffen 
des Arbeitskreis Flächen- 

und Maßnahmenpool  

Anzahl durchge-
führter Arbeits-

kreistreffen Flä-
chen- und Maß-
nahmenpool 

3 Arbeitskreise 2027 

D3.2 Durchführung von Sensibili-
sierungsveranstaltungen 

zur Vergrößerung des Ein-
flussgebietes des Flächen-
pools  

Anzahl durchge-
führter Sensibili-

sierungsveran-
staltungen 

2 Veranstaltun-
gen 

2026 

D3.3 Erhöhung der Anzahl betei-

ligter Gemeinden am Flä-
chenpool  

Anzahl neuer Ge-

meinden im Flä-
chenpool 

2 Gemeinden 2025 

D3.4 Unterstützung konzeptio-
neller Planungen zur Ent-
wicklung naturschutzfach-
lich wertvoller Flächen  

Anzahl konzeptio-
neller Planungen 

2 Planungen 1. 2024 

2. 2026 

D3.5 Unterstützung des Aufbaus 
ehrenamtlicher Strukturen 
zur Landschaftspflege  

Anzahl Vereine 

Anzahl geförder-
ter Maßnahmen 

5 Vereine 

5 Maßnahmen 

2027 

 

8.3.5 Handlungsfeld E: Tourismus und Naherholung 

Leitprojekt: Radverkehr 

Kooperationsprojekt: Neuauflage „Hainichrad verbindet“ 

E1 Handlungsfeldziel: Sensibilisierung der Bevölkerung für das Handlungs-

feld „Tourismus und Naherholung“ der RES und dessen Ziele 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

E1.1 Durchführung einer Vorbe-
reitungskampagne für das 

Themenjahr 2028  

Anzahl der Kam-
pagnen 

1 Kampagne 2027 
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E2 Handlungsfeldziel: Weiterentwicklung und Stärkung von Beherber-

gungsangeboten und Gastronomie 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

E2.1 Starten einer Qualitätsof-
fensive für Beherbergungs-

angebote und Gastronomie  

Anzahl durchge-
führter Qualitäts-

offensiven 

1 Qualitätsoffen-
sive 

2027 

E2.2 Durchführung von Informa-
tionsveranstaltungen zu al-
ternativen Betreiberkon-
zepten für gastronomische 

Einrichtungen 

Anzahl durchge-
führter Informati-
onsveranstaltun-
gen 

1 Informations-
veranstaltung 

2025 

E2.3 Unterstützungalternativer 
Betriebsformen beim Auf-
bau 

Anzahl alternati-
ver Betriebsfor-
men 

1 alternative Be-
triebsform 

2027 

 

E3 Handlungsfeldziel: Entwicklung und Ausbau touristischer Angebote 

 Teilziel Indikator Zielgröße Termin 

E3.1 Umsetzung von überregio-
nalen touristischen Rad-
konzepten  

Anzahl ungesetz-
ter überregiona-
ler Radkonzepte 

2 überregionale 
Radkonzepte 

2027 

E3.2 Förderung von touristi-
schen Angeboten  

Anzahl geförder-
ter touristischer 
Angebote 

2 Angebote 2027 

 

8.4 Ergebnis-Indikatoren 

Nr. Indikator Zielwert/-e (Aufteilung in Jahresscheiben) 

2023 2024 2025 2026 2027 Summe 

R.27 Anzahl der Vorhaben, die in ländli-

chen Gebieten zu den Zielen ökologi-

sche Nachhaltigkeit und der Errei-

chung von Klimaschutz und Anpas-

sung an den Klimawandel beitragen. 

0 3 3 5 13 24 

R.37 Zahl der im Rahmen von GAP-Projek-

ten unterstützten neuen Arbeits-

plätze. 

0 0 0 2 1 3 

R.39 Zahl der im Rahmen von GAP-Projek-

ten unterstützten Unternehmen. 
0 0 15 16 14 45 

R.41 Anteil der ländlichen Bevölkerung, die 

aufgrund der GAP-Unterstützung 

besseren Zugang zu Dienstleistungen 

und Infrastruktur hat. 

0 399 400 398 398 1.595 
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8.5 Projektsteckbriefe 

Startprojekt: „Planung und Initiierung des Jugendgartens“ in Gerstungen – Anschaffung 

überdachter Sitzgelegenheit 

Handlungsfeld A Grundversorgung und Lebensqualität 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldziel 

Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Engage-

ments, insb. der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldteilziel 

Erhalt oder Schaffung von mindestens 2 Infrastrukturen für Vereine zur 

Jugendförderung bis 2026 

Zielgruppen Kinder und Jugendliche in Gerstungen und Umgebung 

Projektträger Offene Jugendarbeit der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband West-

thüringen 

Partner Gemeinde Gerstungen, Regelschulen in Berka und Marksuhl, Gymnasium 

in Gerstungen, ortsansässige Vereine 

Beschreibung Das Jugendzentrum Gerstungen verfügt über kein Außengelände am Ge-

bäude.  

Notgedrungen werden Straßen und einige Parkplätze für kleinere 

Spieleinheiten genutzt. Neben unzähligen Spielunterbrechungen durch 

den Verkehr, kommt es seit vielen Jahren regelmäßig zu Beschwerden 

der Nachbarn, welche sich durch spielende Kinder und sich unterhalten-

den Jugendlichen gestört fühlen. Die Jugendlichen äußerten mehrfach 

und gehäuft den Wunsch nach einem Ort, an dem sie „abhängen“, spie-

len können und sein dürfen, ohne gestört oder vertrieben zu werden. Ne-

ben einer betreuten Nutzung des Jugendgartens durch das Team des Ju-

gendzentrums, wünschen sich die Jugendlichen zusätzlich weitere Nut-

zungszeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten; insbesondere in den 

Abendstunden und am Wochenende. Eine überdachte Sitzecke sollte nach 

ihren Vorstellungen als erstes angeschafft werden. Alle weiteren Ideen 

und Anschaffungen möchten sie in einem Projekt selbst entwickeln. 

Das Startprojekt dient der Erreichung des Handlungsfeldziels „Stärkung 

des sozialen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Engagements, insb. 

der Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ 

Mögliche Kosten 5.000,00 €  

Zeitrahmen bis Ende 2023 
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Startprojekt: Aktionstag „Bauen im Dorf 3.0“ 

Handlungsfeld B Siedlungsentwicklung und Wohnen 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldziel 

„Erhalt bestehender Siedlungsstrukturen und Nachnutzung leerstehen-

der Bausubstanz“ und „Stärkung der regionalen Baukultur und des tra-

ditionellen Siedlungsbildes“ 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldteilziel 

„Durchführung von mindestens 3 Sensibilisierungsveranstaltung zu In-

nenentwicklung bis 2026“ „Entwicklung von 2 Sensibilisierungsmaßnah-

men zum Erhalt des baukulturellen Erbes bis 2027“ 

Zielgruppen Bauherren, Kommunen, Multiplikatoren 

Projektträger RAG Wartburgregion e.V. 

Partner Werra-Wartburgregion e.V., Gemeinden 

Beschreibung Eine nachhaltige Siedlungs- und Innenentwicklung kann nur im regiona-

len Kontext entwickelt werden. Da sich viele Kommunen vor ähnlichen 

Herausforderungen sehen, wird die interkommunale Zusammenarbeit 

und regionale Kooperation angestrebt. Gleichzeitig sollen auch das Wis-

sen und der Austausch zu Problemen der Leerstandsentwicklung und 

des Flächenverbrauchs sowie zur Baukultur, zum Erhalt von Bausub-

stanz und ihrer energetischen Sanierung gestärkt werden. Der Aktions-

tag „Bauen im Dorf“ ist eine Sensibilisierungsveranstaltung zu diesen 

Themen. Er soll in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten und Zielgruppen durchgeführt werden und auch die Be-

völkerung und die politischen Gremien der Gemeinden für die Themen 

Flächensparen, Innenentwicklung und Erhalt von Bausubstanz und bau-

kulturellem Erbe sensibilisieren. Für den Aktionstag „Bauen im Dorf 3.0“ 

wird der Fokus auf den Erhalt von Bausubstanz und energetische Sanie-

rung gelegt. Zielgruppen sind Bauherren und potenzielle Bauherren so-

wie die Bauverwaltungen der Kommunen und weitere kommunale Multi-

plikatoren, wie Baulotsen. 

Das Startprojekt dient der Erreichung der Handlungsfeldziels „Erhalt be-

stehender Siedlungsstrukturen und Nachnutzung leerstehender Bausub-

stanz“ und „Stärkung der regionalen Baukultur und des traditionellen 

Siedlungsbildes“ 

Mögliche Kosten 3.000 € 

Zeitrahmen bis Ende 2023 
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Startprojekt: Steinbacher Regionalmarkt 

Handlungsfeld C Wirtschaft und Arbeit 

Beiträge zu Zielen  Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten – Unterstützung des 

Aufbaus einer Vertriebsstruktur für regionale Produkte 

Stärkung der Versorgung der Bevölkerung durch regionale 

Produkte und Dienstleistungen (HF 1) 

Zielgruppen Regionale Händler und Produzenten, Bevölkerung, Touristen, 

Initiativen 

Projektträger Stadt Bad Liebenstein 

Partner Genossenschaft Grüner Baum Steinbach eG 

Beschreibung Im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach fand im Jahr 2022 der 

erste Regionalmarkt als Pilotprojekt mit regionalen Herstellern 

und ihren Produkten statt. Nach vielversprechender Resonanz 

soll der Regionalmarkt als jährlich wiederkehrende Veranstal-

tung etabliert werden. Das Startprojekt beinhaltet die An-

schaffung von Material für eine dauerhafte Ausstattung der 

Marktinfrastruktur. Ausreichende Marktzelte sollen gewährleis-

ten, dass alle Hersteller ihre Produkte vor Wettereinflüssen 

schützen können. Zudem sind Sitzgarnituren für Gäste zum 

Austausch und Verzehren der regionalen Produkte notwendig. 

Um die Reichweite des Marktes auf die Wartburgregion und 

darüber hinaus auszudehnen, werden Marketingaktivitäten 

und -materialien, wie Flyer und Plakate, benötigt.   

Für den Regionalmarkt werden Hersteller aus Steinbach und 

Umgebung eingeladen und gezielt Anbieter mit besonderen 

Spezialitäten – aus dem Wartburgkreis und überregional – an-

gesprochen. Grundlage einer dauerhaften Händler und Produ-

zentenstruktur soll das o.g. Kataster werden. 

Mögliche Kosten 15.000 € 

Zeitrahmen 2023  
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Startprojekt: Bauwagen als Lernwerkstatt für Kindergarten 

Handlungsfeld D Energie, Klima und Ressourcenschutz 

Beiträge zu Zielen  Erhalt und Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft – Unterstüt-

zung des Aufbaus ehrenamtlicher Strukturen zur Landschaftspflege 

Zielgruppen Kinder, Kindergärten, Vereine / Interessengruppen der Bereiche Na-

tur, Umwelt, Landschaft 

Projektträger Landschaftspflegeverein Creuzburger Ziegenverein e.V. 

Partner Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.  

Beschreibung Der Landschaftspflegeverein Creuzburger Ziegenverein e.V. möchte 

zur Nutzung durch Kindergärten in Creuzburg und Umgebung einen 

mit Lernmaterialien und interaktiven Elementen ausgestatten Bauwa-

gen für Kinder anschaffen. Spielerisch sollen die Themen Umwelt- 

und Naturschutz vermittelt werden und somit auch ein Beitrag zur 

frühzeitigen Nachwuchsförderung. Eine Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V. ist geplant.  

Mögliche Kosten 15.000 € 

Zeitrahmen 2023 bis 2024 
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 Startprojekt: Neuauflage „Hainichrad verbindet“ 

 

  

Handlungsfeld E Tourismus und Naherholung 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldziel 

Entwicklung und Ausbau touristischer Angebote 

Unterstützung und Sensibilisierung für alternative Mobilitätsformen ins-

bes. Alltagsradverkehr 

Beiträge zu dem 

Handlungsfeldteilziel 

Förderung von touristischen Angeboten 

Zielgruppen Bevölkerung, Touristen, Kurgäste, Radfahrer 

Projektträger TravelButler 

Partner Gemeinden, kulturelle und touristische Einrichtungen 

Beschreibung Das Projekt ist eine Fortführung des erfolgreich umgesetzten Projektes 

„Hainichrad verbindet“ aus dem Förderaufruf 2021 der letzten Förderpe-

riode. 

Der Projektträger TravelButler will sein Leih-E-Bike Angebot (Fährräder 

inklusive Equipment) erweitern und bereits gewonnene Erfahrungen an-

wenden, um das Verleihsystem für alle Akteure noch praktischer und 

erreichbarer zu machen. Geplant sind weitere E-Bike-Verleihstationen, 

vor allem in Gemeinden die zuvor noch nicht erreicht werden konnten: 

Bad Liebenstein und Bad Salzungen. Dafür werden durch den Projekt-

träger Partnerbetriebe (wie touristische Anlaufpunkte) bestimmt, wel-

chen die E-Bikes und das Equipment kostenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. Im Gegenzug übernehmen diese Stationen das Handling mit 

dem Kunden (Touristen oder Einheimischen) vor Ort, wie Aufladung der 

Akkus, Übergabe und Abrechnung der Räder mit dem Kunden.  

Die E-Bikes verbessern das touristische Angebot der Region sowie deren 

Betriebe, vernetzen Stadt mit Umland und stellen für die einheimische 

Bevölkerung ein nachhaltiges Mobilitätsangebot dar ("Schnupperfahr-

ten", tägliche Besorgungen sowie Erholungsfahrten). Das im Projekt ge-

plante Equipment dient der Sicherheit (wie Helme, Schlösser, Fahrrad-

ständer) sowie der Flexibilität (Autofahrradträger, Kindersitze und Ge-

päcktaschen.  

Das Startprojekt dient der Erreichung des Handlungsfeldziels „Entwick-

lung und Ausbau touristischer Angebote“. 

Mögliche Kosten 83.000,00 € 

Zeitrahmen bis Ende 2024 
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8.6 Geschäftsordnung

Geschäftsordnung für den Gesamtvorstand der RAG LEADER Wartburgregion 

zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Projektauswahlverfahrens und

zur Steuerung und Kontrolle der RES im Rahmen von LEADER auf der Grund-

lage der Satzung des Vereins Regionale Aktions-Gruppe (RAG) LEADER Wart-

burgregion e.V.

A. Präambel

Die Regionale Aktionsgruppe verfügt nach ihrer Anerkennung über Entscheidungs- 

und Kontrollbefugnisse bei der Umsetzung ihrer Regionalen Entwicklungsstrategie und 

damit bei der Auswahl von Vorhaben (Projekten), für die eine LEADER-Förderung 

beantragt werden soll. Gleiches gilt für die Umsetzung von Projekten im Rahmen des 

Regionalbudgets nach GAK in Verbindung mit der FR ILE/REVIT - B 8. Sie ist in ihrer 

Auswahlentscheidung an die Einhaltung der Bestimmungen zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Projektauswahlverfahrens gebunden. Dabei hat sie formale Mindes-

tanforderungen zu erfüllen, insbesondere:

 hat sie eine Einstufung der Vorhaben nach ihrem Beitrag zum Erreichen der

Ziele

 der regionalen Entwicklungsstrategie vorzunehmen

 hat sie für die erforderliche Transparenz bei der Projektauswahl zu sorgen,

 sind Interessenskonflikte von Mitgliedern des Entscheidungsgremiums zu ver-

meiden

 ist sicherzustellen, dass mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlent-

scheidungen von Partnern aus dem nichtöffentlichen Bereich stammen und 

dass auf der Entscheidungsfindungsebene weder der öffentliche Sektor noch 

eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte vertreten 

sind

 hat sie durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung der Entwicklungsstrategie

zu überwachen und zu steuern.

Das Entscheidungsgremium der Regionalen Aktions-Gruppe (RAG) LEADER Wartburg-

region ist der Gesamtvorstand. Diese Geschäftsordnung gilt für den Gesamtvorstand 

nach § 8 der Satzung der Regionalen Aktions-Gruppe (RAG) LEADER Wartburgregion 

e.V.. Sie regelt die interne Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb des Ent-

scheidungsgremiums. Die Gesamtverantwortung des Vorstandes nach § 7 der Sat-

zung bleibt davon unberührt.

B. Verfahrensfragen

§ 1 Geltungsbereich, Geltungsdauer, Erlass, Änderung und Wirksamkeit  

1. Diese Geschäftsordnung gilt für:  

 die Durchführung des Projektauswahlverfahrens  

 die Durchführung von Kontroll-, Monitoring- und Evaluierungstätigkeiten zur 

Überwachung der Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie. 
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2. Diese Geschäftsordnung gilt für die Dauer der laufenden LEADER-Förderperiode. Bei 

Änderungen ist sicherzustellen, dass die EU-rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.  

3. Diese Geschäftsordnung wird durch den Vorstand beschlossen und kann durch den 

Vorstand geändert werden. 

C. Sitzungen 

§ 2 Einladung zur Sitzung / Aufforderung zur Abstimmung im Umlaufverfahren/  

Information der Öffentlichkeit  

1. Die Sitzungen des Entscheidungsgremiums finden nach Bedarf, jedoch mindestens 

einmal im Halbjahr statt.  

2. Zur Sitzung des Entscheidungsgremiums wird unter Einhaltung einer Ladungsfrist 

von mindestens einer Woche in elektronischer Form (E-Mail) geladen. Sofern dem Vor-

stand keine E - Mail Adresse durch das Mitglied bekannt gegeben wurde, erfolgt die 

Versendung der Einladung unter Zuhilfenahme eines Briefdienstes.  

3. Mit der Einladung zur Sitzung / der Aufforderung zur Abstimmung im Umlaufverfah-

ren erhalten die Mitglieder die Tagesordnung mit Angabe der Projekte, die zur Entschei-

dung anstehen, sowie ausreichende Vorabinformationen (z.B. Projektskizzen) zu den 

einzelnen Projekten.  

4. Vor der Sitzung des Entscheidungsgremiums wird der Termin von der RAG öffentlich 

bekanntgegeben. 

§ 3 Tagesordnung  

1. Die Tagesordnung des Entscheidungsgremiums wird vom Vorstand erstellt und ent-

hält mindestens folgende Tagesordnungspunkte:  

 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit  

 Projekte über die Beschluss gefasst werden soll  

2. Die Tagesordnung kann mit mehrheitlichem Beschluss des Entscheidungsgremiums 

geändert werden.  

3. Zur Durchführung von Kontroll- und Evaluierungstätigkeiten ist die Tagesordnung 

bei Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich um folgende Tagesordnungspunkte zu 

erweitern:  

 Monitoring und Evaluierung der Entwicklungsstrategie  

 Umsetzungsstand und ggf. Fortschreibung des Aktionsplanes 
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§ 4 Abstimmungsverfahren  

Die Auswahl der Vorhaben findet in ihrer Gesamtheit statt. Die bis zu einem bestimmten 

Stichtag eingegangen Projekte werden vom Gesamtvorstand anhand in der Strategie 

festgeschriebener Projektauswahlkriterien qualitativ bewertet.   

Die Projektauswahlbeschlüsse können nach folgenden Verfahren herbeigeführt werden:  

1. Persönliche Abstimmung in der Sitzung des Gesamtvorstands.  

2. Schriftliche Abstimmung des Gesamtvorstands im Umlaufverfahren bei Beschluss-

fassung zu Einzelprojekten. Das Umlaufverfahren ist bei der Behandlung und Be-

schlussfassung zu Tagesordnungspunkten zur Überwachung und Fortschreibung der 

Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie nicht zugelassen.  

3. Die Schriftliche Abstimmung im Umlaufverfahren sollte nur in Ausnahmefällen. z.B. 

bei besonderer Dringlichkeit des Projektes vorgenommen werden.  

§ 5 Beschlussfähigkeit / Ausschluss von der Entscheidung bei persönlicher Beteiligung  

1. Die Sitzungen des Entscheidungsgremiums sind grundsätzlich nicht öffentlich.   

2. Das Entscheidungsgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder anwesend ist. Darüber hinaus ist erforderlich, dass mindestens 50 % der 

Stimmen in den Auswahlentscheidungen von Partnern aus dem nichtöffentlichen 

Bereich stammen müssen.  

3. Bei Abstimmungen in Sitzungen können sich Stimmberechtigte durch einen vorher 

namentlich benannten Stellvertreter der jeweiligen Institution/Gruppierung vertre-

ten lassen (vgl. §8 Satzung).  

4. Mitglieder des Entscheidungsgremiums sind von Beratungen und Entscheidungen 

zu Projekten, an denen sie persönlich beteiligt sind, auszuschließen. 

§ 6 Beschlussfassung in Sitzungen und im Umlaufverfahren  

1. Abstimmung in ordentlicher Sitzung des Entscheidungsgremiums  

a. Wenn die Satzung nichts anderes vorsieht, fasst das Entscheidungsgremium 

seine Beschlüsse in offener Abstimmung.  

b. Ein Beschluss gilt bei einfacher Stimmenmehrheit der Stimmen der anwe-

senden Mitglieder als gefasst.  

c. Falls das Entscheidungsgremium nach vorstehendem § 5 nicht beschlussfä-

hig ist, können die Voten der fehlenden Stimmberechtigten im schriftlichen 

Verfahren eingeholt werden. 

2. Abstimmung im Umlaufverfahren (Ausnahmefall)  

a. Für Abstimmungen im Umlaufverfahren sind den Mitgliedern des Entschei-

dungsgremiums neben den Projektunterlagen auch eine Stellungnahme der 

RAG-Geschäftsstelle mit ihrer Bewertung des Projekts sowie ein Abstim-

mungsblatt mit Beschlussvorschlag beizulegen. 
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b. Mitglieder des Entscheidungsgremiums sind bei persönlicher Beteiligung 

auch im Umlaufverfahren von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlos-

sen. Sie sind verpflichtet, dies auf dem Abstimmungsblatt zu vermerken. 

c. Bei Abstimmungen im Umlaufverfahren ist eine angemessene Frist zu set-

zen, innerhalb der die Abstimmung erfolgen muss. Verspätet oder gar nicht 

bei der Geschäftsstelle eingehende Abstimmungsblätter werden als ungültig 

gewertet.  

d. Im Umlaufverfahren herbeigeführte Abstimmungen werden in einem Ge-

samtergebnis mit Darstellung des Abstimmungsverhaltens der einzelnen Mit-

glieder dokumentiert und in der nächsten offiziellen Sitzung des Entschei-

dungsgremiums bekannt gegeben. 

§ 7 Protokollierung der Entscheidungen  

1. Das Ergebnis der Beschlussfassung des Entscheidungsgremiums ist zu jedem Ein-

zelprojekt zu protokollieren. Die einzelnen Beschlussfassungen sind Bestandteil des 

Gesamtprotokolls. Im Protokoll ist zu jedem Einzelprojekt mindestens festzuhalten:  

 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit  

 Angaben über Ausschluss bzw. Nichtausschluss stimmberechtigter Teilnehmer 

von der Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung  

 Nachvollziehbare Auswahlentscheidung auf der Grundlage der LEADER-Pflicht-

kriterien und der Projektauswahlkriterien der RAG zur Erreichung der Ziele der 

gebietsbezogenen Entwicklungsstrategie  

 Beschlusstext und Abstimmungsergebnis  

2. Die Dokumentation der Beschlussfassung zum Einzelprojekt kann mittels Formblatt 

erfolgen.  

3. Die Teilnehmerliste mit Angaben zur Gruppenzugehörigkeit ist Bestandteil des Ge-

samtprotokolls. 

§ 8 Transparenz der Beschlussfassung  

1. Die RAG veröffentlicht ihre Projektauswahlkriterien und das Procedere des Auswahl-

verfahrens auf ihrer Website.  

2. Die Projektauswahlentscheidungen des Entscheidungsgremiums werden auf der 

Website der RAG veröffentlicht.  

3. Der Projektträger wird im Falle einer Ablehnung oder Zurückstellung seines Projekts 

schriftlich darüber informiert, welche Gründe für die Ablehnung oder Zurückstellung 

ausschlaggebend waren.   

4. Weiterhin wird der Projektträger auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er trotz 

der Ablehnung oder Zurückstellung des Projekts durch die RAG einen Förderantrag 

(mit der negativen RAG-Stellungnahme) bei der Bewilligungsstelle stellen kann und 

ihm so der öffentliche Verfahrens- und Rechtsweg eröffnet wird.  

5. Beschlüsse und Informationen zu §3 Ziffer 3 werden soweit sie die Regionale Ent-

wicklungsstrategie betreffen auf der Website der RAG veröffentlicht. 
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D. Zusammenarbeit mit anderen Organen 

§ 9 Berichts- und Zustimmungspflicht der Mitgliederversammlung  

Über die Tätigkeit des Entscheidungsgremiums ist satzungsgemäß der Mitgliederver-

sammlung Bericht zu erstatten.  

E. Wirksamkeit 

§ 10 Salvatorische Klausel  

Sollte die Geschäftsordnung Regelungen beinhalten, die der Satzung der RAG wider-

sprechen, die der Geschäftsordnung zu Grunde liegt, so gilt in diesem Fall der Vorrang 

der satzungsgemäßen Regelung.  

§ 11 Inkrafttreten der Geschäftsordnung  

Die Geschäftsordnung tritt am 27.08.2015 mit Änderung vom 08.09.2023 in Kraft.  

 

 

 

(Udo Schilling)  

Vorsitzender 
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8.7 Satzung des Vereins 

Satzung des Vereins 

„Regionale Aktionsgruppe (RAG) LEADER – Wartburgregion“  

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Regionale Aktions-Gruppe (RAG) LEADER Wartburg-

region e.V.“.  

(2) Das Einzugsgebiet des Vereines ist der gesamte Wartburgkreis.  

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Salzungen mit folgender Anschrift: Erzberger Allee 

14, 36433 Bad Salzungen. 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereines ist das Kalenderjahr.   

§ 2 

Ziel, Zweck und Aufgaben des Vereins 

(1) Ziel und Zweck des Vereines ist die Stärkung des ländlichen Raumes der Wartburg-

region durch die Förderung der regionalen Zusammenarbeit zwischen Institutionen und 

Organisationen der Politik, Verwaltung / Behörden, Vereinen oder Verbänden sowie 

Wirtschaftsunternehmen nach der LEADER-Methode. LEADER ist seit 1992 ein Pro-

gramm der Europäischen Union zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit.  

(2) Ziel und Zweck des Vereins werden vor allem verfolgt durch:  

 die Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten und Strategien der regiona-

len Entwicklung;  

 die Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Kommu-

nikations- und Entwicklungsprozessen;  

 die Beratung von Initiativen und Projektträgern;  

 die Organisation von Finanz-, einschließlich Fördermitteln zur Durchführung von 

Projekten;  

 die Mobilisierung und Einbeziehung von Entscheidungsträgern aus verschiede-

nen Bereichen sowie von BürgerInnen in die regionale Zusammen- und Entwick-

lungsarbeit;  

 eine regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit;  

 eine gebietsübergreifende und transnationale Kommunikation und Zusammen-

arbeit;  

 eine Vertretung der Wartburgregion in Gremien und Strukturen der Ländlichen 

Entwicklungspolitik in Thüringen, Deutschland und der Europäischen Union;  

 die Umsetzung des LEADER-Programms der EU und des Freistaates Thüringen, 

der regionalen Strategieentwicklung für den ländlichen Raum und die Auswahl 

von förderwürdigen Projekten, in der Wartburgregion. 
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(3) Zur Sicherung einer hohen Qualität bei der Wahrnehmung der Verantwortung für 

die ländliche Entwicklung und die Erfüllung der Aufgaben bedient sich der Verein eines 

professionellen Regionalmanagements einschließlich der Führung einer Geschäftsstelle.  

(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.  

(6) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine Zuwendungen für ihre Tätig-

keit im Verein, der Ersatz von Aufwendungen wird hiervon nicht berührt. Ausnahmere-

gelungen zur Entschädigung für besondere Aufwendungen beschließt die Mitgliederver-

sammlung.  

(7) Der Verein haftet für alle Verbindlichkeiten nur mit seinem Vermögen.  

§ 3 

Mitgliedschaft 

(1) Der Verein stellt eine öffentlich-private Partnerschaft dar. Seine Mitglieder sind Ver-

treter aus den öffentlichen und privaten Bereichen. Diese Partnerschaft besteht aus 

Wirtschafts- und Sozialpartnern, sonstigen Vertretern der Zivilgesellschaft sowie aus 

öffentlichen Einrichtungen und Gebietskörperschaften, wie Landkreis und Gebietskör-

perschaften (Kommunen) des Vereinsgebietes.  

(2) Mitglied kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat sowie 

juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts werden, die bereit sind, sich 

für die Ziele und Aufgaben des Vereins gemäß Satzung und Regionalen Entwicklungs-

strategie fördernd einzubringen. Der Verein besteht aus ordentlichen und außeror-

dentlichen/fördernden Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern.  

(3) Außerordentlich/fördernde Mitglieder werden auf Antrag durch den Vorstand er-

nannt. Diese Mitglieder haben jedoch kein Stimmrecht. 

(4) Als Ehrenmitglieder können Mitglieder ernannt werden, die sich in besonderer Weise 

um den Verein und die regionale Entwicklung des Vereinsgebietes verdient gemacht 

haben. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder. Ehren-

mitglieder können an sämtlichen Versammlungen, Veranstaltungen und Sitzungen des 

Vereins teilnehmen. Über die Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversamm-

lung auf Antrag des Vorstandes. 

(5) Die Mitgliedschaft kann erworben werden durch Teilnahme an der Vereinsgründung 

oder durch schriftlichen Antrag an den Vorstand des Vereins. Dieser entscheidet über 

die Aufnahme.  

Bei Ablehnung des Antrages auf Mitgliedschaft im Verein kann der Antragsteller inner-

halb von vier Wochen Einspruch beim Vorstand einlegen. Der Vorstand hat dann über 

den Einspruch eine Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung herbeizuführen, 

diese entscheidet dann abschließend über den Antrag. Das Beschreiten des Rechtswe-

ges ist ausgeschlossen.  
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(6) Die Mitgliedschaft endet:  

 durch Tod bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit eines Mitgliedes,  

 durch Austritt des Mitgliedes, der nur zum Ende des Kalenderjahres mit einer 

Kündigungsfrist von 6 Monaten möglich und schriftlich gegenüber dem Vorstand 

zu erklären ist,  

 durch Ausschluss des Mitgliedes.  

(7) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es  

 seine in der Satzung festgelegten Pflichten nicht erfüllt,  

 gegen die Satzung, den Satzungszweck oder Vereinsinteressen verstößt,  

 durch sein Verhalten das Ansehen bzw. die Interessen des Vereines in grober 

Weise schädigt,  

 mehr als sechs Monate mit der Zahlung von Beiträgen gemäß Beitragsordnung 

oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rückstand 

ist und trotz schriftlicher Mahnung der Aufforderung zur Zahlung nicht innerhalb 

von zwei Monaten nachkommt.  

(8) Der Ausschluss eines Mitgliedes bedarf der Beschlussfassung durch die Mitglieder-

versammlung. Hierzu hat der Vorstand nach Prüfung des Ausschlussgrundes einen An-

trag an die Mitgliederversammlung zu stellen. Dem auszuschließenden Mitglied ist da-

bei unter einer Fristsetzung von vier Wochen Gelegenheit zu geben, sich zum vorgese-

henen Ausschluss vor dem Vorstand zu äußern. Die Anhörung kann mündlich oder 

schriftlich erfolgen.  

(9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf das Vermögen oder 

Vermögensteile des Vereins. Eine Rückgewährung von Beiträgen ist ausgeschlossen. 

Der Anspruch des Vereins auf Beitragszahlungen bis zur Beendigung der Mitgliedschaft 

sowie auf rückständige Beitragsforderungen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen 

bleibt hiervon unberührt. 

§ 4 

Pflichten und Rechte der Mitglieder 

(1) Die Tätigkeit des Vereins ist dem demokratischen Rechtsstaat verpflichtet.  

(2) Die Mitglieder haben die Interessen, das Ansehen und den Zweck des Vereines zu 

fördern und auch in der Öffentlichkeit in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. Sie 

haben alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden 

erleiden könnte.  

(3) Die Mitglieder haben die Beschlüsse des Vereins anzuerkennen sowie die Mitglieds-

beiträge gemäß der durch die Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragsordnung 

zu entrichten.  

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit 
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(4) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen sowie an allen wei-

teren Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie haben das Recht, gegenüber dem 

Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen.  

(5) Die ordentlichen Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung aktives und passi-

ves Stimmrecht. Jedes ordentliche Mitglied hat nur eine Stimme.  

§ 5 

Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind  

 die Mitgliederversammlung,  

 der Vorstand  

 der erweiterte Vorstand  

 der Gesamtvorstand und Fachbeirat  

(2) Der Vorstand kann themenbezogene Arbeitsgruppen berufen.  

§ 6 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan. Die 

Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Vorstand einzuberu-

fen.  

Mitgliederversammlungen sind des Weiteren einzuberufen, wenn es die Belange des 

Vereins erfordern oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Vereins dies unter An-

gabe des Zweckes und der Gründe schriftlich beim Vorstand beantragen.  

(2) Zur Mitgliederversammlung lädt grundsätzlich der Vorsitzende oder ein von ihm 

beauftragtes Vorstandsmitglied ein. Die Ladung hat mindestens 8 Tage vor dem ge-

planten Termin zu erfolgen. Der Ladung ist eine Tagesordnung beizufügen. Die Einla-

dung kann auch auf elektronischem Weg erfolgen.  

 (3) Die Mitgliederversammlung leitet der Vorsitzende des Vorstandes, im Verhinde-

rungsfall sein Stellvertreter. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fer-

tigen, welches vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

(4) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder. Sie entscheidet mit einfacher 

Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist eine nochma-

lige Abstimmung erforderlich. Sollte dabei wiederum Stimmengleichheit bestehen, ent-

scheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins sind mit drei 

Viertel der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder und mindestens der 

Hälfte der Stimmen aller Vereinsmitglieder zu fassen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

Ein Mitglied kann weitere Mitglieder vertreten, dabei ist eine Vertretungsvollmacht vor-

zulegen.   



Regionale Entwicklungsstrategie       

  103 

  

(5) Die Abstimmung in der Mitgliederversammlung erfolgt offen. Sie kann nur auf Be-

schluss der Mitgliederversammlung geheim erfolgen.  

(6) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

 Wahl und Abberufung des Vorstandes,  

 Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Vorstandes,  

 Entgegennahme und Beschlussfassung über den Jahresbericht einschließlich 

Kassenbericht, Entlastung des Vorstandes,  

 Beschlussfassung über den Vereinshaushalt,  

 Bestätigung des durch den Vorstand bestellten Fachbeirat,  

 Bestimmung der Anzahl und Wahl der Revisoren sowie Entgegennahme deren 

Berichte,  

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszweckes,  

 Beschlussfassung zur Auflösung des Vereins,  

 Ernennung von Ehrenmitgliedern,  

 Beschlussfassung über die Beitragsordnung,  

 Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern. 

§ 7 

Vorstand 

(1) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung des Vereines im Rahmen der 

Satzung und nach Maßgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.  

(2) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 1. Stellvertreter so-

wie dem 2. Stellvertreter. Der erweiterte Vorstand besteht zusätzlich aus dem Schatz-

meister und bis zu 3 Beisitzern.  

(3) Vorstand und erweiterter Vorstand werden von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von 3 Jahren gewählt. Die gewählten Mitglieder amtieren bis zur Neuwahl von 

Nachfolgern. Vorstandsmitglieder, einschließlich Mitglieder des erweiterten Vorstandes, 

können während ihrer Amtszeit durch die Mitgliederversammlung abgewählt werden, 

wenn sie die ihnen übertragenen Aufgaben nicht entsprechend der Satzung ausüben 

oder aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben können. 

(4) Aufgaben des erweiterten Vorstandes sind:  

 die Beantragung der Beschlussfassung zur Ernennung von Ehrenmitgliedschaf-

ten bei der Mitgliederversammlung,  

 die Prüfung des Ausschlusses von Mitgliedern einschl. Beantragung der Be-

schlussfassung bei der Mitgliederversammlung,  

 die Vorbereitung und die Durchführung der Mitgliederversammlungen sowie die 

Durchführung ihrer Beschlüsse,  

 die Bestellung und die Abberufung einzelner Gesamtvorstandsmitglieder,  

 Leitung der Gesamtvorstandssitzungen,  

 die Bestellung des Fachbeirates und von themenbezogenen Arbeitsgruppen als 

beratende Gremien des Gesamtvorstandes. 
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(5) Der erweiterte Vorstand tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal je Halbjahr 

zusammen. Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes werden vom Vorsitzenden bzw. 

im Verhinderungsfall durch einen seiner Stellvertreter einberufen und geleitet. Zu den 

Sitzungen des erweiterten Vorstandes können bei Bedarf, in Abhängigkeit von den The-

men, das beauftragte Management und beratende Gäste geladen werden.  Der Vor-

stand und der erweiterte Vorstand sind beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der anwesenden Mitglieder. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

durch die anwesenden Mitglieder gefasst. Geladene Gäste sind nicht stimmberechtigt. 

Über jede Sitzung und die Beschlüsse des Vorstandes sind Protokolle zu fertigen und 

vom Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit von einem Stellvertreter und dem Pro-

tokollführer zu unterschreiben. Protokollführer kann auch das beauftragte Management 

sein.  

(6) Jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, d.h. der Vorsitzende, der 1. 

Stellvertreter und der 2. Stellvertreter, ist einzeln berechtigt den Verein außergericht-

lich und gerichtlich zu vertreten. Insoweit wird Einzelvertretungsbefugnis erteilt.  

§ 8 

Gesamtvorstand und Fachbeirat 

(1) Der erweiterte Vorstand bestellt aus den Reihen der Mitglieder des Vereins einen 

Gesamtvorstand und bildet einen Fachbeirat. Der Gesamtvorstand ist durch die Mit-

gliederversammlung zu bestätigen.  

(2) Dem Gesamtvorstand obliegt insbesondere die Aufgabe der Umsetzung der LEA-

DER-Strategie und Entscheidung über die durchzuführenden Projekte, die Erarbeitung 

der Stellungnahmen zu den durch Projektträger beantragten Projekten einschließlich 

Weiterleitung der Projekt- und Förderanträge an die zuständige Bewilligungsbehörde, 

soweit erforderlich, über das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 

Raum.  

Der Gesamtvorstand entscheidet des Weiteren über die Vergabe des professionellen 

Regionalmanagements einschl. Führung der Geschäftsstelle durch ein geeignetes 

Büro. 

(3) Der stimmberechtigte Gesamtvorstand soll eine Zahl von 25 Personen nicht über-

schreiten. Mindestens 50% des Gesamtvorstandes müssen Wirtschafts- und Sozial-

partner sein.  

Im Gesamtvorstand ist die Vertretung folgender Institutionen/Gruppierungen zu ge-

währleisten: 

 1 Vertreter des Landkreises Wartburgkreis  

 1 Vertreter der Stadt Eisenach  

 2 Vertreter der Teilregion Hainich-Werratal (1 Vertreter für die Gebietskörper-

schaften, 1 Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner- WISO-Partner)  

 2 Vertreter der Teilregion Thüringer Wald (1 Vertreter für die Gebietskörper-

schaften, 1 Vertreter der WISO-Partner) 
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 2 Vertreter der Teilregion Mittleres Werratal (1 Vertreter für die Gebietskörper-

schaften, 1 Vertreter der WISO-Partner)  

 2 Vertreter der Teilregion Thüringer Rhön (1 Vertreter für die Gebietskörper-

schaften, 1 Vertreter der WISO-Partner  

 1 Vertreter der Sparkassen/Banken  

 1 Vertreter des Kreisbauernverbandes Eisenach/Bad Salzungen e.V.  

 1 Vertreter der Landwirtschaftlichen Selbstvermarktung  

 1 Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände  

 1 Vertreter der Landfrauen  

 weitere Vertreter der WISO Partner 

(4) Stehen von benannten Institutionen/Gruppierungen keine Vertreter zur Verfügung, 

so bleibt das entsprechende Gesamtvorstandsmandat bis zu einer Kooptierung unbe-

setzt.  

(5) Gesamtvorstandsmitglieder sind namentlich zu benennen. Für jedes Gesamtvor-

standsmitglied ist durch die jeweilige Institution/Gruppierung ein Stellvertreter na-

mentlich zu benennen.  

(6) Der Gesamtvorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Stimmenmehrheit 

der anwesenden Mitglieder.  

(7) Der Gesamtvorstand wird durch die Mitglieder des Fachbeirates beraten. Im Fach-

beirat sind jeweils mit einer Person vertreten:  

 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum  

 Landwirtschaftsamt Bad Salzungen  

 Ein Vertreter eines Forstamtes des Vereingebietes  

Weitere Fachbehörden des Landes Thüringen können bei Bedarf im Fachbeirat mitwir-

ken. Der Gesamtvorstand kann sonstige Planungsträger des ländlichen Raumes (z. B. 

Planungsträger „Integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte“, „Regionale Entwick-

lungskonzepte“ u. a.) mit beratender Stimme hinzuziehen. 

(8) Der durch den erweiterten Vorstand bestellte Gesamtvorstand wird für die Dauer 

von 3 Jahren bestellt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes entscheidet der erweiterte Vor-

stand mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder über die 

Verlängerung der Bestellung für weitere 3 Jahre und über die Bestellung evt. erforder-

licher neuer Gesamtvorstandsmitglieder.  

Die Verlängerung der Bestellung sowie die Bestellung neuer Gesamtvorstandsmitglie-

der bedürfen der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. 

(9) Einzelne Gesamtvorstandsmitglieder können durch den erweiterten Vorstand des 

Vereines mit einfacher Stimmenmehrheit abberufen werden, wenn sie ihre Aufgaben 

gemäß Satzung und Geschäftsordnung nicht ordnungsgemäß wahrnehmen oder aus 

persönlichen Gründen nicht wahrnehmen können. Die Abberufung einzelner Gesamt-

vorstandsmitglieder bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. 



Regionale Entwicklungsstrategie       

  106 

  

(10) Der Gesamtvorstand tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Halbjahr zu-

sammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Vereines bzw. im Verhinde-

rungsfall durch einen seiner Stellvertreter einberufen und geleitet. Der Gesamtvor-

stand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die 

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit durch die anwesenden Mitglieder 

gefasst. Über jede Sitzung und die Beschlüsse sind Protokolle zu fertigen und vom 

Vorsitzenden des Vereines bzw. bei dessen Abwesenheit von einem Stellvertreter und 

dem Protokollführer zu unterschreiben. 

§ 9 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Die Höhe, Fälligkeit und der Zahlungs-

modus der Mitgliedsbeiträge werden in einer Beitragsordnung festgelegt, welche die 

Mitgliederversammlung beschließt.  

§ 10 

Kassenführung 

(1) Der Schatzmeister verwaltet die Kasse und das Konto des Vereines. Er führt das 

Kassenbuch mit den erforderlichen Belegen. Auszahlungen sind nur auf schriftliche 

Anweisung des Vorsitzenden und eines seiner Stellvertreter vorzunehmen.  

(2) Die Verwaltung der Kasse und des Kontos sowie die Führung des Kassenbuches 

kann auf Beschluss des Vorstandes der Leitung der Geschäftsstelle übertragen wer-

den. 

§ 11 

Die Revisoren 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt bei der Wahl des Vorstandes auch jeweils min-

destens zwei Revisoren. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Revisoren dürfen nicht Mit-

glied des Vorstandes sein. Sie unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung durch 

den Vorstand. Die Revisoren haben das Recht, an allen Vorstandssitzungen teilzuneh-

men sowie unvermutet Kontrollen der Kasse, des Kontos und der Belege vorzuneh-

men. Nach Abschluss des Geschäftsjahres haben die Revisoren eine Gesamtprüfung 

der Kasse, des Kontos und der Belege durchzuführen. Die Prüfungen erstrecken sich 

auf rechnerische und sachliche Richtigkeit. Über das Ergebnis der Prüfung ist der Mit-

gliederversammlung zu berichten.  

§ 12 

Protokollierung 

(1) Die in den Mitgliederversammlungen, den Vorstandssitzungen und den Sitzungen 

des Gesamtvorstandes gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 

Vorsitzenden oder von einem seiner Stellvertreter sowie vom Protokollführer der Sit-

zung zu unterzeichnen.  
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(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, beim Vorstand die Protokolle der Mitglieder-

versammlung einzusehen. 

§ 13 

Auflösung des Vereins 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung.  

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vereins-

vermögen an den Wartburgkreis. Dieser hat es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke zu verwenden.  

(3) Das Protokoll über die Auflösung ist mit dem Schriftgut des Vereins (Kassenbücher 

usw.) dem Wartburgkreis zur Aufbewahrung zu übergeben.  

§ 14 

Sprachliche Gleichstellung 

Die verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in männli-cher 

als in weiblicher Form.  

§ 15 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Bad Salzungen.  

§ 16 

Inkrafttreten 

Die in der Gründungsversammlung am 18. Juni 2007 beschlossene Satzung wurde in 

der Mitgliederversammlung am 14. September 2007 und am 04. Dezember 2014 ge-

ändert und in der Mitgliederversammlung am 19. Oktober 2022 neu gefasst.  

Die in der Mitgliederversammlung vom 19. Oktober 2022 geänderte Satzung tritt mit 

dem 01.01.2023 in Kraft.  

Bad Salzungen/OT Gumpelstadt, 19. Oktober 2022  

Die Eintragung in das Vereinsregister erfolgte am 20.11.2007 unter der Nr. VR 708. 

Die geänderte Satzung wird beim Amtsgericht Bad Salzungen eingereicht.  

 

 

 

 

Schilling  

Vorsitzender 
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8.8 Mitglieder der RAG LEADER Wartburgregion e.V. 

Mitglied 
Fachliche(r) 

Schwerpunkt(e) 
Interessensgruppe 

Name  Institution 
Funktion/ Tätig-
keit 

HF 
A 

HF 
B 

HF 
C 

HF 
D 

HF 
E 

Öffentli-
cher  

Partner 

Wirt-
schafts- 
partner 

Sozial- 
partner 

Um-
welt- 

partner 

Zivilge-

sell- 
schaft/ 
Privat 

Mitglied Ent-
scheidungs-
gremium 

Stefanie Ort-
mann 

Agrargenossen-

schaft "Krayenburg" 
e.G.  

Vorsitzende      x x     x         

Uwe Teske 
Agrargenossen-
schaft Dankmars-
hausen e.G.  

Stellvertretender 
Vorsitzender 

    x x     x         

Josef Kraus 
Agrargenossen-
schaft Gerstungen 
eG 

Geschäftsführer     x x     x         

Thilo Starker 
Agrargenossen-
schaft Moorgrund 

e.G.  

Geschäftsführer     x x     x         

Georg Pfaff 
Bauernhof-Eis Pfaff 
GbR 

Inhaber     x       x         

Sebastian 
König 

BUND Landesver-
band Thüringen 

e.V.  

Landesgeschäfts-
führer 

      x         x     

Frithjof Kars-
ten 

DIAKONIA e.V.  
Ehrenamtlicher 
Vorsitzender 

x             x       

Karl Pfeiffer 

Evang.-Luth. Kir-

chenkreis Eisen-

ach-Gerstungen 

Mitglied des 

Kreiskirchenrats 

und der Kreissy-

node 

x             x       

Raymond 
Walk 

Förderverein Point 
Alpha e.V.   

Vorsitzender         x     x       

Ralph Groß 
Gemeinde Barch-
feld-Immelborn  

Bürgermeister x x       x           
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Johannes Ritz Gemeinde Buttlar  Bürgermeister x x       x           

Thomas Hugk 
Gemeinde Derm-

bach  
Bürgermeister x x       x           

Antonio Häf-
ner 

Gemeinde Emp-
fertshausen 

Bürgermeister  x x       x           

 Antonius 
Schütz 

Gemeinde Gersten-
grund 

Bürgermeister x x       x           

Tim Rommert 
Gemeinde Gerstun-
gen  

Bürgermeister x x       x         x 

Christian 
Blum  

Gemeinde Hörsel-
berg-Hainich  

Bürgermeister x x       x         x 

Kurt Senf Gemeinde Leimbach  Bürgermeister x x       x           

Sina Römhild Gemeinde Oechsen  Bürgermeisterin x x       x           

Bernadett 
Hosenfeld 

Gemeinde Schleid  Bürgermeisterin x x       x           

Roland Ernst 
Gemeinde Unterb-
reizbach  

Bürgermeister x x       x         x 

Harald Fey Gemeinde Weilar  Bürgermeister x x       x           

Sven Hollen-
bach 

Gemeinde Wiesent-
hal  

Bürgermeister x x       x           

Jörg Schlot-

hauer 

Gemeinde Wutha-

Farnroda 
Bürgermeister x x       x           

Peter Bröcher Gutshof Bahner Vorstand     x   x   x         

Torsten 

Ahnemüller 

Immobilien & Haus-
verwaltung 
Ahnemüller 

Inhaber   x x       x         
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Peter 
Neumann 

Krayenbergge-
meinde 

Bürgermeister x x       x           

Uwe Teske 

Kreisbauernverband 

Eisenach/Bad Sal-
zungen e.V.  

Stellvertretender 
Vorstand 

    x x     x       x 

Reinhard 
Krebs 

Landratsamt Wart-
burgkreis 

Landrat x x       x         x 

Timo Jacob 
Landwirtschaftsbe-

trieb Jacob 
Geschaftsführer     x x     x         

Tilo Kummer 
Naturpark Thürin-
ger Wald e.V. 

Vorsitzender       x x       x   x 

Mario Pa-

schold 

parisat – Gesell-
schaft für Paritäti-

sche Soziale Arbeit  
in Thüringen mbh 

Leitung Manage-
ment- und  

Organisationsbe-
ratung  

x   x         x     x 

Marcus 
Malsch 

Privat                     x   

Knut Rommel Privat                     x   

Silvio Göring Privat                     x x 

Udo Schilling privat                     x x 

Sylvia Har-
tung 

Privat                      x   

Dieter Mit-
schke 

Privat                      x x 

Thomas 
Christ 

Rhön - Agragenos-
senschaft Martin-
roda e. G.  

Geschäftsführer/ 
Vorstandsvorsit-
zender 

    x x     x       x 

 Regina Filler Rhönforum e.V. Geschäftsführerin     x   x   x         
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Thomas 
Malsch 

Rhönland eG  Vorstand     x x     x       x 

Hartmut 

Bärwinkel 

Schlosshotel am 

Hainich 
Geschäftsführer     x   x   x       x 

Dr. Michael 
Brodführer 

Stadt Bad Lieben-
stein  

Bürgermeister  x x       x           

Klaus Bohl 
Stadt Bad Salzun-
gen 

Bürgermeister  x x       x           

Gisela Büch-
ner 

Stadt Eisenach  
Ehrenamtliche 
Beigeordnete 

x x       x         x 

Manuela Hen-
kel 

Stadt Geisa Bürgermeisterin x x       x           

Dr. Gerald 

Slotosch 
Stadt Ruhla  Bürgermeister x x       x         x 

Michael Reinz Stadt Treffurt  Bürgermeister x x       x           

Martin Müller Stadt Vacha  Bürgermeister x x       x           

Maik Klotz-
bach 

Stadt Werra-Suhl-
Tal 

Bürgermeister x x       x           

Christine 
Schwarzbach 

Thüringer Landfrau-
enverband e.V. 

Geschäftsführung x             x     x 

Karola Hun-
stock 

Verwaltungsge-
meinschaft  Hai-
nich-Werratal 

Vorsitzende  x x       x           

Michael Roth 
Wartburg-Spar-

kasse  

Abteilungsleiter 

Marktfolge Aktiv  
    x       x       x 

Martin 
Fromm 

Welterberegion 
Wartburg-Hainich 
e.V. 

Vorstandsvorsit-
zender 

      x x   x       x 
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8.9 Letter of Intent 
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8.10 Pressespiegel 

 

Abbildung 18: Facebook Beitrag zum 1. Workshop 
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Abbildung 19: Artikel zum 1. Workshop in der Thüringer Allgemeinen 
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Abbildung 20: Facebook Beitrag zum 2. Workshop 

  



Regionale Entwicklungsstrategie       

  119 

 

Abbildung 21: Facebook Beitrag zur Auftaktveranstaltung 
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Abbildung 22: Beitrag auf der Website zur Auftaktveranstaltung 
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8.11 Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung am 

19.10.2022 
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8.12 Gemeinden der LEADER Wartburgregion 

Abbildung 23: Gemeinden in der LEADER Wartburgregion, Quelle: Eigene Darstellung 
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